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1

I. Einführung

1. Überblick und allgemeine Einordnung der gesetzlichen 
Rentenversicherungen für Arbeiter und Angestellte in 
Italien und in der Bundesrepublik Deutschland

a) Überblick über die jeweiligen Rentenversicherungen

In Italien und in der Bundesrepublik Deutschland be- 
stehen gesetzliche Rentenversicherungen für Arbeiter

A \und Angestellte der Privatwirtschaft ', die zuo En- 
de des vorigen Jahrhunderts eingeführt wurden (in 
Italien 1898 zunachst als freivillige Versicherung, 
in Deutschland 1889 als Pflichtversicherung) ^  und 
heute - abgesehen von Ausnahmen für einzelne Arbeit— 
nehmergruppen - aile Arbeiter und Angestellten er- 
fassen y .

In einer groben Skizzierung sind die wesentlichen 
Merkmale dieser gesetzlichen Rentenversicherungen 
übereinstimmend dahin zu charakterisieren, daB es 
sich hierbei jeweils un gesetzlich begründete, of- 
fentlich-rechtlich organisierte Verwaltungseinheit-

H.)en ' handelt, zu deren vornehmlichen Aufgaben ne- 
ben der Gewâhrleistung einer Alterssicherung für die 
p flichtversicherten Mitglieder ^  eine Invaliditats- 
und Hinterbliebenensicherung gehort.

Die Finanzierung dieser Alterssicherungssysteme er-
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folgt durch Beitragszahlungen der versicherten Arbeit-
nehmer und der Arbeitgeber einerseits sowie staatliche

S')Zuschüsse andererseits ', wobei als Finanzierungsver- 
fahren anstelle des in der Privatversicherung gebrauch-
lichen Kapitaldeckungsverfahrens das sogenannte Umlage- -

7)verfahren verwendet wird '.

Die Alterssicherungsleistungen für die versicherten Ar- 
beitnehmer be.stehen in der Zahlung einer - unterschied-

O  'N

lich bestimmten - lohnbezogenen Rente ', .die mit Errei- 
chen der jeweiLs festgelegten Altersgrenze sowie der Er-

Q)füllung weiterer Voraussetzungen gewahrt "  und als Be- 
standsrente auch den wirtschaftliçhen Entwicklungen an- 
gepaBt wird ”1°^.

b) Verfassungsrechtliche Grundlagen der Rentenversicher- 
ungen

Verfassungsrechtliche Grundlage des italienischen Ren— 
tenpflichtversicherungssystems ist die Bestimmung des 
Art. 38 II Cost., die als eines der sogenannten "sozi-

<i«i )alen Rechte" in der italienischen Vçrfassung ' den 
-i ?)auf die Arbeitnehmer bezogenen Sozialleistungsbe-

. 13)reich der sogenannten "previdenza sociale" regelt "

und jedem Arbeitnehmer unter anderem ein Recht darauf
einraumt, daB die seinen Lebensbediirfnissen angemessen-
en Mittel für den Fall des Alters bereit- und sicher- 

14)gestellt werden Hiermit wird zwar kein unmittel-
barer Anspruch des Einzelnen auf ein entsprechendes 
staatliches Randeln begründet, vielmehr handelt es sich
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um einen an den Staat gericntcten Gestaltungsauftrag '' 
dessen wesentliche Bedeutung darin gesehen wird, daB 
der Staat nicht nur die zur Durchfuhrung einer Alters- 
sicherung notwendigen Organisationsstrukturen zu ermog- 
lichen hat, sondern vielmehr im Sinne eines intervenier- 
enden Staates angesichts der zur Staatsaufgabe geworde- 
nen sozialen Vorsorge selbst die notwendigen Mittel zur 
Erfiillung dieses Verfassungsauftrages zu bestiramen hat 
und im Bedarfsfalle durch eigene finanzielle Beteili-
gung sicherstellen muB, daB die bezeichneten Rechte

IS')auch realisiert werden konnen .

Im Gegensatz zur italienischen Verfassung enthalt das 
deutsche Grundgesetz keine entsprechend spezifische Re- 
gelung, vielmehr ist insoweit als verfassungsrechtli- 
che Grundlage auf das in Art. 2o I GG niedergelegte So— 
zialstaatsprinzip zuriickzugreifen, wonach die Bundesre- 
publik Deutschland "ein demokratischer und sozialer 
Bundesstaat" ist.

Hierbei handelt es sich um eine die Gesetzgebung, Recht-
17')sprechung und Verwaltung bindende Verfassungsnorm '', 

deren Konkretisierung dem Gesetzgeber obliegt und 
unter anderem in der Sozialversicherungs- (und damit 
auch Rentenversicherungs-) gesetzgebung einen wesentli- 
chen Ausdruck gefunden hat .

c) Gesetzliche Rentenversicherungen als Bestandteile um- 
fassender Sozialleistungssysteme

Sowohl in Italien als auch in der Bundesrepublik
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Deutschland sind die Rentenpflichtversicherungen der 
Arbeitnehmer Teil eines umfassenden Sozialleistungs- 
systems

Dieses wird in der Bundesrepublik Deutschland unter dem
eher "statisch" verstandenen Begriff der "sozialen Si-
cherheit" traditionell in die Bereiche Sozialversicher-

21  )ung, Versorgung und Fürsorge unterschieden , wobex 
die gesetzlichen Rentenversicherungen der Arbeiter und 
Angestellten neben der Unfall-, Kranken- und Arbeitslo- 
senversicherung zum Bereich der Sozialversicherung 
rechnen.

In Italien gehort die gesetzliche Rent-enpflichtversi- 
cherung der Arbeitnehmer zusammen mit den Vorsorge-
systemen gegen Arbeitsunfalle, Krankheit sowie Arbeits—

22 )losigkeit zum Bereich der "previdenza sociale" die
zusammen mit der in Art. 38 I Cost, verfassungsrecht—

2-0lich normierten "assistenza sociale" ' , wonach jedem 
arbeitsunfahigen Bürger, der nicht über die lebensnot- 
wendigen Mittel verfügt, ein Recht auf Unterhalt und 
Sozialfürsorge zusteht, historisch den Kernbereich des

Oli.)ltalxemschen Sozialleistungssystems ausmacht '.

Allérdings besteht in der italienischen Sozialrechts- 
wissenschaft heute Uneinigkeit darüber, inwieweit die 
"previdenza sociale" einerseits und die "assistenza 
sociale" andererseits noch als. selbstandig nebeneinan- 
der bestehende Sozialleistungsbereiche anzusehen Oder 
ob diese nicht in einem einheitlichen System der "sicu
rezza sociale" aufgegangen sind und damit zumindest in
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qualitativer Hinsicht nicht mehr unterschieden werden 
konnen.

Zwar wird der Begriff der "sicurezza sociale" iiberein- 
stimmend in einem aus der Verfassung abgeleiteten "dy- 
namischen Sinne" dahingehend als Zielbeschreibung ver- 
standen, daS ein umfassendes System der sozialen Sicher- 
heit zu entwickeln ist, das sich nicht mehr nur auf die
abhangig oder selbstandig Arbeitenden bezieht, sondern

.. 2SÌdaruber hmaus jeden Biirger erfaflt mit dem Ziel der
Gewahrleistung von "Preiheit von Bediirfnissen"'

Unterschiedliche Auffassungen bestehen jedoch dariiber, 
inwieweit diese Zielvorstellung von der Sozialgesetz- 
gebung bereits umgesetzt worden ist und damit die 
klassische Trennung zwischen "previdenza sociale" und 
"assistenza sociale" ihre Bedeutung verloren hat.

Wahrend insoweit nach herkòmmlicher Ansicht zwischen 
der vorwiegend im Wege der Sozialversicherung durchge- 
fiihrten "previdenza sociale" der Arbeitnehmer einer- 
seits und der alle Biirger einbeziehenden "assistenza 
sociale" andererseits auch heute noch zu trennen ist 
ist nach anderer, insbesondere von Persiani vertretener 
Auffassung diese Unterscheidung obsolet geworden

Unter Bezugnahme auf den sogenannten materiellen Gleich- 
heitssatz in Art. 3 II Cost. der es dem Staat zur
Aufgabe macht, die Hindernisse wirtschaftlicher und 
gesellschaftlicher Art zu beseitigen, die die Freiheit
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6

und Gleichheit der Bürger tatsac'nlich begrenzen, wird 
in Verbindung mit Art. 58 Cost, davon ausgegangcn, daB 
das Ziel der "Befrciung von Bedürfnissen" als Aufgabe 
der gesamt.en Gemeinschaft, sprich des Staates, in glei- 
chem Mafie ..den arbeitenden als auch den Bürger im allge- 
meinen zu- berücksichtigen hat und durch verschiedene 
gesetzliche Mafinahmen bereits eine zdmindest teilw.eise 
Verwirklichung des Prinzips der "sicurezzs sociale" er— 
folgt ist

Eine für den vorlie.genden Zusammenhang wesentliche 
Koijsequenz dieser von Persiani so gesehenen Entwicklung 
des italienischen Sozialleistungssystems ist die Auffas- 
sung, dafi der Begriff der Sozialversicherunjg im Sinne 
eines technischen Instruments zur Durchführung "sozial- 
er Sicherheit" heute jede rechtliche Relevanz verloren- 
hat, was im Besonderen damit begründet wird, dafi unter 
dem EinfluB des Prinzips der "sicurezza sociale" eine 
Transformation von der die Sozialversicberung kenn- 
zeichnenden "Bedürfnisbefriedigung" nur bestimmter Grup- 
pen (im wesentlichen die Arbeitnehmer) zu einer heute 
unmitteloaren und ausschliefilichen "Befriedigung" ;;.nes 
offentlichen Intéresses (und damit gerichtet auf alle 
Bürger) stattgefunden hat

2. Gegenwartige Problème der gesetzlic.hen Rentenversicher- 
ungen und ihre Griinde

Sowohl in Italien als auch in der Bundesrepublik 
Deutschland war die Entwicklung der sozialen Leistungs-
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système nach dem Zweiten Weltkrieg vor dem Hintergrund 
der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie der in 
beiden Landern richtungsweisenden verfassungsrechtli- 
chen Festlegung auf einen Sozialstaat (wenn auch auf 
unterschiedliche Weise: dort durch die Kormierung ein- 
zelner "sozialer Rechte", hier durch die in das Grund- 
gesetz aufgenommene Sozialstaatsklausel 53)^ j_n 
Mitte der siebziger Jahre durch die Einführung von im— 
mer neuen bzw. verbesserten Leistungen sowie die Aus- 
dehnung auf immer weitere Personenkreise gekennzeichnet.

Im Hinblick auf die gesetzlichen Rentenversicherungen 
der Arbeitnehmer sei insoweit nur auf die in diesem 
Zeitraum erfolgte Einbeziehung aller Angestellten in die 
Rentenversicherungspflicht, unabhangig von der Hohe 
ihres Einkommens, verwiesen , die Einführung der dy-
namischen lohnbezogenen Rente , die Gewahrleistung 

6̂')von Mmdestrenten v ' sowie die Moglichkeit der Vorver-
■57 )legung des Rentenbezugsalters '.

Mit der Mitte des vorigen Jahrzehnts einsetzenden Wirt— 
schaftskrise in den industrialisierten Landern und der 
dadurch vor allem verursachten Verlangsamung des Wiri- 
schaftswachstums sowie dem damit einhergenenden Anstieg 
der Arbeitslosigkeit ist auch die vorbeschriebene Ex
pansion der Sozialleistungssysteme früher oder spater 
zu einem "Stillstand" gekommen und mehr oder weniger in 
eine "Krisenverwaltung" der durch die wirtschaftliche
Entwicklung verursachten Auswirkungen auf diese Syste

ms')me umgeschlagen \
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liber die durch die Veriinderung der wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen hervorgerufenen Eolgon fur die So- 
zialleistungsysteme Italiens und der Eundesrepublik 
Deutschland hinaus werden diese auch durch die Ent- 
wicklung der Bevolkerungsstruktur, die Verlangerung der 
durchschnittlichen Lebenserwartung sowie sonstiger Ver- 
anderungen wie zB die allgemeine Verkürzung des Ar- 
beitslebens beeinfluBt.

Für die jeweiligen gesetzlichen Rentenversicherungs- 
systeme haben die vorbeschriebenen Entwicklungen vor 
allem aus folgenden Gründen, gerade auch begiinstigt 
durch die Struktur dieser Alterssicherungen , zu fi- 
nanziellen Schwierigkeiten gefiihrt

Mit der Verlangsamung bzw. sogar dem Wegfall von Wirt- 
schaftswachstum verringern sich auch die Lohnzuwachs- 
raten der Arbeitnehmer, womit gleichzeitig die Entwick- 
lung der liber einen Vomhundertsatz direkt vom Einkom- 
men erhobenen Rentenversicherungsbeitrage gebremst Oder 
sogar zum Stillstand gebracht wird .

Durch den mit der Verminderung des Wirtschaftswachstums 
und der verstarkten Technisierung der Wirtschaft ein- 
hergehenden Anstieg der Arbeitslosigkeit scheiden immer 
mehr Arbeitnehmer zumindest für eine bestimmte Zeit aus 
dem Erwerbsleben aus, womit dann aber auch keine Bei- 
trage zum jeweiligen Rentenversicherungssystem gezahlt 
werden, sodaB hierdurch direkt das Beitragsaufkommen 
vermindert wird '.
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Auf der anderen Seite fiihrt Arbeitslosigkeit aber in 
der Regel auch zu Mehrausgaben der Rentenversicherung- 
en, weil vor allem altéré Arbeitsloae versuchen, vor- 
zeitig eine Rente aus der Rentenversicherung zu erhal- 
ten «>.

Ein weiterer Faktor fiir die Verschlechterung der Fi- 
nanzlage der gesetzlichen Rentenversicherungssysteme 
liegt in der demographischen Entwicklung sowohl in 
Italien als auch in der Bundesrepublik Deutschland be— 
gründet. Angesichts der in beiden Landern zu verzeich— 
nenden niedrigen Geburtenraten einerseits und dem da- 
durch bedingt wachsenden Anteil der Alten an der Ge- 
samtbevolkerung andererseits miissen in Zukunft - bezo- 
gen auf die Rentenversicherungen - imnier weniger Arbeit-
nehmer immer mehr Rentner "finanzieren" was wegen

4 5')der in Umlageverfahren finanzierten Renten unter den 
Voraussetzungen eines gleichbleibenden Leistungsniveaus
und unveranderter staatlicher Beteiligungen allein durch 
Beitragserhohungen ausgeglichen werden kann,

SchlieBlich wirkt sich auf die Finanzlage der gesetzli
chen Rentenversicherungen die in den letzlen Jahrzehn— 
ten immer weiter gestiegene durchschnittliche Lebenser- 
wartung mit der Folge eines langeren Rentenbezuges 
aus Weiterhin wird die Zeit der effektiven Beitrags-
zahlung durch die allgemeine Verkürzung des Arbeitsle- 
bens begrenzt, zum einen bedingt durch die Verlanger- 
ung der Ausbildungsphasen und zum anderen durch die vor-

-  9 -
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1o

zeitige Inanspruchnahme von Rentenleistungen ', sei 
es über den Weg der gesetzlich vorgesehenen vorzeitigen 
Altersrenten Oder, was gerade fur das italienische
Rentenversicherungssystera ein auBerordentlich groBes .
Problem geworden ist, durch den Bezug von Invaliditats-

49) „renten .

3. Fragestel'lung nach dem verfassungsrechtlichen Schütz 
von Ren'tenanspruchen und -anwartschaften

Vor dem Hintergrund der durch die aufgezeigten Verander- 
ungen hervorgerufenen Auswirkungen fiir die gesetzlichen 
Rentenversicherungssysteme der Arbeiter und Angestell- 
tert in Italien und in der Bundesrepublik Deutschland 
verlangt*die zukiinftige Gewahrleistung der Finanzier- 
barkeit dieser Système AusgleichsmaBnahmen, wofiir den 
zum Handeln aufgerufenen Gesetzgebern -die Beibchal- 
tung der - gegenwartigen Systemstrukturen vorausgese-tzt - 
im wesentlichen nur drei Moglichkeiten kumulativ Oder 
alternativ zur Verfiigung stehen:

- die Absenkung des Leistungsniveaus bzw. die Ein- 
schriinkung des Leistungsspektruns,

- die Erhohung der Beitragsleistungen soivie

- die Erhohung des Staatszuschusses bzw. die Aus- 
weitung anderer Formen staatlicher Finanzierungs-. 
beteiligung

■ ■ . . . -, £ ■. v ‘ • " pi.

Insoweit zcichnet sich seit etwa einem Jahrzehnt die 
Entwicklung ab, daB die jeweiligen Gesetzgeber versu-

47)
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chen, vor allem durch Einschrünkungen ini Leistungsbe- 
reich die finanziellen Schwierigkeiten der Rentenver- 
sicherungen in den Griff zu bekommen.

So sind in der Bundesrepublik Deutschland in diesem 
Zeitraum eine Vielzahl von Gesetzen erlassen worden,
mit denen unter anderem zB die Anpacsungsmodalitaten

511der Zugangs- und Bestandsrenten vercndert wurden  ̂ ', 
die Bewertung der sogenannten Ausbildungs-Ausfallzei- 
ten begrenzt "^oder zB auch die beitragsfreie

54}Krankenversrcherung der Rentner eingeschrankt wurde , 
Aus jiingerer Zeit sind auf weitere Eingriffe durch das 
Haushaltsbegleitgesetz 1984 vom 22.12.1985 hinzu- 
weisen, mit welchem unter anderem die Voraussetzungen 
zur Erlangung einer Berufs- Oder Erwerbsunfahigkeits— 
rente verschârft wurden sowie der KinderzuschuB zur 
Rente in Wegfall gebracht wurde.

Ebenso wird auch in Italien seit einiger Zeit versucht, 
durch gesetzliche EingriffsmaBnahmen in den Leistungs- 
bereich den finanziellen Schwierigkeiten des gesetzli- 
chen Rentenversicherungssystems der Arbeitnehmer zu be- 
gegnen wobei hier als Beispiele nur auf die 19C},
erfolgte Verscharfung der Voraussetzungen zur Erlang
ung einer Invaliditatsrente hingewiesen werden soli -*7) 
die 1978 eingeführte Beschrankung der Rentenanpassung, 
das heiBt bei dem Empfang mehrerer Renten wird nur eine 
Rente angepafit die 1983 getroffene Midestrentenre-
gelung dahingehend, daB eine Erganzung der Rente auf 
den Kindestrentenbetrag von der Kobe eines gleichzeitig
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bezogenen Kinkoiamens abhangig ist sowie scblieB- 
lich die Vei-underung der Rcntenberechnung im Jahre 1982 
dergestalt, dafi die Renten nunmehr auf der Grundlage 
des Durchschrittsverdienstes der letzten fünf Jahre 
vor dem Eintritt in den Ruhestand. berechnet wird, an- 
statt, wie zuvor, auf der basis der drei besten Ver- 
dienstjahre in den letzten zehn Jahren vor der Beendi- 
gung des Arbeitslebens

Angesichts dieser in beiden Landern zu verzeichnenden 
EingriffsmaBnahmen der jeweiligen Gesetzgeber in ge- 
setzliche Rentenversicherungssysteme, die den pflicht- 
versicherten Mitgliedern unter der Voraussetzung der 
Erfüllung bestimmter Bedingungen, und das heist vor 
allem über einen bestimmten Zeitraum erbrachte Beitra- 
ge, nach Erreichen der Altersgrenze Altersleistungen 
gewahren, stellt sich die Frage, in welchem ilmfang die 
Leistungserwartungen Oder bereits entstandene Leistungs- 
anspriiche zur "Disposition" des jeweiligen Gesetzge- 
bers stehen Oder ob sich hier aus den Verfassungen 
Italiens und der Bundesrepublik Deutschland Beschrank—
ungen und Mafistabe für die gesetzgeberische Gestal-

61 )tungsfreiheit ableiten lassen

Die insoweit für beide Lander festzustellende Aktuali—
tat und Parallelitât der aufgezeigten Probiemstel-

62 )lung ' wird gerade dadurch besonders unterstrichen, 
als sich sowohl der italienische Corte Costituzionale 
wie auch das deutsche Bundesverfassungsgericht in jüng- 
ster Zeit mit der Frage zu befassen hatten, inwieweit

59 )
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dcr jeweilige Gesetzgeber die Anpassungsmodalitâten 
von Bestandsrenten (nachtcilig) verrindern kann .

Letztlich geht es hierbei urn die Frage, in welchem Um- 
fang sozial- und hier insbesondere rentenrechtliche 
Positionen (Rechtsstellungen) auch in Zeiten wirtschaft- 
licher Krisen Bestand haben (kônnen und müssen), und 
damit - in einem umfassenderen Zusammenhang gesehen - 
die Problematik, inwieweit die allgemein erfolgte und 
anerkannte Entwicklung vom "laissez-faire-Staat" zum 
über die traditionellen Grundrechte hinaus auch soziale 
Rechte anerkennenden und zu deren Verwirklichung inter- 
venierenden "Welfare-State" in wirtschaftlich
schlechten Zeiten in einen Interventionismus in umge- 
kehrter Richtung umschlagen kann, das heiBt die Ein- 
schrankung Oder sogar die Beseitigung von sozialen 
Rechten

Für den Gang der vorliegenden Arbeit wird deshalb im 
AnschluB an die Darstellung der wesentlichen Struktur- 
en der jeweiligen Rentenversicherungssysteme ^6) unter 
Anlehnung im wesentlichen an die jeweilige Verfassungs- 
rechtsprechung untersucht, inwieweit in Rahmen dieser 
Système erworbene Rentenanspriiche und -anwartschaften 
der versicherten Arbeitnehmer verfassungsrechtlich ge- 
schiitzt sind, das heiBt, als individuelle Rechtsposi- 
tionen dem Schutzbereich von einzelnen Verfassungsbe- 
stimmungen Oder allgemeinen '/erfassungsprinzipien un- 
terfalien, und welche Schranken und MaBstabe sich aus 
einem solchen (eventuellen) Schütz für die Gestaltungs-
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befugnis der jeweiligen Gesetzgeber ergeben .

Dariiber hinaus soil durch Heranziehung der sowohl fur 
Italien als auch fur die 3undesrepublik Deutschland 
rechtsverbindlichen Europaischen Menschenrec'ntskonven— 
tion (EHRK) gepriift werden, inwieweit die hier auf
volkerrechtlicber Ebene garantierten Menschenrechte 
und Grundfreiheiten auch fur den Schütz von Rentenan- 
spruchen und -anwartschaften sowie die diesbeziigliche 
Gestaltungsfreiheit der jeweiligen Gesetzgeber Bedeu— 
tung haben, wobei insoweit im wesentlichen auf die 
Rechtsprechung der Konventionsorgane abgestellt 
wird &9>.

SchlieBlich werden die aus den Untersuchungen zu II bis 
IV gewonnenen Ergebnisse im Rahmen einer SchluBbetrach- 
tung noch einer vergleichenden kritischen Wiirdigung 
unterzogen

67 )
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II. Der veriassungsrechtliche Schütz von Rentenansprüchen 
und -anwartschaften in Italien

1. Die wesentlichen Strukturen der gesetzlichen Renten- 
versicherung für Arbeiter und Angestollte

a) Trager der gesetzlichen Rentenversicherung

Trager der gesetzlichen Rentenversicherung für die Ar
beiter und Angestellten der Privatwirtschaft ist das 
"Istituto nazionale della previdenza sociale" (INPS).

Neben der Invaliditats-, Alters- und Hinterbliebenen- 
versicherung hat dieses Institut vor allem noch die 
Aufgabe, die Arbeitslosenversicherung, Tuberkulosenver- 
sicherung sowie die freiwillige individuelle oder
kollektive Invaliditats- und Altersversicherung durch- 

1")zuführen Bei diesem Sozialversicherungstrager han- 
delt es sich unter den Gesichtspunkten der Zahl der er— 
faBten Personen, des Umfangs der Beitragsza'nlungen so
wie der zu verteilenden Leistungen um die wichtigste 
Einrichtung im Bereich der Sozialversicherungsverwal— 
tung 2').

Zur Gewahrleistung der Alterssicherung verwaltet INPS 
den sogenannten "Fondo pensioni dei lavoratori dipen—

T.')denti" J1, aus dem die weit überwiegende Hehrzahl der 
Arbeitnehmer ihre Alterssicherungsleistungen erhalt 
(sogenanntes "regime generale" +^). Daneben werden von 
IKPS zahlreic'ne weitere Fonds und Kassen verwaltet,
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die sogenannten "regimi speciali", mit welchen die Al- 
terscicherung fvir besondere Gruppen von Arbeitnehmern 
durchgofuhrt wird

Zunachst als "Cassa nazionale di previdenza per 1* inva
lidità e la vecchiaia degli operai" mit Gesetz Nr. 35° 
vom 17-7-1898 gegriindet, bei der es sich nur um eine 
freiwillige Invaliditats- und Alterssicherung der Ar- 
beiter handelte wurde diese "Kasse" mit der ge-

n)setzesvertretenden Verordnung '1 Nr. 6o3 vom 21.4. 1919 
in "Cassa nazionale per le assicurazioni sociali" (Cnas)

Q\
umbenannt ' und brachte gleichzeitig erstmals eine

a)Pf lichtinvaliditiits- und -alterssicherung mit sich ", 
die neben den Arbeitern auch solche Angestellten mit- 
einbezog, die ein bestimmtes Einkommen nicht iiber- 
schritten *'0 .̂

111Mit koniglichem Gesetzesdekret ' Kr. 371 vom 27-3-
1211933 wurde die Cnas schlieBlich in INPS umbenannt ' 

und die von dieser Einrichtung durchgefuhrte Invalidi
tats- und Alterssicherung erfuhr in der folgenden Zeit 
durch die koniglichen Gesetzesdekrete Kr. 1827 vom 
4.1o.1935 sowie Nr. 636 vom 14.4.1939 eine grundlegen- 
de gesetzliche Ausgestaltung. Trotz vielfacher gesetz- 
licher Anderungen sind diese Dekrete bis zum heutigen
Tag die maBgebende Grundlage der Invaliditats- und

131Alterssicherung geblieben J.

GemaB Art. 1 des koniglichen Gesetzesdekrets Kr. 1827 
vom 4.10.1935 handelt es sich bei IKPS um eine ICorper-
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schaft des offentlichen Rechts mit eigencr Rechtsper- 
sonlichkeit und selbstandiger Geschaftsfiihrung. Unter 
vorwaltungsorganisationsrechtlichen Gesichtspunkten 
wird diese korperschaft nls ein staatlich institutiona- 
lisierter Verwaltungstrager angesehen, in welchem die 
von der Tatigkeit der Korperschaft betroffencn sozialen 
Grupaen in den Leitungs- und Entscheidungsorganen 
mehrheitlich (gegeniiber den Vertretern des Staates) 
vertreten sind, und zwar mittels der Organisationsform

'i/i')der "Reprasentation" Im Unterschied zu den soge-
nannten "enti associativi", die durch eine (ohne staat-
liche Beteiligung erfolgende) Selbstverwaltung der in
den betreffenden Korperschaften zusamnengefaBten Grup-

1S-)pen gekennzeichnet sind , zeichnen sich die "Parti- 
zipations-Korperschaften" wie IKPS durch das Herkmal 
der Mitbestimmung aus

Hervorzuheben ist insoweit, daB im Verwaltungsrat von 
IKPS - dem unter anderem neben dem Vorschlagsrecht fiir 
die Berufung des Prasidenten vor allem auc'n die Aufga- 
be zukonmt, die generellen Richtlinien uber die Tatig- 
keit dieser offentlich-rechtlichen Korperschaft zu be- 
schlieBen ' _ eine Me'nrheit von Vertretern der Ar- 
beitnehmer sowie der selbstandigen Arbeiter (lavora
tori subordinati e lavoratori autonomi) gegeniiber den
Vertretern des Staates sowie der Arbeitgeber vorhanden

1 8 )ist '. Dieser uberwiegende EinfluB der Arbeitnehiner- 
vertreter bzw. der Vertreter der selbstandig Arbeiten- 
den wird damit begriindet, daB diese Empfanger der Lei—
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stungen sind und aus diesera Grunde ein gro.Geres Inter-
19)esse an der Tatigkeit der Korperschaft haben '.

Der Versicherungstrager unterliegt der Kontrolle des 
Staates, welche grundsatzlich in der Form einer Recht— 
massigkeitskontrolle durch den Arbeitsminister ausge- 
iibt wird  ̂.

b) Pflichtversicherungssystem

Bei der von INPS durchgefiihrten Alterssicherung han-
delt es sich um ein Pflichtversicherungssystem, das
heute sowohl die Arbeiter als auch die Angestellten

?1  )der Frivatwirt s eh af t erfaBt '.

Die Rentenversicherungspflicht wurde durch gesetzeser- 
setzendes Dekret Nr. 6o3 vom 21.4.1919 eingefiihrt 22 \  
wenn auch zunachst auf Arbeiter und solche Angestellte 
beschrànkt, deren Verdienst nicht iiber 35° Lire monat— 
lich hinausging 2^ . Mit Gesetz Nr. 633 vom 28.7.195° 
wurde die an die Verdiensthohe gebundene Pflichtver- 
sicherungsgrenze fiir die Angestellten beseitigt, so 
daB seit diesem Zeitpunkt alle Angestellten ohne Riick- 
sicht auf die Hòhe ihres Verdienstes in der gesetzli- 
chen Rentenversicherung pflichtversichert sind.

Von der Pflichtversicherung werden gemaB Art. 3 I des 
koniglichen Gesetzesdelcrets Nr. 636 vom 14.4.1939 alle 
Arbeiter und Angestellten beiderlei Geschlechts er— 
faBt, die das 14. Lebensjahr vollendet haben und ent-
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2H-'geltliche Arbcit in Abhangigkeit von Dritten leisten ;

Das Versicherungsverhàltnis entsteht kraft Gesetzes 
bei Bestehen eines Arbeitsvorhàltnisses, und zwar un- 
abhringig von irgendeinem Willensakt seitens des Ar— 
beitnehmers oder Arbeitgebers y'.

Zur Begriindung fiir diese Auffassung wird auf das soge- 
nannte "principio dell' automaticità delle prestazi
oni" verwiesen, das in Art. 2116 Codice civile (c. civ.] 
im Rahmen der (allgemeinen) Vorschriften iiber die So- 
zialversicherung eine allgemeine Regelung gefunden hat.

Gemali diesem Prinzip miissen die Sozialversicherungs- 
trager die Leistungen auch in dem Fall erbringen, daB 
der Arbeitgeber die geschuldeten Versicherungsbeitrà- 
ge nicht regelmaBig erbracht hat, sofern nicht spezial- 
gesetzliche Vorschriften eine anderweitige Regelung 
treffen. Fiir den Bereich der Rentenversicherung hat 
dieses Prinzip eine modifizierte Verwirklichung inso- 
weit gefunden, als mit Art. 4-o des Gesetzes Hr. 153 
vom 30.4.1969 in Ergànzung von Art. 27 des koniglichen 
Gesetzesdekrets Nr. 636 vom 14.4-.1939 bestimmt wurde, 
daB die Beitragsvoraussetzungen fiir die Entstehung ei
nes Rechts auf Sozialversicherungsleistungen auch dann 
als erfiillt anzusehen sind, wenn die Beitrage zwar 
nicht wirklich gezahlt wurden, die Beitragsschuld je- 
doch noch nicht verjàhrt ist .

Aus der - wenn auch ver,jàhrungsmaBig begrenzten - 
Anwendung dieses Prinzips auf den Bereich der Renten—
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versicherung wird gefolgert, daiì, da eine Leistungs- 
verpflichtung auch ohne Zahlung der Beitràge entsteht,
diese notwendigerweise den rechtlichen Bestand des

27)Versicherungsverhàltnisses selbst voraussetzt '.

c) Rechtsnatur und Struktur des Sozialversicherungsver- 
hiltnisses

Das Sozialversicherungsverhàltnis wird als ein dem 
offentlichen Recht zugehòriges Rechtsverhaltnis ange- 
sehen. Dies wird mit dem fehlenden Vertragscharakter, 
der zwangsweisen und im allgemeinen automatischen, al— 
lein von der Begriindung des Arbeitsverhaltnisces ab- 
hangigen Entstehung, der umfassenden gesetzlichen Re- 
gelung dieses Rechtsverhaltnisses sowie schlieBlich 
seiner Ubereinstimmung mit einem offentlichen Ziel be- 
grundet

Trotz der gegeniiber dem privatrechtlichen Versicher—
29)ungsvertrag in wesentlichen Punkten abweichenden 

Ausgestaltung — zu nennen sind hier vor allem die ge- 
setzliche Begriindung dieses Rechtsverhaltnisses und 
dessen umfassende Regelung durch Gesetz, die Beitrags- 
belastung dritter Personen, die nicht Leistungsem- 
pfanger sind, die im Rahmen der Geltung des "princi
pio dell' automaticità" '>0  ̂ in gewissem Umfang besteh-
ende Unabhànngigkeit zwischen Beitragserbringung und 

•51 )Leistungsgewàhrung y ' — wird auch das Sozialversicher
ungsverhaltnis seiner rechtlichen Katur nach als Ver- 
sicherung eingeordnet
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Insoweit sind namlich auch diesem Rechtsverhiiltnis die 
wesentlichen Merkmale des Rechtsbegriffs der "Versi- 
cherung" eigen, und zwar

- die Bildung einer Risikogemeinschaft im Hin- 
blick auf die Verwirklichung bestinunter Ereig- 
nisse und die Ubertragung dieser Risiken auf 
ein einziges Subjekt,

- die Identitat der den einzelnen Rechtsverhalt- 
nissen zugrundeliegenden "causa", namlich einer 
zukiinftigen, moglicherweise eintretenden Be- 
diirfnissituation entgegenzuwirken sowie

- der aleatorische Charakter ' .

Von dieser Rechtsnatur des Sozialversicherungsverhalt- 
nisses geht wohl auch der Gesetzgeber aus, der in Art. 
1886 c. civ. angeordnet hat, daB auf die Sozialversi- 
cherungen in Ermangelung von Spezialvorschriften die 
Bestimmungen iiber die Privatversicherung Anwendung 
finden ^  ̂.

Im Hinblick auf die Strukturelemente des Sozialversi- 
cherungsverhaltnisses wird unterschieden zwischen den 
beteiligten Subjekten, dem Gegenstand des Verhaltnis- 
ses sowie seinem. Inhalt

Bei den am Sozialversicherungsverhàltnìs beteiligten
Subjekten handelt es sich um den Versicherungstrager,

■561den Versicherungsnehmer sowie den Versicherten '.

Im Bereich der Invalidities-, Alters- und Hinterblie-
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benensicherung der Arbeitnehmer ist Versicherungstra- 
ger die offentlich-rechtlich organisierte Korperschaft

ZO)IKPS y Versicherungsnehmer ist der Arbeitgeber so- 
wie Versicherter der Arbeitnehmer es handelt sich
mithin um ein Drei-Personen-Verhaltnis ^9)^

Gegenstand des Sozialversicherungsverhaltnisses ist die 
Versicherung bestimmter Risiken, im Bereich der Inva- 
liditats-, Alters- und Hinterbliebenensicherung die 
Risiken der Invaliditat, des Alters sowie des Todes 
Auf der Grundlage des allgemeinen versicherungstech- 
nischen Begriffs des Risikos muB es sich hierbei um die 
Verwirklichung eines zukiinftigen Ereignisses handeln, 
dessen Eintritt entweder hinsichtlich des “ob" bzw. 
des “wann" Oder aber in Bezug auf beide Elemente unge- 
wiB ist Die Verwirklichung des Risikos muB grund-
satzlich von Zufall, hoherer Gewalt Oder der Handlung 
einer dritten, auBerhalb des Sozialversicherungsver— 
haltnisses stehenden Person, abhangen

Unter dem Inhalt des Sozialversicherungsverhaltnisses 
werden die vielfaltigen Beziehungen zwischen den ein- 
zelnen beteiligten Subjekten sowie die sich daraus er- 
gebenden Rechte und Pflichten verstanden

Im wesentlichen handelt es sich hierbei um die Bei- 
tragszahlungs- und Leistungserbringungspflicht sowie 
das Recht auf die Gewahrung von Sozialversicherungs- 
leistungen.
Den Versicherungstrager IKPS trifft neben der Ver-
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pflichtung, das kraft Gecetzes entstehende Rechtsver- 
haltnis mit allen rechtlichen Konsequenzen durchzu- 
führen vor allcm die Fflicht zur Lcistungser-
bringung . Dem entspricht auf der anderen Seite
ein offentliches Recht von INPS im Verhaltnis zum Ar-

4.6 )beitgeber auf Zahlung der Versicherungsbèitrage '. 
Auch insoweit, als ein Teil der Beitragslast dem Ar-
beitnehmer auferlegt ist trifft den Arbeitgeber

H-8)die Verantwortlichkeit zur Beitragszahlung .

Fur den Arbeitgeber besteht zv/ar ein Recht auf die Be- 
griindung des Versicherungsverhâltnisses bèi Vorliegen 
der entsprechenden Voraussetzungen im Hinblick auf
die Gewàhrung der Sozialversicherungsleistungen wird 
ihm jedoch kein eigenes Interesse oder Recht z'uer- 
kannt 5°).

SchlieBlich ist der Arbeitnehmer als Versicherter ge-
genüber dem Versicherungstrager INPS Inhaber eines
subjektiven Rechts auf die Gewàhrung von Sozialversi-

)cherungsleistungen ^ wobei dieses Recht aufschiebend 
bedingt ist durch die Verwirklichung des versicherten

5PÌEreignissea v •. Daneben wxrd dem Arbeitnehmer in den 
Fàllen, in denen der Versicherungstrager bei vom Ar
beitgeber unterlassener Beitragszahlung nicht oder 
nicht zur vollen Leistungsgewahrung verpflichtet ist 
— was gerade im Bereich der Alterssicherung v/egen der 
nur begrenzten Geltung des "principio dell' automati
cità" relevant werden kann -, ein Anspruch auf vor-
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schriftsrarissige Abwicklung des Versieherungsverhàlt-
•• 54.)nisses gegen den Arbeitgeber eingeràumt #

Die Pluralitat der beteiligten Personen und Beziehung- 
en innerhalb des nach herkòmmlicher Auffassung ein— 
heitliehen Sozialversicherungsverhaltnisses hat 
zua Teil zu der Ansicht gefiihrt, dafi es sich hierbei 
nicht uni ein komplexes, sonderà um mehrere voneinander 
unabhàngige Rechtsverhaltnisses handelt.

Nach dieser - vor allea von Persiani vertretenen - 
Auffassung ist die rechtliche Struktur des Sozialver- 
sicherungssystems durch verschiedene, voneinander un— 
abhangige Beziehungen zwischen den beteiligten Subjek- 
ten gekennzeichnet, wobei hier vor allem die rechtli— 
che Trennung zwischen dem zwischen Versicherungstrager 
und Leistungsempfanger bestehenden Rechtsverhaltnis 
("rapporto giuridico previdenziale") einerseits und 
dea zwischen Versicherungstrager und Beitragsverpflich— 
tetem bestehenden Beitragsverhaltnis ("rapporto contri
butivo") von Bedeutung ist

Hit der Begriindung des Arbeitsverhàltnisses zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer entsteht nach Persiani 
zunachst nur kraft Gesetzes das Beitragsverhaltnis mit
der den Arbeitgeber treffenden Pflicht zur Beitrags-

57)zahlung \  wahrend das Leistungsverhaltnis zwischen 
Versicherungstrager und Arbeitnehmer erst mit der Ver- 
wirklichung des versicherten Risikos entsteht 
Dies hat zur Bolge, dafi erst in diesem Zeitpunkt einer-
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seits eine Verpflichtung zur Erbringung der I.eistung- 
en für den Versicherungstrager, andorerseits ein Hecht 
dea Leistungsempf iingers auf die Versicherungsleistung- 
en begründet wird

Grundlage dieser Rechtskonstruktion von selbstandigen 
Beitrags- und Leistungsverhàltnissen zwischen Sozial- 
versicherungstrager und Arbeitgeber einerseits sowie 
Arbeitnehmer andererseits ist die Auffassung, daB zwi
schen der Verpflichtung zur Beitragszahlung und der 
Verpflichtung zur Leistungsgewahrung keine Beziehung 
im Sinne einer synallagmatischen Verkniipfung be- 
steht Darunter versteht Persiani den Zusammenhang
von einander entsprechenden vertraglichen Leistungs— 
verpflichtungen, mit denen die Vertragsparteien ihre 
jeweils eigenen Interessen im Wege gegenseitiger Unter— 
werfung realisieren ' .

Hiervon ausgehend Xehnt er einen solchen Zusammenhang 
zwischen Beitrags- und Leistungsverpflichtung im Be— 
reich der Sozialversicherung ab, und zwar weniger we— 
gen der fehlenden Aquivalenz zwischen Beitragen und 
Leistungen als vielmehr deshalb, weil diese Verpflich
tungen nicht aus der Interesseniibereinstimmung zweier 
verpflichteter Subjekte resultierten, sondern im Ge- 
gensatz dazu zur Erfüllung eines offentlichen - staat- 
lichen - Intéresses auferlegt wiirden ^2). Darliber hin- 
aus verweist Persiani zur Begriindung der fehlenden Ge- 
genseitigkeit von Beitragen und Leistungen auf das 
"principio dell' automaticità" ^3) womit bestatigt
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wiirde, daB im Unterschied zur Privatversicherung die 
Sozialversicherungsleistungen nicht in Abhangigkeit 
von der Zahlung der Versicherungsbeitriige geleistet 
wiirden ^  «

Dem wird von Seiten der herkommlichen - den versicher- 
ungsmaBig strukturierten Charakter der Sozialversicher- 
ung betonenden - Ansicht, die die Aufgabe einer ange- 
messenen Vorsorge fiir die Wechselfalle des Lebens 
ebenfalls als staatliche Verpflichtung ansieht 
entgegengehalten, daB auch im Bereich der Sozialversi- 
cherung von einer Wechselbeziehung zwiscben Leistungen 
und Beitragen auszugehen ist gwar sei es richtig,
dafl die Sozialversicherungsleistungen auch bei Nicht- 
erfiillung der Beitragsverpflichtungen des Arbeitgebers 
gewahrt werden mufiten jedoch sei fiir die Bejahung
einer solchen Wechselbeziehung entscheidend, daB die 
Leistungsverpflichtung die vorherige Feststellung ei
ner Beitragsschuld voraussetze

d) Finanzierungsmittel

Die Finanzierung der Invaliditàts-, Alters- und Hin- 
terbliebenenversorgung der Arbeitnehmer erfolgt iiber- 
wiegend durch Beitrage der Arbeitgeber und Arbeitneh
mer, daneben aber auch durch staatliche 3eteiligung.

Im Hinblick auf die Beitragsfinanzierung von Seiten 
der Arbeitgeber und Arbeitnehmer wird unterschieden 
zwischen "contributi base" und "contributi integra
tivi" 69 \
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Wahrend die "contributi base" zuniichst dazu bestimmt
n. N

waren, eine Grundrente zu finanzieren ' , wobei die
Beitragshohe auf der Grundlage von Beitragsklassen be- 
stimrnt wurde sind die "contributi integrativi"
nach dem Krieg eingefiihrt worden, um die Hohe der Ren-

72)ten an die Geldentwertung ar.zupassen Hit der Er-
richtung des "Fondo pensioni dei lavoratori dipenden-

73 )ti" ' wurde die Yerwaltung dieser beiden Beitragsar-
ten insoweit vereinheitlicht, als diese seit diesem

7^ )Zeitpunlct demselben Fond zuflieBen '.

Die Hohe der Beitrage richtet sich fiir beide Beitrags-
arten nicht — wie in der Privatversicherung - nach dem
ubernommenen Risiko, sondem wird als Vomhundertsatz
der an den Arbeitnehmer gezahlten Bruttovergiitung 

76)festgesetzt ''1.
Der Vomhundertsatz fiir die "contributi base" betragt 
o.11 % der Bruttovergiitung und ist allein vom Arbeit- 
geber zu tragen . Demgegeniiber sind die "contributi 
integrativi" sowohl von den Arbeitnehmern als auch von 
den Arbeitgebern aufzubringen, wobei allerdings die
letzteren den iiberwiegenden Teil der gesetzlich fest-

77)gelegten Bextragslast zu tragen haben .

Die Beitragssatze konnen zum Zwecke der Aufrechterhal- 
tung des Haushaltsgleichgewichts mit D.P.R. verandert 
werden, eine gesetzliche Verpflichtung zur Erhòhung 
der Beitrage besteht fiir den Fall, daS die AbschluBbi-
lanz ein hoheres Defizit als 3 $ der gesamten Einnahm-

73 )en des jeweiligen Geschaftsjahres ausweist ' '.
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Fiir die Zahlung der Versicherungsbeitràge ist der Ar
beitgeber auch insoweit verantwortlich, als diese vom 
Arbeitnehmer zu tragen sind. Die Beitrage sind fiir je-
den Lohnzahlungszeitraum in entsprechender Hòhe von

79Ìder Vergutung einzubehalten ' ".

Neben der Finanzierung durch Beitrage von Seiten der 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber tragt auch der Staat zur 
Aufbringung der notwendigen Mittel bei.

Dies geschieht einmal durch die Gewahrung punktueller 
Zuschiisse wenn der Finanzbedarf nicht allein durch
die Beitrage der Arbeitnehmer und Arbeitgeber gedeckt 
werden kann in der Hauptsache besteht der staatli-
che Beitrag jedoch heute in der Finanzierung des soge- 
nannten "Fondo sociale", der durch Gesetz Nr. 9o3 vom 
2i.7.19S5 bei INPS mit getrennter Rechnungsfiihrung 
(siehe Art. 2 des Gesetzes) eingerichtet wurde und an 
alle Inhaber von Invaliditats-, Alters- und Hinter- 
bliebenenrenten die sogenannte "pensione sociale" in 
einheitlicher Hohe gewahrt

Wenn damit auch grundsatzlich eine komplexe Altersver- 
sorgung, zusammengesetzt aus der Altersrente (gezahlt 
vom "Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti") sowie 
der "pensione sociale" (gezahlt vom "Fondo sociale") 
besteht, so macht sich dies fiir den einzelnen Renten— 
empfanger jedoch deshalb nicht bemerkbar, weil der Be- 
trag der "pensione sociale" von der Altersrente abge—
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zogen wird

M e  Bedeutung der "pensione sociale" liegt deshalb in- 
soweit vor alien in der hierdtirch erfolgenden Betcili- 
gung des Staates an der Finanzierung der Renten '.

e) Finanzierungssystem der Invaliditâts-, Alters- und 
Hinterbliebenenversicherung

Im Bereich der Sozialversicherung kommen im wesentli— 
chen zwei Arten von Fihansierungssystemen in Betracbt: 
das Kapitaldeckungsverfahren (sistema della capitaliz
zazione sowie das Umlageverfahren (sistema di ri-
partizione ®^)).

Bis auf wenige Ausnahmen erfolgt die Finanzierung 
der Sozialversicherungsleistungen heute in nahezu al
ien Bereichen der Sozialversicherung im Wege des Um- 
lageverfahrens Dies gilt auch fiir den Bereich der

QQ\Invalxditats-, Alters- und Hinterblxebenensxcherung 
wo das urspriinglich verwendete Kapitaldeckungsverfahr— 
en nach dem Krieg durch das Umlageverfahren ersetzt 
wurde.

Wahrend sich das Kapitaldeckungsverfahren dadurch aus- 
zeichnet, daB mit den eingezahlten Beitragen Riickla— 
gen gebildet werden, aus denen die spater zu erbringen- 
den Lexstungen gewahrt werden y , ist das Umlagever
fahren demgegenüber dadurch gekennzeichnet, daB die in 
einem Geschaftsjahr zu gewahrenden Leistungen auf alle
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Beitragsverpflichtoten verteilt werden ', Oder umge- 
kehrt formuliert, die in einem bestimmten Zeitraum er-
hobenen Beitrage werden sofort fur die in demselben

92)Zeitraum zu gewahrenden Leistungen verwendet ' .

Aus dem Umstand, dafi bei Verwendung des Umlageverfahr- 
ens die jeweils aktive, im Arbeitsleben stehende Ge
neration die im Ruhestand lebende Generation finan- 
ziert, folgert Persiani, daB damit die fur den Begriff 
der Versicherung typische Identitat zwischen den den 
jeweiligen Risiken ausgesetzten Personen und denen, 
welche die Verwirklichung der Risiken zu tragen hat— 
ten, fehlen wurde Deshalb sieht er in dem voll-
zogenen Ifbergang vom Kapitaldeckungs- zum Umlagever- 
fahren einen weiteren Beleg fur die Entwicklung von 
einem ehemals versicherungstechnisch strukturierten
System der Sozialversicherung zu einem System der so- 

94)zialen. Sicherheit .

Demgegenuber weist Levi Sandri darauf hin, daB aus der 
Verwendung des Umlageverfahrens im Bereich der Soziai— 
versicherung keine Konsequenzen im Hinblick auf die 
rechtliche Einordnung als Versicherung gezogen wer
den kònnten. Dem Finanzierungssystem komme allein Be— 
deutung fiir die finanzielle Verwaltung der Versicher- 
ungen zu, nicht aber wurde davon der Charakter des 
Sozialversicherungsverhaltnisses als solches beei- 
fluBt ^5)^ Auch im Rahmen dieses Systems seien die 
Beitragszahler den jeiveils versicherten Risiken ausge—

91)

©
 T

he
 A

ut
ho

r(s
). 

Eu
ro

pe
an

 U
ni

ve
rs

ity
 In

st
itu

te
. 

D
ig

iti
se

d 
ve

rs
io

n 
pr

od
uc

ed
 b

y 
th

e 
EU

I L
ib

ra
ry

 in
 2

02
0.

 A
va

ila
bl

e 
O

pe
n 

Ac
ce

ss
 o

n 
C

ad
m

us
, E

ur
op

ea
n 

U
ni

ve
rs

ity
 In

st
itu

te
 R

es
ea

rc
h 

R
ep

os
ito

ry
.



- 31 -

setzt, und zwar unabhringig davon, daB die Beitrage 
fiir Sozialversicherungsleistungcn an andere i'ersonen 
verwendet wiirden, die selbst einmal Beitrage gelei- 
stet hàtten 9^)#

f) Alterssicherungsleistungen und ihre Voraussetzungen

Im Rahmen der Invaliditats-, Altera- und Hinterbliebe- 
nenversicberung gibt es zwei verscbiedene Alterssicher- 
ungsleistungen 97 )f un(i zwar ^ie "pensione di vecchi
aia" (Altersrente) sowie die "pensione di anzianità" 
("Dienstaltersrente") 96) #

Die Voraussetzungen fiir den Erwerb einer "pensione di 
vecchiaia" ergeben sich aus Art. 9 des kòniglichen Ge- 
setzesdekrets Hr. 636 vom 14.4.1939 in seiner Ànder- 
ung durch Art. 2 des Gesetzes Nr. 218 vom 4.4.1952. 
Danach besteht ein Recht auf diese Rente, soweit der 
Versicherte das 6o. Lebensjahr (Mann) bzw. das 55» Be- 
bensjahr (Frau) vollendet hat und eine Versicherungs- 
sowie Beitragszeit von wenigstens 15 Jahren nachwei— 
sen kann 99)  ̂pjeben effektiv gezahlten Pflichtbeitra- 
gen konnen zur Erfullung der Beitragszeit auch fikti- 
ve und freiwillige Beitrage dienen. Fiktive Beitrags- 
zeiten werden zB anerkannt bei Krankheit, Militar- 
dienst oder Arbeitslosigkeit ,'00). Die daraus folgen- 
den finanziellen Lasten sind vom Staat zu tragen ^°^).

Neben der "pensione die vecchiaia" ist als weitere Al-
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terssicherungsleistung die "pensione di anzianità" 
zu nennen. Diese - heute in Art. 22 des Gesetzes Nr.
155 vom 3o.4.1969 geregelte *1°2) _ Rentenleistung 
stellt nicht auf das Erreichen einer bestimmten Al- 
tersgrenze ab. Vielmehr wird eine Rente unter den Vor- 
aussetzungen gewahrt, dafi der Versicherte eine Versi- 
cherungszeit von 35 Jahren nachweisen kann, dariiber 
hinaus eine Beitragszeit von ebenfalls 35 Jahren er- 
fiillt hat, wobei auch hier fiktive und freiwillige 
Beitrage beriicksichtigt werden, und schlieBlich ab dem 
Zeitpunkt der Stellung des Rentenantrages keine wei- 
tere Tatigkeit als Arbeitnehmer mehr ausiibt

Mit Erfiillung der vorgenannten Voraussetzungen zum Er- 
werb einer der beiden Rentenleistungen entsteht fiir 
den Versicherten die Rechtsposition eines subjektiven 
offentlichen Rechts

Uber die damit nach dem Zeitpunkt der Verwirklichung 
des Risikos Alter anerkannte subjektive Rechtsposition 
hinaus wird fiir die Zeit vor dem Eintritt des Versi— 
cherungsfalles von einer selbstandigen Rechtsposition 
des Versicherten in dem Sinne ausgegangen, daB dieser 
Inhaber eines Anwartschaftsrechts ist dessen In-
halt in dem potentiellen Recht des Arbeitnehmers/Ver- 
sicherten auf Versicherungsschutz besteht und das mit 
Begrundung des Versicherungsverhaltnisses entsteht 
Levi Sandri spricht insoweit von einem subjektiven 
Recht unter der aufschiebenden Bedingung der Verwirkli- 
chung des versicherten Ereignisses
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g) Berechnung und Anpassung dcr Altersrenten

Wahrend die Renten zunachst im wesentlichen auf der 
Grundlage der eingezahlten Beitrage berechnet wurden 
und man deshalb von einer beitragsbezogenen Rente 
(pensione contributiva) sprach erfolgt die Ren-
tenberechnung heute unter Anknüpfung an die von dem 
einzelnen Rentenempfünger zuvor erhaltene Vergütung 
und ist damit zu einer einkommensbezogenen Rente (pen
sione retributiva) geworden

Der jahrliche Betrag der Rente wird in der Vieise be- 
stimmt, daB auf die von deni Versicherten in den letz- 
ten fünf Jahren vor dem 3eginn der Rentenlaufzeit er
haltene durchschnittliche Jahresvergütung ein
Vomhundertsatz angewandt wird, der sich aus der Multi— 
plikation eines Steigerungssatzes von 2 % pro Versi- 
cherungsjahr mit der Anzahl der zu berücksichtigenden 
Versicherungsjahre, im Hochstfalle 4o, ergibt 
Die berücksichtigungsfâhigen Versicherungsjahre be- 
stimmen sich auf der Grundlage der effektiv eingezahl- 
ten oder fiktiv anerkannten Beitrage

Damit haben auf die Hohe der zu gewahrenden Rente zwei 
Paktoren wesentlichen EinfluB: zum einen die renten-
fahige Vergütung, zum anderen die Dauer des Arbeits- 
lebens des einzelnen Versicherten und damit auch die 
Dauer der Beitragsleistung.

Neben der sich bereits aus der Rentenformel ergeben-
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den Hochstgrenze, indem nicht mehr als 4o Versicher- 
ungsjahre berücksichtigt werden, gibt es eine gesetz- 
lich festgelegte absolute Hochstgrenze, die durch Art. 
19 des Gesetzes Nr. 155 vom 25.4.1981 auf einen 3e- 
trag von jahrlich 18.5oo.ooo Lire festgesetzt wurde, 
der jedes Jahr automatisch angepaBt wird entsprechend 
der Anpassung der den Mindestrentenbetrag übersteigen- 
den Eenten

Auf der anderen Seite ist eine gesetzliche Mindestren- 
te vorgesehen die bei Erfüllung der Voraussetz-
ungen zum Erwerb einer Rente gewahrt wird und gemaB 
Art. 1 des Gesetzes Nr. 16o vom 3•6*1975 auf monatlich 
55*95° Lire festgesetzt wurde.

Sowohl die Hindestrenten wie auch die sonstigen lau- 
fenden Renten unterliegen einem automatischen Anpas- 
sungsverfahren, der sogenannten "perequazione automa
tica" ^5)^ das heute durch Art. 21 des Gesetzes Nr. 
73o vom 27.12.1983 geregelt wird und wonach gemaB 
Absatz I dieser Bestimmung die Anpassungen ab dem 
1.5.1984 zu denselben Terminen und unter Bezugnahme 
auf dieselben Indexe und Gültigkeitszeitrâume erfol— 
gen, wie sie im Rahmen des Systems der "scala mobile" 
fiir die Vergütungen der Industriearbeiter vorgesehen 
sind. Damit ist für die Anpassung der Renten im Grund- 
satz die prozentuale Veranderung der Lebenshaltungs- 
kosten maBgebend, die vierteljahrlich von einer beim 
ISTAT (Istituto centrale di statistica) bestehenden
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Koraraission in einem komplizierten Iimktsystem-Ver- 
fahren ermittelt wird
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2) Der verfassungsrechtliche Schütz von Rentenansprii- 
chen und -anwartschaften

a) Denkbare verfassungsrechtliche Grundlagen

Im Hinblick auf den verfassungsrechtlichen Schütz 
von Rentenanspriichen und -anwartschaften im Rahmen 
der italienischen Verfassung kommen verschiedene An- 
kniipfungspunkte in Betracht, die als PriifungsmaBsta- 
be bzw. Eingriffsschranken fur Regelungen von Seiten 
des Gesetzgebers in diesem Bereich Bedeutung haben 
konnen.

Zunachst ist hier auf Art. 38 II Cost, hinzuwei—
117^sen , der xm Gesamtzusammenhang des 3. Titels von 

Teil I (Rechte und Pflichten der Staatsbiirger) der 
italienischen Verfassung geregelt ist, welcher sich 
mit den "Wirtschaftlichen Beziehungen" befafit.
GemaB dieser Bestimmung haben alle Arbeitnehmer ^9) 
ein Recht darauf, daB die ihren Lebensbedurfnissen 
angemessenen Mittel fur den Pall von Unglucksfalien, 
Erkrankungen, Invaliditat, Alter und Arbeitslosigkeit 
bereit- und sichergestellt werden. Bei dieser Rege- 
lung handelt es sich nach der Rechtsprechung des Corte 
Costituzionale um eine verfassungsrechtliche Grundla- 
gennorm insoweit, als sie dem Recht der Arbeitnehmer 
auf die Bereitstellung eines Systems der sozialen 
Vorsorge im Hinblick auf bestimmte Risiken einen fun- 
damentalen Wert einraumt
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Als weiterer verfassungsrechtlicher Anknüpfungspunkt 
für den Gchutz von Rentenansprüchen und -anwartschaf- 
ten ist auf das auch in der italienischen Rechtsord-
nung verankerte Verbot der Rückwirkung von Gesetzen

121)zu verweisen '.

Wahrend ein solches Verbot positivrechtlichen Ausdruck
auf verfassungsrechtlicher Ebene nur für den Bereich
der Strafgesetze in Art. 25 II Cost. gefunden hat,

1221enthalt Art. 11 der sogenannten "preleggi" ' eine 
allgemeine Bestimmung dahingehend, daB dem Gesetz kei— 
ne retroaktive Wirkung zukomnt.

Insoweit ist die Frage aufgeworfen, ob dem Verbot der 
Rückwirkung über den Strafrechtsbereich hinaus in Ver- 
bindung mit der Anerkennung der sogenannten "diritti 
quesiti" e^n verf assungsrechtlicher Stellenv;ert
zukkommen kann, der allein für die hier zu untersu-

1241chende Frage von Bedeutung ist '.

Darüber hinaus ist ein verfassungsrechtlicher Schutz 
von rentenrechtlichen Rechtspositionen unter dem Ge- 
sichtspunkt des Eigentums zu erortern, das in Art. 42 
Cost. (ebenfalls im 5- Titel über die "Wirtschaftli- 
chen Beziehungen") eine eingehende Regelung gefunden 
hat. Danach wird das Eigentum - das òffentlich oder 
privât sein kann (Art. 42 I Cost.) - gemaB Absatz II 
dieser Regelung in der Form des Privateigentums ge- 
setzlich anerkannt und gewahrleistet, wobei das Gesetz
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die Art und Weise seines Erwerbs, seines Gebrauchs
und seiner Grenzen bestimmt, um die soziale Funktion
des Eigentums zu sichern und es alien zuganglich zu 

125')machen

SchlieBlich ist ein verfassungsrechtlicher Ansatz— 
punkt fiir den Schütz gegen legislatorische Eingriffe 
in Rentenpositionen moglicherweise in dem verfassungs- 
rechtlichen Gleichheitsgrundsatz zu sehen, der in Art.
3 Cost, als verfassungsrechtliches Grundprinzip, wel
ches die gesamte italienische Verfassung beein- 
fluBt ^26)^ ausgestaltet ist "'27)>

Wahrend in Art. 3 I Cost, der sogenannte "formale 
Gleichheitsgrundsatz" seinen Niederschlag gefunden hat, 
wonach aile Staatsbürger dieselbe soziale Würde ge- 
nieBen und vor dem Gesetz gleich sind ohne Unterschei- 
dung nach Geschlecht, Rasse usw., macht es Absatz II 
dieser Verfassungsnorm dem Staat zur Aufgabe, die Hin— 
dernisse wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Art 
zu beseitigen, die die Freiheit und Gleichheit der 
Bürger tatsachlich begrenzen

b) Verfassungsrechtlicher Schütz auf der Grundlage von 
Art. 38 II Cost.

(1) Allgemeine Bedeutung von Art. 38 II Cost.

Die Bestimmung des Art. 38 II Cost., bei der es sich 
- wie schon einleltend erwahnt *̂29) - um die verfas-
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sungsrechtliche Grundlagennorm des italienischen So- 
zialversicherungssystems der Arbeitnehmer handelt, 
enthiilt folgende Regelung:

"I lavoratori hanno diritto che siano preveduti 
ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze 
di vita in caso di infortunio, malattia, inva
lidità e vecchiaia, disoccupazione involon
taria." ’°).

Diese Bestimmung zàhlt zu den sogenannten "sozialen 
Eechten" ira Rahmen der italienischen Verfassung , 
die als dritte Kategorie von den politischen Rechten 
("diritti politici") und den Freiheitsrechten ("di
ritti di libertà") unterschieden werden ^5 2 )̂

Iiit den "sozialen Rechten" wird das Interesse der 
Biirger geschiitzt, bestimmte Leistungen vom Staat (un- 
mittelbar oder mittelbar) zu erhalten, wobei der maB- 
gebende Unterschied zu den anderen verfassungsmàBig 
garantierten Rechten darin gesehen wird, daB diese im 
wesentlichen eine Freiheit vom Staat voraussetzen ^^5) 
Zwar kommt den "sozialen Rechten" im allgemeinen nicht 
der Charakter eines unmittelbar durchsetzbaren Rechts 
fiir den Biirger zu ’13^)> vielmehr ist ihre Hauptbedeu- 
tung als programmatische Bestimmungen darin zu sehen, 
daB sie dem Gesetzgeber Direktiven fiir die zukiinftige 
Gestaltung der entsprechenden Haterien an die Hand 
geben , rait der Folge, daB der Gesetzgeber zu ihr-
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er Respektierung und Verwirklichung verpflichtet ist 
und die seinerseitige Eichtbeachtung dcr entsprechen- 
den Vorgaben zur Verfasoungswidrigkeit des jeweili- 
gen Rechtssetzungsaktes fiihrt

Dies gilt insbesondere auoh fiir die Verfassungsbe- 
simmung des hier in Frage stehenden Art» 38 II Cost., 
die - ohne selbst eine unmittelbare Regelung der dort 
genannten Materie zu enthalten - als an den Staat 
adressierter Gestaltungsauftrag angesehen wird mit 
dem Inhalt, den Legislativorganen "Anweisungen" im 
Hinblick auf die Verwirklichung eines Vorsorgesystems

-izn')fiir die Arbeitnehmer zu geben ■" '. Insoweit ist die- 
se Verfassungsnorm im Rahmen der Rechtsordnung unmit- 
telbar anwendbar und hat insbesondere Bedeutung zum 
Zwecke der verfassungsmaBigen Oberpriifung einfacher 
Gesetze

(2) Gestaltungsvorgaben fiir den Gesetzgeber aus Art» 38 
II Cost. iVm Art. 36 I Cost.

Kann die Vorschrift des Art. 38 II Cost demnach als 
verfassungsrechtlicher KontrollmaBstab im Hinblick 
auf Rechtsakte des Gesetzgebers, welche sich mit einem 
sozialen Vorsorgesystem der Arbeitnehmer im allgemei- 
nen und - im Rahmen der vorliegenden Untersuchung 
speziell interessant - dem Alterssicherungssystem im 
besonderen befassen, herangezogen werden, so ist im 
weiteren zu untersuchen, v;elche speziellen Vorgaben
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fiir den Gesetzgeber aus dicser Verfassungsnorn unter 
dem Aspekt eines verfassungsrechtlichen Schutzes der 
Rentenanspriiche und -anwartschaften abgeleitet war
den 1 59).

Insoweit kann auf eine reichhaltige Rechtsprechung des 
Corte Costituzionale sowie die verfassungsrechtliche 
Literatur zurùckgegriffen werden, auf deren Grundlage 
sich die nach Art. 38 II Cost. maBgebenden Leitlinien 
fiir die Legislativtatigkeit des Gesetzgebers im Hin- 
blick auf Rentenanspriiche und -anwartschaften heraus- 
kristallisieren lassen

Ausgangspunkt fiir die aus der Bestimmung des Art. 38 
II Cost, abgeleiteten "Vorgaben" fiir den Gesetzgeber 
ist die systematische Stellung dieser Verfassungsnorm 
im Rahmen des 3. Titels von Teil I der italienischen 
Verfascung iiber die "Wirtschaftlichen Beziehungen", 
und zwar seine Einbettung in den Normenkomplex der 
Art. 35 bis 4o Cost., die schwerpunktmafiig Regelungen 
iiber die Arbeit und die Vergiitung der Arbeitnehmer 
enthalten.

So findet sich in Art. 35 I Cost, die grundsatzliche
Aussage, wonach die Republik die Arbeit in alien ihren

"1411Formen und Anwendungen schiitzt

Art. 36 I Cost, raumt jedem Arbeitnehmer das Recht 
auf eine Entlohnung ein, die dem Umfang und der Quali-
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tat seiner Arbeit entcpricht und die in jedem Falle
ausreichen muB, ihm und seiner Familie ein freies und

142^wiirdiges Dasein zu sichern Daruber hinaus ent-
halt diese Regelung in weiteren Absatzen Bestimmung- 
en iiber die Dauer des Arbeitstages sowie das Recht 
auf Ruhetage und Jahresurlaub.

In Art. 57 Cost, wird die Reohtsstellung der arbeiten- 
den Frau geregelt, desweiteren finden sich Bestimmung- 
en zum Mindestalter fur Lohnarbeit sowie den Schütz 
von arbeitenden Minderjahrigen. SchlieBlich beschafti- 
gen sich die Art. 39 und 4o Cost, mit der Gewerk- 
schaftsfreiheit und der Organisationsstruktur der Ge- 
werkschaften (Art. 39 Cost.) sowie der Anerkennung 
des Streikrechts (Art. 4o Cost.).

Aus dieser systematischen Einordnung des Art. 38 II 
Cost, sowie seinem dahingehenden Regelungsinhalt, daB 
bei dem Eintritt von bestimmten, die Arbeitskapazitat 
und damit die Verdienstfahigkeit des Arbeitnehmers 
vermindernden Ereignissen den Lebensbediirfnissen a n - 

gemessene Mittel bereit- und sichergestellt werden 
miissen, wird gefolgert, daB dem Vorsorgesystem im Hin- 
blick auf die Vergiitung der Arbeitnehmer und deren 
Sicherung ein Erganzungscharakter zukommt im Sinne
einer Ersetzung der aus bestimmten Grunden wegfallen— 

'143')den Arbeitsvergutung .

Insbesondere hat der Corte Costituzionale aus dieser
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engen Verkniipfung zwischen den Bereichen Arbeit bzu. 
Vergiitung einerseits sowie sozialem Vorsorgesystem 
andererseits ira Hinblick auf eine Charakterisierung 
der Renten ira Rahmen der gesetzlichen Alterssicher- 
ung die SchluBfolgerung gezogen, daB es sich bei die- 
sen urn eine Art der Vergiitung in Form der "retribu-

'IZiZlAzione differita" handelt also eine "aufgescho-
bene Vergiitung" in dem Sinne, daB diese als Teil ei— 
ner Gesaratvergiitung fiir die wiihrend des Arbeitslebens 
geleistete Arbeit anzusehen ist, aus Vorsorgegriinden 
aufgeschoben fiir die Zeit nach der Beendigung des 
Arbeitslebens bzw. dem Eintritt in den Ruhestand 
Daxiiber hinaus verweist der Corte Costituzionale zur 
Begriindung fiir den retributiven Charakter der Rente 
darauf, daB sich das Recht auf eine Altersversorgung 
fiir den Arbeitnehmer als Konsequenz aus einem Arbeits- 
verhaltnis ergibt .

Mit der Einordnung der Rente als (aufgeschobener) Teil 
der wahrend des Arbeitslebens erdienten Vergiitung ver- 
bindet sich als verfassungsrechtlich bedeutsarae Folge 
die Anwendbarkeit von Art. 36 I Cost, auch auf die 
durch Art. 38 II Cost, garantierte Altersversorgung 
Diese muB - urn ein im Sinne von Art. 38 II Cost, den 
Lebensbediirfnissen des Arbeitnehmers angemessenes 
Mittel fiir den Risikofall des Alters zu sein — nach 
standiger Rechtsprechung des Corte Costituzionale in 
Anwendung des Art. 36 I Cost, ebenso wie die Vergii-
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tung zur Zeit dea Arbeitslebens dem Umfang und der 
Qualitat der geleisteten Arbeit entsprechen und in 
jedem Palle dem Arbeitnehmer selbst sowie seiner Fa- 
milie die angemessenen Mittel fiir ihre Lebensbediirf- 
nisse zum Zwecke einer freien und wiirdigen Existenz 
sichern

Diese Grundsatze der Proportionalitat und Angemessen— 
heit der Rente als dem Gesetzgeber durch die Verfas- 
sungsbestimmungen des Art» 36 I Cost, und des Art. 38 
li Cost, vorgegebene MaBstabe bei der Ausgestaltung 
und gesetzlichen Regel-ung des Alterssicherungssystems 
gelten nicht nur fiir den Zeitpunkt der erstmaligen Ge- 
wahrung einer Rente, also bei dem Eintritt in den Ruhe- 
stand, sonderà auch fiir die in der Folgezeit zu ge— 
wahrenden Versorg\mgsleistungen, so daB damit auch die 
Anpassung der Renten verfassungsrechtlich gewahrlei— 
stet ist .

(3) Entscheidungsspielraum des Gesetzgebers fiir Eingriffe 
in Rentenanspriiche und -anwartschaften

Handelt es sich auch bei den Prinzipien der Proporti— 
onalitat und Angemessenheit um fiir den Gesetzgeber 
unabdingbare Kriterien, die er bei der Gestaltung der 
Altersversorgung zu beriicksichtigen hat Wobei
mit den HaBstab der Proportionalitat gefordert ist, 
daB sich die wahrend des Arbeitslebens erbrachte 
quantitative und qualitative A-rbeitsleistung in der
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«151}Rentenhohe widerspiegcln mufi , wahrend nit dem 
Kriterium der Angemessenheit dariiber hinaus hin- 
sic'ntlich der Rentenhohe eine Aussage getroffen wird, 
als diese - unabhiingig von der Frage der Proportiona- 
litat - in jedem Falle so bemessen sein muB, daB sie 
die Lebensbediirfnisse des Arbeitnehmers/Rentners und
seiner Familie im Sinne einer freien und wvirdigen 

152}Exxstenz sichert so foigt daraus doch keine
Bindung des Gesetzgebers im Sinne einer notwendigen 
und vollkommenen Ubereinstimmung zwischen dem Renten- 
niveau und der vom Arbeitnehmer bezogenen Vergii- 
tung ^53)^

Vielmehr hat der Gesetzgeber - wenn er auch wegen des 
retributiven Charakters der Renten gehalten ist, die 
Altersversorgung in der Zukunft schrittweise dem oko- 
nomischen Niveau des Arbeitslebens anzupassen _
nach der-stàndigen Rechtsprechung des Corte Costitu
zionale einen Entscheidungsspielraum (discrezionalità), 
innerhalb dessen er auf der Grundlage eines "ver- 
niinftig ausgeiibten Ermessens" die Befugnis hat, die 
Modalitaten und Kriterien der Altersversorgung, und 
zwar auch in quantitativer Hinsicht, zu bestimmen ”̂ 5)^ 
Insoweit spricht der Corte Costituzionale in Bezug 
auf die Festsetzung des Rentenniveaus auch davon, daB 
es sich hierbei um ein "giudizio di merito" (Zv/eck- 
màBigkeitsurteil) handele, das zur Prerogative des 
Parlaments, sprich des Gesetzgebers, gehore ^^6 )̂

©
 T

he
 A

ut
ho

r(s
). 

Eu
ro

pe
an

 U
ni

ve
rs

ity
 In

st
itu

te
. 

D
ig

iti
se

d 
ve

rs
io

n 
pr

od
uc

ed
 b

y 
th

e 
EU

I L
ib

ra
ry

 in
 2

02
0.

 A
va

ila
bl

e 
O

pe
n 

Ac
ce

ss
 o

n 
C

ad
m

us
, E

ur
op

ea
n 

U
ni

ve
rs

ity
 In

st
itu

te
 R

es
ea

rc
h 

R
ep

os
ito

ry
.



- 46

Die maBgebenden Kriterien, nach denen der Gesetzge-
ber sein "ZweckmaBigkeitsurteil" auf der Grundlage
des bereits oben erwahnten "vernünftig ausgeübten Er-
messens" zu treffen hat, sieht das Gericht - wie in
seinem Urteil zum Übergang von der "contributiven"

-15 7)zur "retributiven" Rentenberechnung ' ausgespro- 
chen - in der verniinftigen Abwagung zwischen den Le- 
bensbediirfnissen der Arbeitnebmer einerseits sowie 
den effektiven finanziellen Moglichkeiten anderer- 
seits ^8).

Gerade dieser "Vorbehalt der Finanzierbarkeit" der 
Altersversorgung *̂ 59) gegenufc,er einer "absoluten" Pro- 
portionalitât der Rente im Verhaltnis zur erbrachten 
Arbeitsleistung, ausgedrückt am MaBstab der bezogenen 
Vergiitung, findet sich auch in der "Anpassungs-Ent- 
scheidung" des Corte Costituzionale vom 17.12.1985 
wieder, wo das Gericht zunachst ausdrücklich einen 
Entscheidungsspielraum des Gesetzgebers bekraftigt 
und sodann zur Rechtfertigung der Verschlechterung 
der Anpassungsautomatik auf die zum Zeitpunkt der 
Gesetzesanderung besonderen wirtschaftlichen Umstande 
und die damit verbundenen Problème hinweist
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c) Verfassungsrechtlicher Schütz unter dem Gesichtspunkt 
des Verbots der Riickwirkung von Gesetzen

(1) Geltungsumfang des Verbots der Riickwirkung von Gesetz
en in der italienischen Rechtsordnung

Wie bereits unter a) ausgefiihrt, findet sich eine po- 
sitivrechtliche Regelung des Verbots der Riickwirkung 
von Gesetzen ”̂'1) auf verfassungsrechtlicher Ebene nur 
in Art. 25 II Cost, im Hinblick auf den Bereich der 
Strafgesetze, wonach jemand nur auf Grund eines sol- 
chen Gesetzes bestraft werden kann, das vor der Be- 
gehung dei’ Tat in Kraft getreten ist ”̂ 2). Dengegen(iber 
enthalt Art. il I preleggi eine fiir die gesamte 
Rechtsordnung geltende Bestimmung einfachgesetzlicher 
Iiatur dahingehend, daB dem Gesetz nur fiir die Zukunft 
Regelungswirkung zukommt, es hat keine riickwirkende 
Kraft 1 63).

Auf der Grundlage dieser positivrechtlichen Beriick- 
sichtigung des Verbots der Riickwirkung von Gesetzen 
vertritt der Sorte Costituzionale in stàndiger Recht— 
sprechung die Auffassung, daB es dem Gesetzgeber unter 
verfassungsrechtlichen Gesic'ntspunkten mit Ausnahme 
des durch Art. 25 II Cost, geschiitzten Bereichs nicht 
untersagt ist, Gesetze mit riickwirkender Kraft zu er— 
lassen piir Materien auBerhalb des Bereichs der
Strafgesetze ist die Beriicksichtigung dieses Prinzips 
- welches das Gericht als eine alte Errungenschaft
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y\ /z c: \
der italienischen Rechtskultur bezeichnet J — 
allein der "versteindi,-;en V/ertung" des Gesetzgebers 
anvertraut

Damit ist allerdings nicht ausgeschlossen, daB Ge- 
setze mit rückwirkender Kraft wegen Verstosses gegen 
spezifisches Verfassungsrecht verfassungswidrig sein 
konnen

(2) Verbot der Rückwirkung von Gesetzen iVm den sogenann- 
ten "diritti quesiti"

Abgesehen von der Moglichkeit des Verstosses rückwir- 
kender Gesetze gegen besondere verfassungsrechtliche 
Vorschriften/Prinzipien wird darüber hinaus — zumin- 
dest teilweise - eine Begrenzung der Zulassigkeit 
rückwirkender Gesetze in Zusammenhang mit den soge— 
nannten "diritti quesiti" befürwortet Kierunter
werden Rechtsstellungen — bezogen auf Rechte oder 
Rechtsverhaltnisse - verstanden, die jemand unter der 
Geltung eines früheren Gesetzes im Hinblick auf die 
Person Oder das Vermogen erworben hat

Auch der Corte Costituzionale hat sich diese Auffas- 
sung in seiner jüngsten Rechtsprechung zu eigen ge- 
macht und - unter grundsatzlicher Bekraftigung der 
Ansicht, daB der Gesetzgeber rückv/irkende Gesetze er- 
lassen kann, und zv/ar auch dann, wenn diese nachteilig 
in Dauerrechtsverhaltnisse eingreifen, deren Gegen-
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stand subjektive Rechte bilden - eine Begrenzung da- 
hingehend formuliert, daB entsprechende rückwirkende 
Bestimmungen nicht in unvernünftiger und willkürli- 
cher Weise auf substantielle Positionen einwirken 
konnen, die unter dèr Geltung früheren Rechts ent- 
standen sind Insbesondere beruft sich das Ge-
richt zur Begründung dieser Einschrankung darauf, 
daB im gegenteiligen Pall das Vertrauen des Burgers 
in die Rechtssicherheit, welche ein fundamentales und
unverzichtbares Element des Rechtsstaates darstelle,

.. .. 171 )enttauscht wurde '

Im Hinblick auf legislative Eingriffe in den Bereich 
der offentlich-rechtlich organisierten Alterssicher- 
ung hat das Gericht seine Ausführungen sodann dahin- 
gehend konkretisiert, daB die grundsatzliche Zulas—
sigkeit von Eingriffen dem Gesetzgeber dennoch keine

172)absolute Entscheidungsfreiheit gibt ' J.

Insbesondere ist danach eine gesetzliche Ànderung un— 
zulassig, die — in einer fortgeschrittenen Phase des 
Arbeitsverhaltnisses (sprich Versicherungsverhàltnis- 
ses) oder wenn sogar schon der Ruhestand eingetreten 
ist - ohne unabdingbare Kotwendigkeit eine in der Ver- 
gangenheit erworbene Altersversorgung in beachtlichem 
MaBe und auf endgültige Weise verschlechtern würde, 
mit der daraus resultierenden und nicht wieder gut zu 
machenden Entwertung der vom Arbeitnehmer für die

- 49 -
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Zeit nach der Beendigung des Arbeitslebens rechtmàs-
173)sig erworbenen Anwartschaften

Fur die Frage, wann von einer unabdingbaren Motwen- 
diglceit und damit der Befugnis des Gesetzgebers zu 
einem nicht unverniinftigen und willkiirlichen Eingrei- 
fen ausgegsuigen wèrden kann, làBt sich aus der "Anpas- 
sungs-Entscheidung" des Corte Costituzionale insoweit 
ein MaBstab entnehmen, als jedenfalls Eingriffe fiir 
zulassig erachtet werden miissen, die auf Grund einer 
wirtschaftlich-sozialen Notwendigkeit vorgenommen 
werden, um in einem Zeitpunkt schwerer wirtschaftli-
cber Krisen betràchtliche Ungleich'neiten zwischen

174)verschiedenen Gruppen von Rentnern zu vermeiden .

d) Verfassungsrechtlicher Schütz auf der Grundlage von 
Art. 42 Cost. (Eigentum)

Die italienische Verfassung hat im 3- Titel von Teil 
I uber die "Wirtschaftlichen Beziehungen" mit Art.
42 Cost, auch eine Bestimmung hinsichtlich des Eigen- 
tumsschutzes getroffen, die in ihren beiden ersten 
- hier relevanten - Absàtzen folgenden Inhalt hat:

"La proprietà è pubblica o privata. I beni econo
mici appartengono allo Stato, ad enti o a pri
vati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita 
dalla legge, che determina i modi di acquisto,
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di godimento e i limiti allo scopo di assi
curarne la funzione sociale e di renderla 
accessibile a tutti."

Nach iiberwiegender Auffassung rechnet das Eigentum,
bei dem es sich auch um ein Grundrecht handelt
nicht zu den "unverletzlichen Rechten" im Sinne von 

177ÌArt. 2 Cost. , zu denen nach der Rechtsprechung
des Corte Costituzionale nur die Rechte zà’nlen, die 
als solche besonders in der Verfassung genannt 
sind und sich dadurch auszeichnen, daB sie eng
mit der menschlichen Person verbunden sind ^79)^

In der heutigen italienischen Verfassung kommt dem 
Eigentum nicht mehr der Stellenwert zu, den es vor 
ihrem Inkrafttreten als Freiheitsrecht eingenommen 
hat Eegriindet wird dies vor allem mit dem Rege-
lungsinhalt von Art. 42 II Cost-, wonach zwar einer- 
seits das Frivateigentum durch Gesetz anerkannt und 
garantiert werden muB, andererseits aber eben bei der 
gesetzlichen Ausgestaltung auch die soziale Funktion 
des Privateigentums gesichert werden muB sowie die

y\ O/i ̂Moglichkeit, dieses alien zuganglich zu machen

Zwar hat der Corte Costituzionale die hierauf begrun- 
dete Auffassung, das Privateigentum sei in eine 
"offentliche Funktion" transformiert worden , ab- 
gelehnt und betont, daB das Privateigentum von der 
Verfassung weiterhin als ein subjektives Recht be-
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trachtet wird, jedoch sei dem Gesetzgeber die Auf- 
gabe anvertraut worden, auf der Grundlage von geeig— 
neten Bewertungen sowie dem Ausgleich der verschie- 
denen Interessen die Grenzen abzustecken, welche die 
soziale Funktion des Eigentums sichern

Gegenstand des im Sinne von Art. 42 II Cost. geschütz- 
ten Eigentumsrechts sind die sogenannten "beni" (Gii— 
ter), insoweit werden jedoch unterschiedliche Auf- 
fassungen vertreten, was im einzelnen unter dem Be- 
griff der "beni" zu verstehen ist.

So wird zum Teil davon ausgegangen, daB dem Eigen- 
tumsbegriff allein korperliche Gegenstande, beweglich 
oder unbeweglich, unterfallen Andererseits wird
aber auch die Ansicht vertreten, daB der verfassungs- 
rechtliche Begriff des Eigentums jedes Gut, égal wel- 
cher Katur, zum Gegenstand haben kann

Inwieweit dazu auch Rechtspositionen im Sinne der 
vorliegend in Frage stehenden Rentenansprüche und 
-anwartschaften gerechnet werden konnen kann
hier letzten Endes dahingestellt bleiben.
Diesbezüglich hat namlich der Corte Costituzionale 
in seinem Urteil Nr. 549 vom 47.12.1985 zur Verander- 
ung der gesetzlich festgelegten Anpassungsautomatik 
den Begriff des (von Art. 42 II Cost. geschützten) 
"bene" und den des "trattamento pensionistico" (Al- 
tersversorgung) gegenübergestellt und ausgefiihrt, daB
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die nachteilige Anderung der Altersversorgung nichts 
mit der Wegnahme eines Gutes zu tun hat Dem
Rechtsinstitut des Eigentums komnt nach Ansioht des 
Gerichts im Hinblick auf die im Rahmen der Altersver
sorgung bestehenden subjektiven Positionen keine Be- 
deutung zu. Vielmehr finden diese Rechtsstellungen, 
die nach Auffassung des Gerichts hochsten Schütz ver- 
dienen, die Grundlage ihres verfassungsrechtlichen 
Schutzes in den Bestimmungen der Art. 56 Cost, und 
Art. 58 Cost. 188).

Damit kommt der Eigentumsgewahrleistung nach der 
Rechtsprechung des Verfassungsgerichts für den Schütz 
von Rentenansprüchen und -anwartschaften keine Be- 
deutung zu.

e) Verfassungsrechtlicher Schütz auf der Grundlage von 
Art. 5 I Cost. (Gleichheitsgrundsatz)

AbschlieBend ist noch darauf einzugehen, inwieweit 
sich auch aus dem in Art. 5 I Cost, geregelten "for- 
malen Gleichheitsgrundsatz" "  ein verfassungs- 
rechtlicher Schütz von Rentenansprüchen und -anwart
schaften ergeben kann.

Nach dieser Bestimmung genieBen aile Staatsbürger 
dieselbe soziale Achtung und sind vor dem Gesetz 
gleich, ohne Unterscheidung nach dem Geschlecht, der 
Rasse, der Sprache, der Religion, der politischen

©
 T

he
 A

ut
ho

r(s
). 

Eu
ro

pe
an

 U
ni

ve
rs

ity
 In

st
itu

te
. 

D
ig

iti
se

d 
ve

rs
io

n 
pr

od
uc

ed
 b

y 
th

e 
EU

I L
ib

ra
ry

 in
 2

02
0.

 A
va

ila
bl

e 
O

pe
n 

Ac
ce

ss
 o

n 
C

ad
m

us
, E

ur
op

ea
n 

U
ni

ve
rs

ity
 In

st
itu

te
 R

es
ea

rc
h 

R
ep

os
ito

ry
.



Ansichtcn sowie der personlichen und sozialen Ver- 
hnltnisse

Die daraus folgende Verpflichtung des Gesetzgebers 
zur Gleichbehandlung der Burger schliefit nicht aus,
daB dieser verschiedene Situationen unterschiedlich 

191 )

-  5 *  -

regeln kann . Vielmehr wiirde ein Gesetz, das ob-
jektiv untersc'niedliche Situationen gleich behandelt,

192)den Gleichheitsgrundsatz verletzen

Umgekehrt setzt die Berufung auf Art. 5 I Cost, wegen
einer Verletzung des Gleichheitsprinzips voraus, daB
die niteinander verglichenen Situationen identisch

19^ )Oder wenigstens gleichartig sind Die V.'ertung,
inwieweit mehrere Situationen Oder Tatbestande als 
gleichartig Oder verschieden anzusehen sind, ist der 
Entscheidungsgewalt des Gesetzgebers uberlassen, die 
getroffenen Entscheidungen unterliegen jedoch der 
verfassungsrechtlichen Uberpriifung MaBstab hier-
fur ist nach der Rechtsprechung des Corte Costituzio
nale die "razionalità" (Verniinftigkeit) der Bewertung- 
en des Gesetzgebers, woran es fehlt, wenn sich die 
getroffenen Entscheidungen nicht in irgendeiner Form
logisch begriinden lassen 195)

Von diesen Grundsatzen ausgehend uberpriift das Ver- 
fassungsgericht auch die VerfassungsmàBigkeit von 
Gesetzen, deren Regelungsinhalt in irgendeiner Form 
Rentenanspriiche und -anwartschaften betrifft.
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So war der Gleichheitsgrundsatz zum Eeispiel wesent- 
licher MaBstab fiir die Frage der Zulassigkeit der 
"Zwangsabgabe" zugunsten des "Fondo sociale", der 
Rentenanspriiche, die iiber einen bestimmten Hochstbe- 
trag hinausgingen, zunàchst bei Einfiihrung der durch 
diesen Fond finanzierten "pensione sociale" unter
worfen wurden 7 Aucb in der bereits mehrfach er- 
wàhnten Entscheidung des Veriassungsgerichts zur Ver- 
anderung der gesetzlichen Anpassungsautomatik ist 
Art. 3 I Cost, zur Oberpriifung der VerfassungsmaBig— 
keit des entsprechenden Gesetzes herangezogen wor- 
den 197).

LaBt sich somit auch sagen — ohne die Reihe der viel- 
fachen Anwendungsbeispiele hier fortsetzen zu miissen -, 
daB dem Gleichheitsgrundsatz als ttberpriifungsmaBstab 
eine wesentliche Bedeutung zukommt, so muB jedoch 
festgestellt werden, daB im Gegensatz zu dem sich aus 
Art. 38 II iVm Art. 36 I Cost. sowie aus dem
Grundsatz des Verbots der Riickwirkung von Gesetzen ' 
ergebenden Schütz fiir Rentenanspriiche und -anwart— 
schaften der Schùtz aus Art. 3 I Cost, immer nur ein 
"relativer" sein kann. Und zwar in dem Sinne, ala der 
Gesetzgeber bei ErlaB eines die Altersversorgung re— 
gelnden Gesetzes gehalten ist, Differenzierungen zwi- 
schen verschiedenen Personen/Personengruppen bzw. 
Gleichbehandlungen logisch begriinden su konnen. Nicht 
aber wird durch den Gleichheitsgrundsatz ein eigent—
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licher Schütz insoweit gewâhrleistet, daB die ge- 
setzgeberische MaBnahme als solche, namlich als in 
Rentenanspriiche oder -anwartschaften eingreifender 
Akt, der verfassungsmaBigen Überprüfung unterzogen 
wird.
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III. Der verfassungsrechtliche Schütz von Rentenansprii- 
chen und -anwartschaften in der Bundesrepublik 
Deutschland

1. Die wesentlichen Strukturen der gesetzlichen Renten- 
versicherungen fur Arbeiter und Angestellte

a) Trager der gesetzlichen Rentenversicherungen

Trager der gesetzlichen Rentenversicherungen fur die 
Arbeiter und Angestellten sind fur die Arbeiter die 
Landesversicherungsanstalten (LVA) sowie fur die An
gestellten die Bundesversicherungsanstalt fiir Ange
stellte (BfA)

Wahrend die BfA ein vom Bund fiir die Rentenversicherung
der Angestellten eingerichteter Verwaltungstrager ist,
handelt es sich bei den Landesversicherungsanstalten

o')urn auf Landesebene errichtete Verwaltungseinheiten J.

GenaB der Bestimmung des § 29 I SGB IV sind die Tra
ger der Sozialversicherung rechtsfahige Korperschaf-

■5')ten des offentlichen Rechts ' nit Selbstverwaltung. 
Damit v;ird zum Ausdruck gebracht, daB es sich bei 
diesen Verwaltungstragern urn von Staat unabhangige, 
rechtlich selbstandige Verwaltungseinheiten handelt, 
die mit den Recht der Selbstverv;altung ausgestattet 
sind; das heiBt, sie nehnen als dezentralisierte Ver- 
waltung eigene Angelegenheiten im eigenen Ramen und
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auf eigene Kosten wahr (Selbstverwaltung im Kechts- 
sinne) untar ì-iitwirkung der Betroffenen (insoweit 
wird von einer Selbstverwaltung im politischen Sinne 
gesprochen)

MaBgebende Rechtsgrundlagen fiir die Verwaltungsorgani- 
sation der Rentenversicherungstrager sind die §§ 29 
ff. SGB IV sowie die von den Tragem selbst erlassen- 
en Satzungen 'l\  In den Bestimmungen der §§ 29 fi.
SGB IV finden sich im wesentlichen Regelungen iiber 
die Rechtsstellung der Versicherungstrager, deren Or- 
gane und ihre Aufgaben sowie die Zusammensetzung und 
Wahl der Organe.

Hervorzuheben ist insoweit, daB die Selbstverwaltung 
im Bereich der Sozialversicherungstrager grundsatzlich 
durch die Versicherten und die Arbeitgeber ausgeiibt 
wird Der hierin zum Ausdruck komraende Grundsatz 
der "Paritat" zwischen den Sozialpartnern ist vor 
allem in Zusammenhang mit der Beitragsparitat zu seh- 
en, das heiBt, die Rechtfertigung fiir die Beteiligung 
beider Sozialpartrer an der Selbstverwaltung wird aus 
der geteilten Mittelaufbringung ^  abgeleitet

Die Rentenversicherungstrager unterliegen der staatli— 
chen Aufsicht, die sich auf eine Rechtskontrolle be- 
schrankt, also die Beachtung von Gesetz und sonsti- 
gem Recht, nicht aber eine Fachaufsicht im Sinne ei— 
ner ZweckmaBigkeitskontrolle umfaBt
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Von der Pflichtaltersver3icherung in der gesetslich- 
en Rentenversicherung werden heute alle Arbeitneh-

1mer, sowohl Arbeiter als auch Angestellte, erfafit 
HaBgebend ist inaoweit die Vorschrift des § 2 I Nr. 1 
AVG, wonach in der Rentenversicherung der Angestell-
ten alle Personen versichert werden, die als Ange-

121stellte gegen Entgelt beschaftigt smd

Zum Zeitpunkt der Einfiihrung der Invaliditats- und 
Altersversicherung durch Gesetz vom 22,6,1889 als 
letztes Gesetz der in der "Kaiserlichen Botschaft" 
vom 17,11.1881 vorgezeiohneten sozialpolitischen Ge- 
setzgebung wurden zunachst nur alle Arbeiter so-
wie solche Angestellten einbezogen, deren regelmaBi-

161ger Jahresarbeitsverdienst 2ooo RM nicht uberstieg ■". 
Erst im Jahre 1911 wurde dann mit Einfiihrung des Ver- 
sicherungsgesetzes ftir Angestellte 1 die Versicher- 
ungspflicht auf weitere Angestellte ausgedehnt, in— 
dem ab dem 1,1,1913 alle Angestellten mit einem Jahr- 
esverdienst bis zu 5ooo RM versicherungspflichtig 
wurden Die damit zunachst beibehaltene Pflicht-
versicherungsgrenze fiir Angestellte wurde zum 1.1,
1968 abgeschafft, seit diesem Zeitpunkt sind alle An
gestellten ohne Riicksicht auf die Hohe ihres Jahres- 
arbeitsverdienstes in der gesetzlichen Rentenversi
cherung pflichtvprsichert

b) PXlichtversicherungssystem
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'.Vie bcrcits einleitend ausgefiihrt, sind alle Arbeit- 
nehmer vcrsicherungspf licritig, die gegen Entgelt be- 
schaftigt sind Das heiBt, durch die Ausiibung ei-
ncr Beschaftigung, die in 8 7 I SGB IV als "nicht- 
selbstiindige Arbeit, insbesondere in einem Arbeits- 
verhaltnis" legaldefiniert ist, wird der Tatbestand 
begrundet, welcher die Versicherungspflicht auslost, 
diese entsteht kraft Gesetzes Trotz der gesetz-
lichen Entstehung der Versicherungspflicht ist der 
jeweilige Arbeitnehmer in der geset.zlichen Rentenver—
sicherung jedoch erst dann Versicherter im Sinne ei-

21)nes Beteiligten am Sozialversicherungsverhaltnis \

wenn Beitrage zur Rentenversicherung entrichtet wer-
22)den . Denn die Beitragsleistung wird xn. der .ge-

.setzlichen Rentenversicherung als wesentliche Voraus-
25)setzung des Versicherungsschutzes angesehen. .

c) Rechtsnatur und Struktur des Sozialversicherungsver— 
haltnisses

Bei dem Pflichtversicherungsverhaltnis in der gesetz-
lichen Rentenversicherung handelt es sich urn ein

o il )offentlicn-rechtliches Rechtsverhaltnis ', das um- 
fassend gesetzlich geregelt und damit jeder vertrag- 
lichen Dispositionsfreiheit der Beteiligten entzogen

Dieses Rechtsverhaltnis wird seiner Art nach als Ver-
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sicherung angesehen, da es - wenn auch wegen der
sozialen Zielsetzung der Sozialversicherung modifi-
ziert - eine auf Gegenseitigkeit angelegte Rechtsbe-
ziehung beinhaltet, und zwar in dem Sinne synallag-
matisch, als gegen die Zahlung von Beitragen Versi—

\
cherungsschutz gev/ahrt wird .

Im Hinblick auf die Personen dieser Rechtsbeziehung
wird von Beteiligten am Sozialversicherungsverhaltnis
gesprochen, das sind der Versicherte, hier also der
pflichtversicherte Arbeitnehmer, der Sozialversicher— 

27")ungstrager ' ' sowxe, xm Rahraen der Arbeitnehmer- 
pflichtversicherung, der Arbeitgeber als sonstiger 
Beteiligter p^it besteht dieses Pflichtversi-
cherungsverhiiltnis aus einer Gesantheit von offent-
lich-rechtlichen Rechtsbeziehungen zwischen drei Per-

29)sonen

Beziiglich des Inhalts des Sozialversicherungsverha.lt-
nisses wird unterschieden zwischen dem Beitragsver—
haltnis, das den Beitragsanspruch und die Beitrags—

• 3o)pflicht umfaBt J ', dem Anwartschaftsverhaltnis, 
dessen Inhalt einerseits in der Gefahr- oder Risiko— 
iibernahme durch den Versicherungstràger besteht, an- 
dererseits in der dem Versicherten zustehenden An- 
wartschaft auf die Versicherungsleistung sowie
schlieBlich dem Leistungsverhaltnis, das sich auf die 
Zeit nach dem Kintritt des Versicherungsfalles be- 
zieht und einen Anspruch des Versicherten auf die Ver- 
sicherungsleistungen zum Gegenstand hat .
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Die Finanzierung der gesctzlichen Rentenversicher- 
ung erfolgt durch Bcitrage von Sciten der Arbeit- 
nehmer und Arbeitgeber sowie durch staatliche Betei- 
ligung in Form des sogenannten Staatszuschusses.

GemiiB der Vorschrift des § 112 IVa AVG sind die 
pflichtbeitrage von dem versicherten Arbeitnehmer 
und dem Arbeitgeber je zur Halfte zu tragen, v;obei 
der Arbeitgeber die Beitrage in ihrer Gesamtheit zu 
entrichten hat ^3)^ £u diesem Zweck kann der Arbeit
geber bei der Zahlung des Arbeitsentgelts den Arbeit- 
nehmeranteil vom Bruttolohn einbehalten

Fiir die Beitragshohe ist nicht das jeweils versicher-
te Risiko in der Person des Arbeitnehmers maBgebend,
vielmehr ergibt sich diese aus einem gesetzlich fest—
gelegten Vomhundertsatz (Beitragssatz) des Bruttoar- 

'55')beitsentgelts . Die Hohe dieses Beitragssatzes
richtet sich nach dem finanziellen Bedarf der Versi-

361cherungstrager .

Das Arbeitsentgelt unterliegt nur bis zu einer be- 
stimraten Hohe der Beitragspflicht, und zwar bis zur
sogenannten Beitragsbemessungsgrenze, die in § 112 II

571AVG gesetzlich festgelegt und dynamisiert ist .

Beiner Rechtsnatur nach wird der Sozialversicherungs— 
beitrag weder als Abgabe noch als Steuer im abgaben—

d) Finansierungsmittel
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rechtlichen Sinne angesehen, sondern als eine fiir den 
Bereich der Sozialversicherung besondere Abgabe, die 
grundsatzlich alle Geldleistungen umfaBt, die von 
Versicherten oder Arbeitgebern auf Grund gesetzlicher 
Vorschriften zur Deckung des Finanzbedarfs der Versi- 
cherunrstrager aufgcbracht werden .

Neben den Beitragen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
ist auch der Staat an der Aufbringung der finanziel- 
len Mittel der gesetzlichen Rentenversichèrung betei- 
ligt, und zwar in Form des Bundes- oder Staatszuschus- 
ses. Hierbei handelt es sich allerdings um eine Be- 
teiligung allein an den Ausgaben der Rentenversicher- 
ung, die nicht Leistungen der Alterssicherung sind 
Damit sollen vor allein Belastungen der gesetzlichen 
Rentenversicherung ausgeglichen werden, die von ihr 
zwar kraft gesetzlicher Anordnung zu tragen sind, 
aber nicht spezifisch zu ihrem Aufgabenbereich rech- 
nen und deshalb von der Allgemeinheit zu finanzieren 
sind

Ober diesen StaatszuschuB hinaus sieht § 111 AVG noch 
die sogenannte "Bundesgarantie" fiir den Fall vor, daB 
die Beitrage zusammen mit den sonstigen Einnahmen 
voraussichtlich nicht ausreichen, um die Ausgaben der 
Versicherung fiir die Dauer des nachsten Jahres zu 
decken; insoweit hat dann der Bund die erforderlichen 
Mittel aufzubringen.
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e) Finanzierungssystem der gesetzlichen Rentenversich-

erungen

Die gesetzliche Kentenvcrsicherung sowohl der Arbeiter 
als auch der Angestellten bedient sich heute des so— 
genannten "Umlageverfahrens" als Finanzierungssystem.

Wahrend die Finanzierung der. Eenten zunachst im tóege
des Kapital- (Anwartschafts-) deckungsverfahrens er-

4 - 1 \ Il o ")folgte wurde mit der Rentenreform 1957 e m
Umlageverfahren in der Form des "zehnjahrigen Ab-
schnittsdeckungsverfahrens" eingefuhrt " ,  das xm
wesentlichen zum Inhalt hatte, daS innerhalb einer
zehnjahrigen Deckungsperiode die anfallenden Ausga-
ben durch entsprechende Beitragseinnahmen gedeckt
sein muBten Hiervon wurde dann spater zu einem
reinen Umlageverfahren der jahrlichen Ausgabendeckung
durch entsprechende Beitragseinnahmen iibergegangen,
allerdings mit der "Sicherung", daB die Versicherungs-
trager zum Ausgleich von Einnahme- und Ausgabe-
schwankungen eine sogenannte Schwankungsreserve be- 

. 4 5)reithalten mussen " ,

Damit erfolgt die Finanzierung der Aufwendungen in 
der gesetzlichen Rentenversicherung ohne jede Kapi- 
talbildung, vielmehr miissen die innerhalb Jahresfrist 
zu erbringenden Leistungen von den Beitragszahlern 
wahrend dieses Zeitraums aufgebracht werden 
Wahrend der besondere Vorteil des Umlageverfahrens
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in der Anpassungsfahigkeit an dynamische Wirtschafts-
i\. 7 )entwicklungen besteht liegen die Nachteile die

ses Verfahrens vornehmlich zum einen darin, daB eine 
Mitfinanzierung der Leistungen aus Zinsertragen weg-

h.g'if allt , zum anderen in der Abhangigkeit von de-
mographischen Entwicklungen. Da die Leistungen un- 
mittelbar aus den von den Beitragszahlern aufgebrach- 
ten Mitteln bestritten werden, bedeutet eine steigen- 
de Zahl von Leistungsempfangern gegeniiber einer 
gleichbleibenden Oder sinkenden Zahl von Beitrags
zahlern bei unverandertem leistungsniveau, daB die 
Beitrage zur Finanzierung entsprechend heraufgesetzt

tiq)werden mussen .

In der Einfiihrung des Umlageverfahrens wird sozial- 
politisch eine Ausdehnung des der Sozialversicherung 
seit jeher eigenen Grundsatzes der "Solidaritat" ge- 
sehen, und zwar nunmehr iiber die Versichertengemein— 
schaft als solche hinaus auf die Generationen der 
arbeitenden Beitragszahler einerseits und der bereits 
im Ruhestand befindlichen Arbeitnehmer/Rentner ander— 
erseits 'l0\  Insoweit wird von dem sogenannten "Ge- 
nerationenvertrag" gesprochen ^  , womit ausgedriickt 
werden soli, daB die jeweils arbeitende Generation 
die alte Generation "unterhalt" in der Erwartung, 
daB sie selbst auch einmal von der nachkommenden Ge
neration "unterhalten" wird
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f) Altercsicherungsleistungen und ihre Voraussetzungen

Alterssicherungsleistung der gesetzlichen Rentenver- 
sicherungen ist das Altersruhegeld (§ 25 AVG), wobei 
im Gesetz verschiedene Moglichkeiten im Hinblick auf 
den Zeitpunkt vorgesehen sind, ab dem - bei Erfüllung 
der entsprechenden Voraussetzungen — eine Rente we- 
gen Eintritt des Versicherungsfailes Alter bezogen 
werden kann.

Zum einen wird eine Altersrente gewahrt, wenn der 
Arbeitnehmer bei Erreichen der "normalen" Altersgren- 
ze, das heiBt nach Vollendung des 65. Lebensjahres, 
eine v/artezeit erfüllt hat, welche die Zurücklegung
einer Versicherungszeit von 6o Kalendermonaten vor- 

55")aussetzt . Dxe Gewàhrung von Altersruhegeld wegen 
Erreichens der "normalen" Altersgrenze wird nicht 
dadurch ausgeschlossen, daB der Berechtigte weiter- 
hin einer Erwerbstâtigkeit nachgeht.

Zum anderen wird ein Altersruhegeld bei Erreichen der 
sogenannten "flexiblen" Altersgrenze gewahrt, das 
heiBt, wenn der versicherte Arbeitnehmer das 65. Le— 
bensjahr vollendet und in diesem Zeitpunkt eine War- 
tezeit von 35 anrechnungsfâhigen Versicherungsjahren 
erfüllt hat, in denen mindestens eine Versicherungs— 
zeit von 18o Kalendermonaten enthalten ist -^). Mit 
der "flexiblen" Altersgrenze soll dem versicherten 
Arbeitnehmer die Moglichkeit gegeben werden, bereits
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vor Erreichen der "normalen" Altercgrenzc in den 
Ruhcstand gehen zu konnen  ̂ .

Das "flexible" Altersruhegeld kann dariiber hinaus 
auch schon bei Vollenaung des 60. Lebensjahres in 
Anspruch genommen werden, wenn der versicherte Ar- 
beitnehmer in diesem Zeitpunkt entweaer anerkannter 
Schwerbehinderter Oder berufs- bzw. erwerbsunfahig 
ist sowie die oben genannte Wartezeit erfiillt hat 56)  ̂
Ein Anspruch auf das "flexible" Altersruhegeld be-
steht allerdings nur, wenn der Versicherte seine Er-

5 7)werbstatigkeit weitgehend aufgibt

Schliefllich sieht das Gesetz noch die Moglichkeit des
CO \

sogenannten "vorgezogenen" Altersruhegeldes vor y \  
das zum einen von solchen Fersonen in Anspruch ge- 
nomisen ’werden kann, die nach einer Arbeitslosigkeit 
von niindestens 52 Wochen in den letzten 1,5 Jahren 
arbeitslos sind, das 6o. Lebensjahr vollendet und als

5°)Wartezeit eine Versicherungszeit von 18o Kalen- 
dermonaten zuruckgelegt haben ^°). Sozialpolitischer 
Grund fiir die Gewahrung dieses Altersruhegeldes ist 
die Annahme, daB bei einer Arbeitslosigkeit in die
sem Alter nicht mehr von einer Ruckkehr in das Ar- 
beitsleben ausgegangen werden kann J.

Zum anderen haben versicherte Erauen einen Anspruch 
auf "vorgezogenes" Altersruhegeld, die das 6o. Le- 
bensjahr vollendet, als Wartezeit eine Versicherungs—
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C 1 ̂zeit ' von 18o Kalendermonaten suriickgelegt sowie 
in den letzten zwanzig Jahren iiborwiegend cine ren- 
tcnversicherungspflichtige Beschaftigung ausgeiibt 
haben Damit soli vor allem der haufig bestehen-
don Doppelbelastung von Frauen durch Kausarbeit und

64)Erwerbstiitigkeit Rechnung getragen werden

Kit Vorliegen der Voraussetzungen für ein normales, 
flexibles oder vorgezogenes Altersruhegeld erwirbt 
der Versicherte einen Anspruch auf die jeweilige Ren- 
tenleistung, bei dem es sich - auf der Grundlage des 
offentlich-rechtlioh strukturierten Rentenversicher— 
ungsverhaltnisses — um ein subjektives offentli- 
ches Recht handelt

Vor dem Eintritt des Versicherungsfailes - also dem 
Zeitraum des sogenannten Anwartschafts- oder Versi- 
cherungsverhaltnisses - steht dem Versicherten eine 
offentlich-rechtliche Réchtsposition im Sinne einer 
Anwartschaft zu, die einen durch Erfiillung der ent- 
sprechenden Voraussetzungen bedingten Anspruch auf die

ÇJ? \
Versicherungsleistung zum Gegenstand hat ' '.

g) Berechnung und Anpassung der Altersrenten

Wesentlich für die Berechnung der Altersrenten ist 
nicht die wahrend des Arbeits-/Versicherungslebens 
erbrachte Beitragsleistung des Arbeitnehmers als sol- 
chè, sondern vielmehr die Arbeitsleistung, und zwar
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ausgedrüclct am KaBstab der Lohnentwicklung des ein-
zelnen Versicherten in Verhiiltnis zu den andcren Bit- 

6 8  Ìversicherten DemgemüB wird von einer lohnbezo-
6 9  )genen Rente gesprochen ", deren Berechnung im em- 

zelnen in den §§ 31 fi. AVG geregelt ist.

Each der Bestimmung des 8 31 I AVG betragt der Jahres- 
betrag des Altersruhegeldes für jedes anrechnungsfâh- 
ige Versicherungsjahr 1,5 $ der für den Versicherten 
maBgebenden Rentenbemessungsgrundlage.

Bestimmende Faktoren für die Rentenberechnung sind 
damit:

— die anrechnungsfahigen Versicherungsjahre,
— der Steigerungssatz von 1,5 % pro anrechnungs- 

fahigem Versicherungsjahr sowie
— die für den einzelnen Versicherten maBgebende

r?Q Ì(personliche) Rentenbemessungsgrundlage ' '.

Zu den anrechnungsfahigen Versicherungsjahren rechnen 
gemaB § 35 I AVG die Versicherungszeiten ' 'sowie die 
Ausfallzeiten ^2)^

Jedes insoweit zu berücksichtigende Versicherungs<jahr 
wird mit einem Steigerungssatz von 1,5 % multipli- 
ziert, davon ausgehend, daB damit nach einem "erfüll- 
ten Versichertenleben" (und das heiBt Arbeitsleben) 
von 5° Jahren eine jahrliche Altersrente von 75 /- der

7 z }maBgebenden Bemessungsgrundlage 'J ' erreicht werden 
74)konnte
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Der sich aus der hult'iplikation von Versicherungs- 
jahren und Steigerungssatz ergebende Vomhundertsatz 
wird nunmehr mit der fur den einzelnen Versicherten 
mafîgebenden (persônlichen) Bemessungsgrundlage ver- 
vielfacht, deren Berechnung sich aus § 32 I AVG er- 
gibt.

Danach ist die personliche Bemessungsgrundlage der 
Vomhundertsatz der allgemeinen Bemessungsgrundlage, 
der dem Verhaltnis entspricht, in dem wahrend der zu- 
rückgelegten Beitragszeiten der Bruttoarbeitsentgelt 
des Versicherten zu dem durchschnittlichen Bruttoar
beitsentgelt aller Versicherten der Rentenversicher-

75')ungen der Arbeiter und Angestellten gestanden hat . 
Bei der allgemeinen Bemessungsgrundlage handelt es 
sich um einen Wert, mit dem sichergestellt werden 
soll, daB die erstmalige Rentenberechnung in etwa am 
aktuellen Lohnniveau orientiert ist Gemiifî § 32
II AVG wurde diese für das Jahr 1983 auf 25.^5 DM 
festgesetzt und steigt seit diesem Zeitpunkt entspre-

nn\
chend der Entwicklung der Bruttoarbeitsentgelte ''

Aus den vorstehenden Ausführungen zur Berechnung des 
Altersruhegeldes ergibt sich, daB die individuelle 
Rentenhohe zum einen durch die Art der Berechnung 
der persônlichen Bemessungsgrundlage Ausdruck der 
Stellung des Versicherten ist, die dieser wahrend des 
Arbeitslebens gegenüber den Versicherten insgesamt
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innehatte ' zum anderen spiegelt sich in der iìen- 
tenhche durch die Bcriicksichtigung der Anzahl der Ver
si cherungsjahre aber aueh die Dauer der iiitglied- 
schaft in der Rentenversicherung und damit der Bei- 
tragszahlung wieder , ohne daB den in die Renten- 
versichcrung eingezahlten Beitragen eine unmittelbare 
Rolle für die Rentenberechnung zukommt

Eine Hochstbegrenzung der Rente ergibt sich daraus, 
daB die für den Versicherten maBgebende Rentenbemes- 
sungsgrundlage hochstens bis zum Doppelten (2oo $)
der im Jahr des Versicherungsfailes geltenden alige

ri ")meinen Be ine s sung s grund 1 age berücksichtigt v/ird ^ .

Auf der anderen Seite wird unter bestiminten Voraus- 
setzungen eine sogenannte "Rente nach Kindesteinkom- 
men" gewahrt womit die rentenrechtlichen Eolgen
früherer Hiedriglohne ausgeglichen und Niedrigst- 
renten vermieden werden sollen .

Um die Renten nach ihrer - in etwa am aktuellen Lohn- 
niveau orientierten - Erstberechnung nicht in der 
Polgezeit von der wirtschaftlichen Entwicklung abzu- 
koppeln, ist in § 4-9 AVG ein Anpassungsverfahren vor- 
gesehen.

Danach werden die Renten alljahrlich zum 1. Juli bei 
Veranderungen der allgemeinen Bemessungsgrundlage 
durch Gesetz angepaBt Als HaBstab für die Hohe

78 )
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der jeweiligen Rentenanpassung soli der Gesetzgeber 
gemüB !;ì 49 II AVG von dem Grundsatz einer gleichge- 
wichtigen Entwicklung der Renten. und der verfiigbaren 
Arbeitsentgelte ausgehen.

Damit handelt es sich hier um ein halbautomatisches 
Anpassungsverfahren in dem Ginne, daB der Gesetz-
geber zwar nicht iiber das "ob" einer Anpassung ent— 
scheiden kann und insoweit einer Anpassungspflicht 
unterliegt jedoch steht die Iiohe der jeweiligen
Anpassung in seinem Ermessen
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2. Verfassungsrechtlicher Schütz von Rentenanspruchen 
und -anwartschaften

a) Denkbare verfassungsrechtliche Grundlagen

Ein verfassungsrechtlicher Schütz von Rentenansprii— 
chen und -anwartschaften der Versicherten gegeniiber 
gesetzgeberischen Eingriffen kann sich aus verschie- 
denen Verfassungsbestimmungen bzw. -grundsatzen er- 
geben.

So kann an eine Einschrankung der gesetzgeberischen 
Eingriffs- bzw. Gestaltungsfreiheit unter dem Ge~ 
sichtspunkt des in Art. 14- GG geregelten Eigentums- 
schutzes gedacht werden, sofern die hier in Frage 
stehenden offentlich-rechtlichen Rechtspositionen 
als Eigentum im Sinne dieser Verfassungsbestimmung

QQ)ainzusehen sind

Weiterhin ist als verfassungsrechtlicher Ankniipf- 
ungspunkt fiir einen Renten- und Anwartschaftsschutz 
der aus dem Rechtsstaatsprinzip abgeleitete all- 
gemeine Vertrauensschutz in Betracht zu ziehen, aus 
welchem sich fiir den Gesetzgeber im Hinblick auf den 
ErlaB sogenannter riickwirkender Gesetze bestimmte 
Beschrankungen ergeben

Daruber hinaus ist zu priifen, inwieweit das in Art.
2o I GG verfassungsrechtlich verankerte Sozialstaats- 
prinzip legislatorische Eingriffe in Rentenanspriiche
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QO)und -anwartschaften beschranken kann

SchlieBlich ist im Rahmen der Priifung des verfas- 
sungsrechtlichen Schutzes auch noch der in Art. 3 I 
GG niedergelegte allgemeine Gleichheitsgrundsatz her-
anzuziehen, der als unmittelbar geltendes Recht auch

93Ìden Gesetzgeber bindet .

b) Verfassungsrechtlicher Schütz auf der Grundlage von 
Art. 14 GG (Eigentum)

(1) Rentenanspruche und -anwartschaften als Eigentum im 
Sinne von Art. 14 I GG

GemaB Art. 14 I GG werden "Das Eigentum und das Erb- - 
recht (...) gewahrleistet. Inhalt und Schranken wer
den durch die Gesetze bestimmt."

Dieser Verfassungsbestimmung kommt als elementares 
Grundrecht nach allgemeiner Auffassung ein zentraler 
Stellenwert in der Rechts- und Gesellschaftsordnung 
zu, wobei die hier gewahrleistete Eigentumsgarantie 
eine zweifache Dimension hat: zum einen wird sie
verstanden als Institutsgarantie, zum anderen als

94}Individualgarantie ' Wahrend mit der Institutsgar
antie das Eigentum als Rechtsinstitut und Element 
objektiv-rechtlicher Ordnung des Gemeinwesens gewahr-

Q C ' Sleistet wird , schiitzt Art. 14 GG in seiner Funk- 
tion als Individualgarantie alle vermogenswerten
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Rechte der einzelnen Grundrechtstrager jedenfalls im
96")Bereich des Privatrechts •

Ober das blosse Sacheigentum hinaus sind deshalb auch 
andere subjektive Rechtsstellungen Gegenstand der In- 
dividualgarantie, so zum Beispiel obligatorische 
Rechte 97) ̂

Unterschiedliche Auffassungen hat es allerdings seit 
dem Inkrafttreten des Grundgesetzes im Hinblick auf 
die Frage gegeben, inwieweit offentlich-rechtlich 
begriindete Rechtspositionen in den Eigentumsschutz 
von Art. 14 GG einzubeziehen sind 9®).

Trotz der bis heute in den Einzelheiten umstritten 
gebliebenen Problematik hat sich dennoch inzwischen 
in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
und in der verfassungsrechtlichen Literatur die Auf- 
fassung herausgeschalt, daB auch offentlich-recht- 
liche Rechtspositionen unter bestimmten Voraussetz- 
ungen Gegenstand der Eigentumsgarantie sein konnen 
und damit vom Schütz des Art. 14 GG erfaBt werden 99

Offentlich-rechtlich begriindete Rechtsstellungen sind 
danach nicht generell in die Eigentumsgarantie des 
Art. 14 GG einbezogen, sondern nur dann, wenn diese 
dem jeweiligen Inhaber eine Rechtsposition verschaf- 
fen, die derjenigen des Eigentumers so nahe kommt, 
daB Art. 14 GG Anwendung finden muB Diese
Rechtsposition muB so stark sein, daB es nach dem

©
 T

he
 A

ut
ho

r(s
). 

Eu
ro

pe
an

 U
ni

ve
rs

ity
 In

st
itu

te
. 

D
ig

iti
se

d 
ve

rs
io

n 
pr

od
uc

ed
 b

y 
th

e 
EU

I L
ib

ra
ry

 in
 2

02
0.

 A
va

ila
bl

e 
O

pe
n 

Ac
ce

ss
 o

n 
C

ad
m

us
, E

ur
op

ea
n 

U
ni

ve
rs

ity
 In

st
itu

te
 R

es
ea

rc
h 

R
ep

os
ito

ry
.



- 76 -

rechtsstaatlichen Gehalt des Gruhdgesetzes als ausge-
schlossen erscheint, daS sie ersatzlos entzogen wer-
, , 1o1)den kann .

Für den Bereich offentlich-rechtlich begriindeter So- 
zialversicherungspositionen im allgemeinen und Ver- 
sichertenrentenansprüche und -anwartschaften im be- 
sonderen hat das Verfassungsgericht auf der Grundlage 
dieser allgemeinen Anforderungen die Voraussetzungen 
für eine Einbeziehung in den Schütz von Art. 14 GG 
dahingehend konkretisiert, daB diese Rechtspositionen 
zum einen von ihrer Punktion her dazu bestimmt sein 
müssen, ihrem Inhaber einen Freiheitsraum im vermo- 
gensrechtlichen Bereich zu sichern und ihm dadurch 
eine eigenverantwortliche Gestaltung seines Lebens 
zu ermoglichen zum anderen müssen sie die kon-
stituierenden Merkmale des durch Art. 14 GG ge- 
schützten Eigentums aufweisen

Insoweit ist für die Bewertung dieser subjektiv-of- 
fentlichen Rechte als Eigentum bedeutsam, inwieweit 
sich diese als Àquivalent eigener Leistung erweisen 
oder auf staatlicher Gewahrung beruhen Gerade
das Herkmal der eigenen Leistung ist als besonderer 
Schutzgrund für die Eigentümerposition anerkannt, 
wahrend ein Eigentumsschutz abzulehnen ist, soweit 
es sich allein um eine einseitige Gewahrung des Staa- 
tes handelt Ober das Merkmal der eigenen Lei-
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stung hinaus zeichnet sich das verfassungsrechtlich 
geschiitzte Eigentum durch seine Privatniitzigkeit aus, 
das heiBt die Zuordnung zu einem Rechtstrager, in 
dessen Hand es als Grundlage privater Initiative und 
im eigenverantwortlichen Interesse von Nutzen sein 
soil, sowie durch die von dieser Nutzung nicht immer 
deutlich abgrenzbare grundsàtzliche Verfiigungsbefug- 
nis iiber den Eigentumsgegenstand

Unter Zugrundelegung dieser vom Bundesverfassungsge- 
richt herausgearbeiteten Voraussetzungen besteht heu- 
te in Rechtsprechung und Literatur weitgehende Einig- 
keit iiber die Einbeziehung von Versichertenrenten- 
anspriichen und -anwartschaften in den Schütz der Ei- 
gentumsgarantie des Art. 14- GG

Grundlegender Ankniipfungspunkt fiir die Unterstellung 
dieser Rechtspositionen unter den Schütz der Eigen- 
tumsgarantie war fiir das Verfassungsgericht die Ober- 
legving, daB es sich bei der Garantie des Eigentums 
urn ein in engem Zusammenhang mit der personlichen 
Freiheit stehendes elementares Grundrecht handelt, 
das einen Freiheitsraum im vermogensrechtlichen Be- 
reich sichern und damit dem Grundrechtstrager eine 
eigenverantwortliche Gestaltùng seines Lebens ermogli— 
chen soil Die wirtschaftliche Existenzsicherung
wird aber - wie das Gericht in seiner Versorgungsaus- 
gleichs-Entscheidung weiter ausfiihrt - heute weniger
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durch privates Sachvermogen als vielmehr durch den 
Arbeitsertrag und die daran anknüpfende solidarische 
Daseinsvorsorge gewahrleistet, die Anrechte des ein- 
zelnen auf Leistungen der Rentenversicherung sind an 
die Stelle privater Vorsorge und Sicherung getre- 
ten 1o9).

Die Rentenansprüche und -anwartschaften erfüllen nach 
der Auffassung des Verfassungsgerichts - über die 
Funktion der wirtschaftlichen Existenzsicherung hin- 
aus - auch die weiteren Voraussetzungen für eine Ein- 
beziehung unter den Schütz von Art. 14 GG

Zum einen handelt es sich hierbei nicht um reine Ge- 
wâhrleistungen von Seiten des Staates, vielmehr be-
ruhen diese Rechtspositionen auf eigenen Leistungen 

111^der Berechtigten '. Hierbei wird nicht gefordert,
daB sich Beitragsleistung einerseits und Berechtigung

. 1121 andererseits genau entsprechen ', vielmehr wird
eine nicht unerhebliche Eigenleistung als ausreichend 

11»)angesehen

Darüber hinaus sind die hier in Frage stehenden 
Rechtspositionen auch als im oben beschriebenen Sinne 
privatnützig anzusehen, da sie einem bestimmten 
Rechtstrager zugeordnet sind und als wirtschaftliche 
Grundlage für eine eigenverantwortliche Lebensgestal- 
tung dienen sollen

SchlieBlich erfüllen die Rentenansprüche und -anwart-
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schaften auch das weitere Merkmal der grundsatzlich- 
en Verfiigungsbefugnis, trotz der Tatsache, daB es sicb 
bei diesen Rechtspositionen um vollkommen gesetzlich 
ausgestaltete Rechtsstellungen handelt.

Insoweit werden allerdings - angesichts der auch im 
privaten Vermogensbereich in vielfacher Form vorzu- 
findenden Dispositionsbeschrankungen - vom Verfas- 
sungsgericht nur geringe Anforderungen an die Erfiill- 
ung dieser Voraussetzung gestellt. Diese wird unter 
dem Gesichtspunkt bejaht, daB in dem Element der 
grundsatzlichen Verfiigungsbefugnis ein besonderer 
personaler Bezug des Rechtsinhabers zum Eigentumsob- 
jekt zum Ausdruck kommt und sich dieser bei Renten- 
anspriichen und -anwartschaften darin aussert, daB der- 
en Umfang durch die personliche Arbeitsleistung des 
Berechtigten mxtbestxmmt wxrd .

Die damit in die Eigentumsgarantie einbezogenen Ren- 
tenanspriiche und -anwartschaften, wobei das Bundesver- 
fassungsgericht unter Anwartschaften Rechtspositionen 
der Versicherten nach Begriindung des Rentenversicher- 
ungsverhaltnisses versteht, die bei Erfiillung weiter- 
er Voraussetzungen wie zB dem Ablauf der Wartezeit 
und des Eintritts des Versicherungsfalles zum Voll- 
recht erstarken konnen unterliegen dem Eigen-
tumsschutz in ihrer Gesamtheit, das heiBt, es kann 
nicht zwischen den verschiedenen Elementen, die fur 
die jeweilige Rechtsposition von Bedeutung sind und
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diese gestalten, eine eigentumsschutzrechtliche
Differenzierung im Hinblick auf die Frage der Einbe-

117)ziehung vorgenommen werden '.

(2) Gestaltungsbefugnis des Gesetzgebers im Hinblick auf 
Rentenanspriiche und -anwartschaften

(a) Inhalts- und Schrankenbestimmung durch den Gesetzge- 
ber gemaS Art. 14 I S. 2 GG

Unterfallen Rentenanspriiche und -anwartschaften der 
Versicherten demzufolge der in Art. 14 GG gewahrlei- 
steten Eigentumsgarantie, so ergibt sich die konkrete 
Reichweite dieses Schutzes erst aus der Bestimmung 
von Inhalt und Schranken des Eigentums, die gemaB 
Art. 14 I S. 2 GG Sache des Gesetzgebers ist

Insoweit sind nach verfassungsgerichtlicher Recht- 
sprechung fiir die Gestaltungsfreiheit des Gesetzge
bers Eigenart und Funktion des Eigentumsobjekts von 
maBgeblicher Bedeutung: jener sind enge Grenzen ge-
setzt, soweit es um die Funktion des Eigentums als 
Element der Sicherung personlicher Freiheit geht, 
hingegen-ist die Befugnis des Gesetzgebers umso wei- 
ter, je mehr das Eigentumsobjekt in einem sozialen 
Bezug und einer sozialen Funktion steht ^9)^

Unter Zugrundelegung dieses MaBstabes fiir die Gestal
tungsfreiheit des Gesetzgebers von eigentumsrechtli-
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chen Positionen im allgemeinen und Versichertenren- 
ten und -anwartschaften in der gesetzlichen Renten- 
versicherung im besonderen ist zunâchst festzustellen, 
daB diese rentenrechtlichen Positionen zwar einer- 
seits durch ihre individuelle Zuordnung und wegen des 
Zusammenhangs mit eigenen Leistungen der Berechtig- 
ten einen personalen Bezug aufweisen, andererseits 
zeichnen sie sich aber auch durch einen starken sozi- 
alen Bezug aus, indem sie Bestandteile eines Leist- 
ungssystems sind, dem eine besonders bedeutsame so- 
ziale Funktion zukommt jeweiiigen Rechts-
positionen konnen nicht fiir sich isoliert betrachtet 
werden, sondern sind eingefiigt in einen auf dem Ge-
danken der Solidargemeinschaft und des "Generationen-

1211 1221 vertrages" beruhenden Gesamtzusammenhang J.

Die Finanzierung der Leistungen und damit die "Ge-
wahrleistung" der Rentenanspriiche erfolgt durch die
im Berufsleben stehende Generation in der Erwartung,
von der nachfolgenden Generation eine entsprechende

12-51"Gewahrleistung" zu erhalten .

Im Hinblick auf die Inhalts- und Schrankenbestimmung 
rentenversicherungsrechtlicher Positionen ist deshalb 
von einer grundsâtzlich weiten Gestaltungsfreiheit 
des Gesetzgebers auszugehen. Insbesondere hat dieser 
im Rahmen von Art. 14 I S. 2 GG die Nloglichkeit zur 
Beschrankung von Rentenanspriichen und-anwartschaften 
durch solche Regelungen, die dpzu dienen, "die Funk-
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tions- und Leistungsfahigkeit des oystems der gestz- 
lichen Rentenversicherungen im Interesse aller zu
erhalten, zu verbessern oder veranderten wirtschaft-

1241lichen Bedingungen anzupassen"

Über das Vorliegen eines solchermaBen legitimieren- 
den Gemeinwohlzwecks hinaus, dessen der Gesetzgeber
fiir Eingriffe in geschiitzte subjektive Rechte be- 

1251darf muB der Gesetzgeber dxe Grundsatze der Ver-
haltnismâBigkeit und des Vertrauensschutzes beach- 
ten 126>.

An die Eingriffe des Gesetzgebers sind umso streng- 
ere Anforderungen zu stellen, je mehr Rentenansprii-
che und -anwartschaften durch den personalen Bezug

1271des Anteils eigener Leistung gepràgt sind ' .

Danit ist letztlich fiir die Gestaltungs- bzw. Ein- 
griffsbefugnis des Gesetzgebers der Gesichtspunkt der 
eigenen Leistung des Anspruchs- oder Anwartschafts- 
berechtigten entscheidend, wie das Bundesverfassungs- 
gericht auch in seiner Entscheidung zur beitragslo- 
sen Krankenversicherung der Rentner aus dem Jahre 
1985 ausdrücklich hervorgehoben hat: "Der Umfang der
Eigenleistung ist vor allem fiir die ... Prage wesent- 
lich, inwieweit der Gesetzgeber Inhalt und Schranken 
einer unter die Eigentumsgarantie fallenden Position 
regeln kann." ^28)^

Demzufolge muB fiir die Zulassigkeit von gesetzgeber-
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ischen Eingriffen die Frage geklàrt werden, nach wel- 
chen Kriterien bei Rentenanspriichen und -anwartschaf- 
ten der besonders geschutzte Bereich des Anteils ei- 
gener Leistung abzugrenzen ist.

Insoweit kann nicht auf eine absolute Eigenfinanzier-
ungsquote, also auf die aufgewendeten Beitragsmittel

129')und ihre Verzinsung, abgestellt werden ", da da- 
mit zum einen der besondere Eigentumsschutz auf eine 
rechnerische GroBe reduziert wiirde, im Umfang abhang- 
ig von der jeweils im Einzelfall aufgebrachten Eigen- 
leistung ^3°)^ zum aj-^eren wiirde eine solche ver- 
sicherungstechnische Basierung des besonderen Eigen- 
tumsschutzes nicht aus dem Finanzierungssystem der 
gesetzlichen Rentenversicherung heraus gerechtfertigt 
werden konnen, bei dem es sich ja — verbunden mit der 
Vorstellung des "Generationenvertrages" - um ein Um- 
lageverfahren handelt .

Stattdessen ist fiir die Abgrenzung des unter den be
sonderen Eigentumsschutz fallenden Bereichs der Ren- 
tenanspriiche und -anwartschaften auf die einzelnen 
Berechnungsfaktoren dieser Rechtspositionen abzustel- 
len und insoweit von einer gesteigerten Bestands- 
garantie auszugehen, als sich die Berechnungsfaktor
en als (mittelbar) beitragsbeaogen erweisen und inso- 
fern von der persònlichen Leistung des jeweiligen 
Rechtsinhabers.mitbeeinfluBt werden Hierbei
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handelt es sich um jene Faktoren, welche die relati
ve Stellung des Berechtigten innerhalb der Versicher- 
tengemeinschaft bestimmen , so daB der besondere
Eigentumsschutz von Rentenanspriichen und -anwart- 
schaften in der vom Gesetzgeber regelmaBig zu beach- 
tenden Wahrung der jeweiligen Versichertenpositionen 
im Verhaltnis zueinander besteht v

Damit wird durch die Einbeziehung von Rentenansprii
chen und -anwartschaiten in den Schutzbereich von 
Art. 14- GG nicht eine bestimmte Leistungshohe gewahr- 
leistet , vielmehr ist der Gesetzgeber auf der
Grundlage der ihm nach Art. tt I S. 2 GG zustehenden 
Gestaltungsbefugnis zu Eingriffen bei Vorliegen ei- 
nes legitimierenden Grundes ^^6) sow^e unter Beach-
tung der VerhaltnismaBigkeit und des Vertrauens- 

"137")schutzes ' " berechtigt, soweit er die systeminterne 
Proportionalitât der Versichertenpositionen beach- 
tet 158>.

Das bedeutet allerdings nicht, daB dem Gesetzgeber 
- unter Wahrung der oben beschriebenen Proportionali- 
tat - keine Schranken hinsichtlich der Verminderung 
von Rentenpositionen gesetzt sind. Insoweit folgt 
aus der den rentenversicherungsrechtlichen Positi- 
onen eigenen Punktion der wirtschaftlichen Existenz- 
sicherung eine dahmgehende Bindung des Gesetz-
gebers, daB er das Rentenniveau nicht soweit absink-
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en lassen darf, daB die Funktion der Leistungen und 
damit die Existenzsicherung der Rentner in Frage ge- 
stellt würden

(b) Beachtung des VerhaltnismaBigkeitsgrundsatzes

Neben der Voraussetzung, daB Eingriffe des Gesetzge- 
bers durch Gründe des Allgemeinwohls gerechtfertigt 
sein müssen, sind weiterhin - wie bereits erwahnt - 
die Grundsâtze der VerhàltnismaBigkeit sowie des 
Vertrauensschutzes zu beachten.

Insoweit verlangt der Grundsatz der VerhaltnismaBig-
keit, daB die auf der Grundlage des dem Gesetzgeber
durch Art. W  I S. 2 GG eingeraumten Gestaltungs-
spielraums erfolgenden Eingriffe in durch Art. I
S. 1 GG geschützte Rechtsstellungen in einem ange-
messenen Verhàltnis zu dem mit der zugrunde liegen-

141 )den MaBnahme verfolgten Zweck stehen . Deshalb
hat der Gesetzgeber die schutzwürdigen Belange der 
Beteiligten in einen gerechten Ausgleich und ein aus- 
gewogenes Verhàltnis zu bringen und dementsprechend
darauf zu achten, daB die Eigentumsbindungen verhalt— 

1421nismaBig sind J.

Im einzelnen bedeutet die Anwendung dieses Grund- 
satzes, daB eine in durch Art. 14 I S. 1 GG geschütz
te Rechtspositionen eingreifende MaBnahme zur Errei- 
chung des vom Gesetzgeber angestrebten Ziels geeignet
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und notwendig sein muB, auBerdem darf sie als sol- 
che nicht ubermaBig belastend und deshalb unzumut- 
bar sein .

Das neben den Kriterien der Geeignetheit und Notwen- 
digkeit im Rahmen des VerhaltnismaBigkeitsgrundsatz- 
es speziell zu beachtende DbermaBverbot verlangt ei- 
ne Abwâgung zwischen der Intensitat der Belastung 
für die Rechtsinhaber und der zu ihrer Rechtferti- 
gung anzuführenden Gründe '.

Damit ist für die Zulâssigkeit einer gesetzgeberi- 
schen MaBnahme unter dem Gesichtspunkt der Verhalt- 
nismaBigkeit jeweils auf den einzelnen Eingriff, sei
ne Begründung durch den Gesetzgeber sowie die Auswir- 
kungen abzustellen. Allgemein ist jedoch für den in— 
soweit erforderlichen AbwagungsprozeB davon auszu- 
gehen, daB der Zielsetzung des Gesetzgebers, die 
Funktions- und Leistungsfahigkeit des Systems der 
gesetzlichen Rentenversicberung im Interesse aller 
zu erhalten, in der Rechtsprechung des Bundesverfas- 
sungsgerichts eine hohe Bedeutung beigemessen 
wird 145).

(o) Grundsatz des Vertrauensschutzes

Darüber hinaus hat der Gesetzgeber den Grundsatz des 
Vertrauensschutzes zu beachten, der nach standiger 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts in der

©
 T

he
 A

ut
ho

r(s
). 

Eu
ro

pe
an

 U
ni

ve
rs

ity
 In

st
itu

te
. 

D
ig

iti
se

d 
ve

rs
io

n 
pr

od
uc

ed
 b

y 
th

e 
EU

I L
ib

ra
ry

 in
 2

02
0.

 A
va

ila
bl

e 
O

pe
n 

Ac
ce

ss
 o

n 
C

ad
m

us
, E

ur
op

ea
n 

U
ni

ve
rs

ity
 In

st
itu

te
 R

es
ea

rc
h 

R
ep

os
ito

ry
.



87 -

Grundrechtsbestimmung des Art. 14 GG fur die vermô- 
genswerten Güter eine eigene Auspragung und verfas- 
sungsrechtliche Ordnung erfahren hat Die Funk-
tion der Eigentumsgarantie besteht namlich gerade 
darin, dem Bürger Rechtssicherheit hinsichtlich der 
durch Art. 14 I GG geschützten Güter zu gewahren und
das Vertrauen auf das durch die verfassungsmâBigen

147)Gesetze ausgeformte Exgentum zu schutzen

Dies bedeutet allerdings nicht, daB der Gesetzgeber 
im Falle von Rechtsânderungen nach der bisherigen 
Rechtslage begründete Rechtspositionen entweder unan- 
getastet Xassen oder aber unter den Voraussetzungen 
des Art. 14 III GG enteignen muB Vielmehr kann
er individuelle Rechtspositionen mit der Folge modi- 
fizieren, daB die neue Rechtslage auch für bereits

14q1erworbene Rechtsstellungen Geltung hat ".

Allerdings sind entsprechende Gesetzesanderungen, 
die in der Vergangenheit erworbene Rechtspositionen 
umgestalten, nur zulassig, "wenn sie durch Gründe des 
offentlichen Interesses unter Berücksichtigung des 
Grundsatzes der VerhalnismaBigkeit gerechtfertigt 
sind" 15o). Demzufolge muB im Rahmen der verfassungs- 
rechtlichen Beurteilung einer MaBnahme des Gesetzge- 
bers eine Abwâgung zwischen dem AusmaB des Vertrau- 
ensschadens für den einzelnen und der Bedeutung des 
gesetzlichen Anliegens für das Wohl der Allgemein-
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heit vorgenommen werden

Damit ist auch hier wieder - wie bereits in Zusam- 
menhang mit der Beachtung des VerhaltnismaBigkeits- 
grundsatzes - die jeweilige Einzelfallabwagung zwi- 
schen den konkreten Auswirkungen einer gesetzgeber- 
ischen MaBnahme für die Betroffenen und den mit dem 
Eingriff verbundenen Zielen für die verfassungsrecht- 
liche Prüfung maBgebend, wobei für diese Bewertung 
allgemeine Leitlinien aus der Rechtsprechung des Ver- 
fassungsgerichts entnommen werden kònnen.

So ist nach Auffassung des Gerichts für den Bereich 
der Sozialversicherung davon auszugehen, daB der Ge- 
setzgeber aus Gründen des Allgemeinwohls Neuregelung-
en treffen konnen muB, die sich den oeweilig®11 Erfor- 

152 ìdernissen anpassen  ̂ Im Hinblick auf die gesetz-
liche Rentenversicherung wird betont, daB diese Soli-
dargemeinschaft im Laufe der Zeit vielfachen Ander-
ungen unterliegt, bedingt durch Veranderungen der
Wirtschaftslage oder auch des Verhaltnisses zwischen
Rentnern und Beitragszahlern Deshalb mussen
die Angehorigen eines solchen Sicherungssystems mit
den daraus resultierenden Chancen auch dessen Risi- 

"15A}ken tragen ^ .

Andererseits miBt das BUndesverfassungsgericht dem 
Eingriffsgrund der Aufrechterhaltung der Funktions- 
und Leistungsfahigkeit der gesetzlichen Rentenver-
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i 55 )sicherung einen hohen Wert zu so daB das Ver-
trauen auf den zukiinftig unveranderten Bestand erwor- 
bener Rentenpositionen als Eingriffsschranke fiir den 
Gesetzgeber in der bisherigen Rechtsprechung des Ge- 
richts keine wesentliche Bedeutung erlangt hat J

SchlieBlich ist noch darauf hinzuweisen, daB das Ver- 
fassungsgericht insofern von einer "Stufung" des Ver— 
trauensschutzes ausgeht, als ein Vertrauen in eine 
bestimmte Rechtslage um so weniger enttauscht werden 
darf, wenn der Rechtsinhaber dadurcb gegeniiber Ri- 
siken des Lebens in eine wesentlich ungunstigere La-
ge gerat, die er aus eigener Kraft nicht mehr bewal- 

157Ìtigen kann " ' .  Dies bedeutet im Hinblick auf Ren- 
tenansprùche und -anwartschaften, daB erstere unter 
dem Gesichtspunkt des Vertrauensgrundsatzes einen 
relativ hohen Schütz genieBen, wahrend letztere, zu- 
mindest in einem relativ friihen Stadium der "Anwart- 
schaftszeit", kaum eine Barriere fiir den Gesetzgeber 
unter Vertrauensgesichtspunkten darstellen konnen, 
da - wie vom Bundesverfassungsgericht betont wird - 
in der Anwartschaft selbst Veranderungen von vorn- 
herein angelegt sind

c) Verfassungsrechtlicher Schütz auf der Grundlage des 
aus dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 2o III GG) abge— 
leiteten allgemeinen Vertrauensschutzes

Zu den wesentlichen Elementen des in Art. 2o III GG
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niedergelegten Rechtsstaatsprinzips zahlt auch die 
Rechtssicherheit, mit der gewahrleistet werden soli, 
daB der Staatsbiirger die ihm gegeniiber moglichen 
staatlichen Eingriffe voraussehen und sich dement- 
sprechend einrichten kann ^59)^ insoweit bedeutet 
Rechtssicherheit fur den einzelnen Burger in erster 
Linie Vertrauensschutz gegeniiber staatlichem Han- 
deln was unter anderem auch das Vertrauen in
den Bestand einer gegenwartigen Gesetzeslage 
meint 161>.

Hiervon ausgehend werden dem Gesetzgeber durch den 
Grundsatz des Vertrauenssc'nutzes Beschrankungen im 
Hinblick auf den ErlaB riickwirkender Gesetze aufer- 
legt dag heiBt beziiglich solcher Gesetze, mit
denen der Gesetzgeber nachtraglich andernd in be- 
reits abgeschlossene, der Vergangenheit angehorende 
Tatbestande eingreift (sogenannte echte Riickwir- 
kung) ”̂ 3) 0£er aber auf gegenwartige, noch nicht 
abgeschlossene Sachverhalte fiir die Zukunft einwirkt 
und dadurch eine in der Vergangenheit entstandene 
Rechtsposition nachtraglich entwertet (sogenannte 
unechte Riickwirkung)

Dem aus dem Rechtsstaatsprinzip abgeleiteten allge- 
meinen Vertrauensschutz kommt jedoch neben dem ver- 
fassungsrechtlich gewahrleisteten Eigentumsschutz 
keine selbstandige Bedeutung zu, soweit die von Ge-
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setzesanderungen betroffenen Rechtspositionen in den 
Schutzbereich von Art. 14 I GG fallen ”̂ 5)^ insoweit 
besteht namlich die Funktion der Eigentumsgarantie 
gerade darin, dem Biirger Rechtssicherheit hinsicht- 
lich der durch Art. 14- I GG geschiitzten Giiter zu ge- 
wahrleisten und das Vertrauen auf das durch die ver- 
fassungsmaBigen Gesetze ausgeformte Eigentum zu 
schiitzen Damit hat der rechtsstaatliche Grund-
satz des Vertrauensschutzes fur die vermogenswerten 
Giiter in Art. 14 GG eine eigene Auspragung und ver- 
fassungsrechtliche Ordnung erfahren

Kann damit dem allgemeinen Vertrauensschutzgrundsatz 
im Hinblick auf den verfassungsrechtlichen Schütz 
von Rentenanspriichen und -anwartschaften keine eigen- 
standige Bedeutung beigemessen werden, so ist dies 
allerdings dann der Fall, soweit Rechtspositionen 
nicht von dem Eigentumsschutz des Art. 14 GG erfaBt 
werden.

In Zusammenhang mit der vorliegenden Fragestellung 
nach dem verfassungsrechtlichen Schütz von Rentenan- 
spriichen und -anwartschaften ist insoweit allein von 
Bedeutung, daB es das Bundesverfassungsgericht bis 
heute offen gelassen hat, ob zu diesen durch Art. 14 
GG geschiitzten Rechtspositionen auch die Anpassung 
der Bestandsrenten zu rechnen ist

Soweit man dies bejaht, sind entsprechende Eingriffe
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des Gesetzgebers an Art. 14 GG und den hierzu im Hin- 
blick auf den Vertrauensschutz entwickelten MaBsta- 
ben zu messen ^9)^

Soweit man die Anpassung als in Zusammenhang mit den 
Rentenanspriichen eigentumsgeschiitzte Rechtsstellung 
ablehnt, muB fiir die verfassungsrechtliche Oberpru- 
fung entsprechender gesetzlicher MaBnahmen mit un-
echter Riickwirkung auf den allgemeinen Vertrau-

171)ensgrundsatz zuruckgegrxffen werden ' .

Nach beiden in Betracht kommenden MaBstaben - Ver
trauensschutz auf der Grundlage von Art. 14 GG, all- 
gemeiner rechtsstaatlicher Vertrauensschutz - ist fiir 
die verfassungsrechtliche Zulassigkeit gesetzlicher 
Eingriffe zwischen dem AusmaB des Vertrauensschadens
des Einzelnen und der Bedeutung des gesetzlichen An-

1721liegens fiir das Wohl der Allgemeinheit abzuwagen .
Insoweit kann auf die entsprechenden Ausfiihrungen zu

17:5lArt. 14 GG verwiesen werden .

d) Verfassungsrechtlicher Schütz auf der Grundlage des 
Sozialstaatsprinzips (Art. 2o I GG)

Bei dem aus Art. 2o I GG: "Die Bundesrepublik
Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bun- 
desstaat." abgeleiteten Sozialstaatsprinzip handelt 
es sich in erster Linie um einen Gestaltungsauftrag 
an den Gesetzgeber, fiir einen Ausgleich der sozialen
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Gegensatze und somit eine gerechte Sozialordnung zu 
sorgen Kraft dieses Prinzips wird der Gesetz—
geber verpfiichtet und zugleich legitimiert, be- 
stimmte sozialstaatliche Aufgaben wahrzunehmen, aus 
diesem Verfassungsgrundsatz lassen sich jedoch keine 
individuellen Anspriiche auf ein bestimmtes Handeln 
des Gesetzgebers ableiten , diesem Prinzip kommt 
unmittelbar und fur sich allein keine anspruchs- Oder 
rechtsbegriindende Wirkung zu

Damit scheidet das SoziaXstaatsprinzip aXs seibstan- 
dige GrundXage fur einen verfassungsrechtXichen
Schütz der hier in Frage stehenden Rechtspositionen

177^gegen gesetzgeberische Eingriffe aus , womit ai— 
lerdings nicht ausgeschXossen ist, daB das SoziaX
staatsprinzip ais AusXegungskriterium ^^8) Leitiinien
fiir die verfassungsrechtiiche BeurteiXung iegisiator-

179')ischer EingriffsmaBnahmen geben kann .

e) VerfassungsrechtXicher Schütz auf der GrundXage des 
GXeichheitsgrundsatzes (Art. 3 I GG)

Der in Art. 3 I GG: "AXXe Menschen sind vor dem Ge
setz gieich." enthaitene GXeichheitsgrundsatz bindet 
den Gesetzgeber dahingehend, weder wesentiich giei- 
ches wiiikuriich ungieich noch wesentiich ungieiches 
wiiikiiriich gieich zu behandein Ein VerstoB
gegen diesen Verfassungsgrundsatz kommt nur dann in
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Betracht, "wenn der Gesetzgeber versaumt, tatsach- 
liche Gleichheiten oder Ungleichheiten der zu ordnen- 
den Lebensverhaltnisse zu beriicksichtigen, die so 
bedeutsam sind, daB sie bei einer am Gerechtigkeits—
gedanken orientierten Betrachtungsweise beachtet

„ 181)werden mussen .

Werrn dieser verfassungsrechtliche FriifungsiaaBstab in 
der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auch 
vielfach im Hinblick auf die Zulàssigkeit von Gesetz- 
en herangezogen wird, welche Rentenanspriiche und 
-anwartschaften gestalten ao darauf
hinzuweisen, daB sich die MeBelle des Gleichheits- 
grundsatzes in der Gewahrleistung eines "relativen 
Schutzes", bezogen auf die gesetzgeberische Behand- 
lung anderer Personen (-gruppen) innerhalb oder auch 
auBerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung, er- 
schopft, hingegen kann sie keine Grundlage dafiir 
darstellen, die LegislativmaBnahme als solche, das 
heiBt als Eingriff in Rentenanspriiche und -anwart- 
schaften, verfassungsrechtlich zu begrenzen 3 .
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IV. Schütz von Rentenanspriichen und -anwartschaften im 
Rahmen der Europâischen Konvention zum Schutze der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)

1. Bedeutung der EMRK

Bei der EMRK handelt es sich um einen volkerrecht- 
1 ■)lichen Vertrag , m  welchem gemaB der Bestimmung 

des Art. 1 EMRK die Vertragsstaaten alien ihrer 
Herrschaftsgewalt unterstehenden Personen die in Ab- 
schnitt I dieser Konvention niedergelegten Rechte 
und Freiheiten zusichern. Zu dieser Gewahrleistung 
der in den Art. 2 bis 18 EMRK bestimmten Rechte und
Preiheiten kommen die Rechte aus den Zusatzproto-

2)kollen hmzu

Die in der Konvention sowie den Zusatzprotokollen 
enthaltenen Menschenrechte und Grundfreiheiten bin- 
den nicht nur die Vertragsstaaten, sondern berechti- 
gen die unter den Geltungsbereich der Konvention 
fallenden Individuen unmittelbar

Zu den Vertragsstaaten der EMRK gehoren auch Italien 
sowie die Bundesrepublik Deutschland, wobei der Kon
vention in beiden Staaten der Rang eines innerstaat- 
lichen Gesetzes zukommt Mithin kann die Frage 
untersucht werden, inwieweit Rentenanspriiche und 
—anwartschaften, die im Rahmen der jeweiligen Ren- 
tenpflichtversicherungssysteme bestehen, unter Um-
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stânden auch durch in der EMRK niedergelegte Gewahr- 
leistungen gegenüber gesetzgeberischen Eingriffen 
geschützt sind.

Als Schutzgrundlagen kommen insoweit - da die Kon- 
vention nicht die Gewahrleistung eines Rechts auf 
Altersrente als solche enthâlt ^  - zum einen Art.
1 des Ersten Zusatzprotokolls zur Konvention zum 
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (ZP, 
Gewahrleistung des Eigentums) in Betracht, zum an- 
deren das in Art. 14 EMRK bestimmte Diskriminier— 
ungsverbot iVm Art. 1 ZP.

2. Schütz von Rentenansprüchen und —anwartschaften auf 
der Grundlage von Art. 1 ZP

a) Überblick

Die Gewahrleistung der zu den klassischen Menschen- 
rechten gezahlten Achtung des Eigentums konnte 
wegen unterschiedlicher Auffassungen der Mitglieder 
der Beratenden Verssunmlung des Europarates nicht 
sofort in die am 4.11.195° unterzeichnete Hauptkon- 
vention einbezogen werden, sondern wurde erst durch 
das am 2o.3.1952 unterzeichnete und am 18.5.1954 in 
Kraft getretene ^  Erste Zusatzprotokoll (ZP) in den 
Kreis der durch die Konvention garantierten Rechte 
aufgenommen
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•Die in Art. 1 ZP enthaltene Eigentumsgarantie "  ist 
nach der Rechtsprechung des Europaischen Gerichts- 
hofes 'firr Menschenrechte (EGMR) in drei unterschied- 
liche Normen strukturiert: den in Absatz I S. 1 zum
Ausdruck gebrachten Grundsatz der Achtung des Eigen- 
tums /'°\ die in Absatz I S. 2 enthaltene Ermachti- 
gung zum Entzug des Eigentums unter bestimmten Vor- 
aussetzungen sowie die in Absatz II anerkannte Be- 
rechtigung der einzelnen Staaten, die Benutzung des 
Eigentums im Rahmen der dort genannten Anforderung-
en zu regeln .

- •

Dementsprechend ist im folgenden zunachst zu eror-
tern, inwieweit Rentenansprucheund -anwartschaften
als Eigentum im Sinne von Art. 1 I S. 1 ZP eingeord- 

121net werden konnen , sodann sind im Falle der Be- 
jahung die Voraussetzungen und der Umfang gesetzge-
berischer Gestaltungs-/Eingriffsbefugnis in solcher-

1-51art geschutzte Rechtspositionenzu untersuchen ''.

b) Rentenanspriiche und -anwartschaften als Eigentum im 
Sinne von Art. 1 IS. 1 ZP

(1) Kriterien fur eine Einbeziehung in den Eigentums- 
schutz

Die in Art. 1 I S. 1 ZP enthaltene Eigentumsgarantie 
ist in einem weiten volkerrechtlichen Sinne zu ver- 
stehen, was vor allem aus den in den authentischen
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englischen und franzosischen Texten nebeneinander 
verwendeten Begriffen "property", "possessions",

'I"propriété" und "biens" gefolgert wird '.

Von der aus diesen Begriffen zu entnehmenden Gewahr- 
leistung des Eigentums wird deshalb nicht nur 
privatrechtliches Eigentum im sachenrechtlichen Sin— 
ne umfafìt, und zwar sowohl bewegliches als auch un- 
bewegliches Vermogen Gegenstand der Eigentums-
garantie konnen vielmehr zB auch immaterielle Giiter-

17)rechte sowie Forderungsrechte sem
*  • • ■ * '

Inwieweit neben privatrechtlichen Vermogenspositi- 
onen auch offentlich-rechtlich begriindete Eechts- 
stellungen und insbesondere die hier in Frage steh— 
enden offentlich-rechtlichen Rentenanspriiche imd 
-anwartschaften Gegenstand der in Art. 1 I S. 1 ZP 
gewahrleisteten Eigentumsgarantie sein konnen, ist 
bis heute von den Konventionsorganen nicht abschlies- 
send entschieden. Jedoch hat die Europaische Kom- 
mission für Menschenrechte (Kommission) in einer 
Reihe von Entscheidungen bzw. Berichten Kriteri- 
en entwickelt, die nach ihrer Auffassung für eine 
Unterstellung dieser Rechtspositionen unter Art. 1 
I S. 1 ZP von maBgebender Bedeutung sind, ohne aber
in den jeweiligen Fallen eine definitive Entschei-

19)dung getroffen zu haben

Insoweit geht die Kommission — wie sich aus den ein—
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schlagigen Stellungnahmen in standig wiederkehren- 
der Formulierung entnehmen laBt - davon aus, daB 
"the maLking of compulsary contributions to a pension 
fund may, in certain circumstances, create a pro
perty right in a portion of such a fund and that 
such right might be affected by the manner in which 
the fund is distributed." ^°\ bzw. - wie die Kom- 
mission auch ausfiihrt - daB "the fact of having con
tributed to a social security system may, in some 
cases, give rise to a right protected by Article 1 
of the First Protocol"

Die Kommission kniipft also mit diesen Formulierung- 
en fur die Unterstellung von Rentenpositionen unter 
Art. 1 I S. 1 ZP an die Leistung von Beitragen im 
Rahmen eines Pflichtversicherungssystems (bzw. zu ei- 
nem "Rentenfonds") an, macht aber zugleich deutlich, 
daB die Beitragsleistung als solche fur die Einbe- 
ziehung nicht ausreichend sein soil, sondern damit 
nur in "certain circumstances" Oder auch "some cases" 
die Begriindung eines Eigentumsrechts bezogen auf ei-
nen Anteil an dem jeweiligen Fonds in Betracht gezo- 

22)gen werden kann ' .

Welche bestimmten Umstande bzw. weiteren Voraussetz- 
ungen die Kommission damit meint, hat sie in einer 
insoweit grundlegenden Entscheidung spezifiziert, in 
welcher sie zu priifen hatte, inwieweit im Rahmen des 
niederlandischen Sozialversicherungssystems auf der
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Grundlage des General Old-Age Pensions Act von 1957
und des General Widows' and Orphans' Pensions Act
von 1959 gewahrte Rentenleistungen als Eigentums-
rechte im Sinne von Art. 1 I S. 1 ZP anerkannt wer- 

?3)den konnen " .

Die fur die von der Kommission zu entscheidende Fra- 
ge des Eigentumscharakters wesentliche Struktur die
ses Alterssicherungssystems bestand darin, daB jeder 
Versicherte einkommenshezogene Beitrage zu zahlen 
hatte, deren Hohe durch einen bestimmten Vomhundert— 
satz fiir eine jeweils begrenzte Periode festgelegt 
wurde. MaBgebend fiir die Hohe dieses Vomhundertsatz-
es war - in Zusammenhang mit der Verwendung eines

2h)Umlagefinanzierungsverfahrens J - die Deckung der
25)in der jeweiligen Periode anfallenden Ausgaben '. 

Mit Erfiillung der fiir eine Altersrente maBgebenden 
Voraussetzungen sowie dem Erreichen der festgelegten 
Altersgrenze konnte eine fiir alle Versicherten 
gleich hohe Rentenleistung beansprucht werden, unab- 
hangig von der Hohe der gezahlten Beitrage , wo- 
bei die Rentenleistungen unter Ankniipfung an den
fiir die Periode der Leistungserbringung maBgebenden

27)Lohnxndex erbracht wurden '.

Von dieser Struktur des niederlandischen Alterssich
erungssystems ausgehend lehnte die Kommission den 
Eigentumscharakter der Rentenleistungen mit der Be- 
griindung ab, es fehie in diesem auf dem Solidari-
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tatsprinzip beruhenden Alterssicherungssystem an ei- 
ner Verbindung zwischen den aufgewendeten Beitragen 
und den gewahrten Rentenleistungen in dem Sinne, als 
die von den Versicherten gezahlten Beitrage nicht 
mit dem Ziel angesammelt wiirden, die spater bei Er- 
reichen der Altersgrenze zuflieBenden Rentenleist
ungen zu decken Deshalb hatten die versicherten
Personen zu keinem Zeitpunkt einen beanspruchbaren,

29)identifizierbaren Anteil am Rentenfonds

Essenz dieser Kommissions-Entscheidung fur die hier 
zu untersuchende Frage der Voraussetzungen fur die 
Bejahung des Eigentumscharakters von Rentenansprii— 
chen und -anwartschaften ist der Gesichtspunkt, daB 
nach Auffassung des Konventionsorgans Beitragslei- 
stungen als solche dafiir nicht ausreichen, sondern 
diese vielmehr in einem derartigen Zusammenhang mit 
den spater zu beanspruchenden Rentenleistungen steh- 
en miissen, daB dem einzelnen Versicherten zu jeder
Zeit ein identifizierbarer Anteil am Rentenfonds zu—

Xq ')geordnet werden kann .

Eine weitere Prazisierung der "certain circumstan
ces", unter denen nach Auffassung der {Commission ei
ne Einbeziehung von rentenrechtlichen Positionen in 
den Eigentumsschutz allein in Betracht kommen kann,
ergibt sich aus der Kommissions-Entscheidung vom 

■5115.1o.d977 ', in welcher sich das Konventionsorgan
mit der Beschwerde eines italienischen Staatsburgers
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befaBte, der aus dem òffentlichen Dienst wegen ei- 
ner strafrechtlichen Verurteilung entlassen worden 
war und geltend machte, daB ihm damit auch sein ei-
gentumsgeschiitztes Recht auf eine Altersversorgung 

■ 32)entzogen worden sei .

In dieser Entscheidung stellte die Kommission klar, 
daB unter dem moglicherweise eigentumsgeschiitzten 
Recht auf eine Rentenleistung die Berechtigung zu
verstehen sei, zum vorgesehenen Zeitpunkt Nutzen aus

33)der Alterssicherungseinrichtung zu ziehen . Ein 
eigentumsgeschiitztes Recht liege aber auf keinen 
Fall vor, wenn die zum Erwerb der Berechtigung auf- 
gestellten Mindestvoraussetzungen nicht erfiillt wiir- 
den wie in dem gegebenen Fall, wo das fiir eine Al
tersversorgung erforderliche Dienstalter wegen vor-

3 4)zeitiger Entlassung nicht erreicht wurde '. Aus 
diesem Grunde schloB die Kommission im konkreten 
Fall die Anwendbarkeit von Art. 1 I S. 1 ZP aus.

Damit lassen sich die von der Kommission aufgestell- 
ten Voraussetzungen, unter denen eine Einbeziehung 
von Rentenanspriichen und -anwartschaften in den 
Schutzbereich von Art. 1 I S. 1 ZP in Betracht ge- 
zogen werden kann, dahin zusammenfassen, daB

- die jeweilige Rentenposition auf einer eige- 
nen Leistung in Form von Beitragen beruhen 
muB,
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- die Eigenleistung zumindest in einer sol- 
chen Verbindung zur beanspruchten Rentenlei— 
stung steht, daB dem einzelnen Versicherten 
ein identifizierbarer Anteil am Rentenfonds, 
Oder allgemeiner, an den zur Verfügung steh- 
enden Geldmitteln zugeordnet werden kann und

- die von dem jeweiligen Alterssicherungssyst- 
em aufgestellten Mindestvoraussetzungen zum 
Erwerb eines Anrechts erfiillt werden.

Eine Einbeziehung in den Eigentumsschutz kann danach 
in Betracht gezogen werden für Rentenansprüche nach 
Eintritt des Versicherungsfailes sowie solche Ren- 
tenanwartschaften, deren Umwandlung zum "Vollrecht"
allein noch von dem Erreiohen der Altersgrenze ab-

•55 ')hangig ist .

Wie bereits an anderer Stelle ausgeführt ^6)^
Gegenstand eines unter diesen Voraussetzungen denk-
baren Eigentumsschutzes nur ein individualisierbarer 

- 37}Anteil am Rentenfonds , nicht eigentumsmaBig ge-
schiitzt ist hingegen der Anspruch auf eine bestimm-
te Summe '. Begrùndet wird dies von der {Commission
mit der gegenüber der Privatversicherung besonderen
Struktur der Sozialversicherung, die im Hinblick auf
ihre òffentliche Bedeutung politischen Erwagungen 

30}Rechnung tragen mufi .

©
 T

he
 A

ut
ho

r(s
). 

Eu
ro

pe
an

 U
ni

ve
rs

ity
 In

st
itu

te
. 

D
ig

iti
se

d 
ve

rs
io

n 
pr

od
uc

ed
 b

y 
th

e 
EU

I L
ib

ra
ry

 in
 2

02
0.

 A
va

ila
bl

e 
O

pe
n 

Ac
ce

ss
 o

n 
C

ad
m

us
, E

ur
op

ea
n 

U
ni

ve
rs

ity
 In

st
itu

te
 R

es
ea

rc
h 

R
ep

os
ito

ry
.



(2) Einordnung der im Rahmen des italienischen und deut- 
schen Rentenversicherungssystems bestehenden Renten- 
ansprüche und -anwartschaften

Gemessen an den oben dargestellten Voraussetzungen 
konnen die im Rahmen des italienischen und deutschen 
Rentenpflichtversicherungssystems bestehenden Ren- 
tenansprüche und -anwartschaften, soweit allein noch 
der Eintritt des Versicherungsfailes aussteht, als 
im Sinne von Art. 1 I S. 1 ZP eigentumsgeschützte 
Rechtspositionen angesehen werden.

Insoweit werden in beiden Alterssicherungssystemen
die entsprechenden Rechtspositionen (auch) durch ei—

Z|-0 )gene Beitragsleistungen finanziert '.

Pür jeden Versicherten lâBt sich darüber hinaus im
zpjeweiligen System über die maBgebende Rentenformel 

ein individualisierbarer Anteil an der zur Verfügung 
stehenden Verteilungsmasse zuordnen, der auch inso— 
fern in Zusammenhang mit den aufgewendeten Beitragen 
steht, als die Zahl der jeweils zu berücksichtigen- 
den Beitragsjahre über den Faktor des in beiden Sy- 
stemen für die Rentenberechnung maBgebenden Steiger- 
ungssatzes ' eine wesentliche Bedeutung fur die 
individuelle Rentenhohe hat. Mit der im deutschen 
Pflichtversicherungssystem verwendeten Rentenformel 
wird dieser Zusammenhang noch dadurch verstarkt, 
daB der neben dem Steigerungssatz maBgebende Faktor
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der personlichen Bemessungsgrundlage ■" zwar ei- 
nerseits Ausdruck der individuellen Einkommenslage 
ist, die der Versicherte wahrend des Arbeitslebens 
eingenommen hat, sich darin aber auch wegen der Vom- 
hundertsatz-Berechnung der Beitrage widerspiegelt, 
in welchem Umfang der Einzelne wahrend des Arbeits
lebens am Beitragsaufkommen teilgehabt hat.

c) Gestaltungsbefugnis der Gesetzgeber im Hinblick auf 
unter Art. 1 I S. 1 ZP fallende Rentenanspruche und 
-anwartschaften

Grundlage fur die Gestaltungsbefugnis der Gesetzge
ber von unter die Eigentumsgarantie des Art. 1 I 
S. 1 ZP fallenden rentenrechtlichen Positioner ist 
die Regelung des Art. 1 II ZP, wonach dem einzelnen 
Staat das Recht eingeraumt wird, "diejenigen Ge- 
setze anzuwenden, die er fur die Regelung der Be- 
nutzung des Eigentums im Einklang mit dem Allgemein- 
mteresse ... fiir erforderlich halt" '.

Demnach sind die Staaten/Gesetzgeber trotz der in 
Art. 1 I S. 1 ZP enthaltenen Eigentumsgarantie zur 
Gestaltung von eigentumsgeschiitzten Positioner be- 
rechtigt, soweit entsprechende MaBnahmen auf einem 
die Nutzung regelnden Gesetz beruhen und unter dem 
Gesichtspunkt des Allgemeininteresses fiir erforder- 
lich gehalten werden.

4 3 ■)
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Die deshalb fur die gesetzgeberische Gestaltungsbe-
fugnis notwendige Voraussetzung, daB eine entspre-
chende MaBnahme von einem Staat/Gesetzgeber im Ein-
klang mit dem Allgemeininteresse fur erforderlich
gehalten wird, ist als gegeben anzusehen, wenn Nutz-
ungsregelungen zur Wahrung offentlicher Belange bzw.
zur Verwirklichung politischer Zielsetzungen aus
wirtschaftlichen,. sozialen Oder sonstigen Griinden

Z15')fur notwendig erachtet werden " .  Damit obliegt
dem einzelnen Vertragsstaat die Beurteilung der "Er-

4-61forderlichkeit" eines Gesetzes allein dem des
halb hinsichtlich der Nutzung bzw. Gestaltung des 
Eigentums im Rahmen von Art. 1 II ZP ein weiter Be- 
urteilungsspielraum zukommt ^. Einer Oberpriifung 
durch die Konventionsorgane unterliegen entsprechen— 
de MaBnahmen nur im Hinblick auf ihre GesetzmaBig- 
keit sowie ZweckmaBigkeit .

Der somit den einzelnen Staaten/Gesetzgebern durch 
Art. 1 II ZP eingeraumte relativ weite Spielraum im 
Hinblick auf Nutzungsregelungen des Eigentums wird 
beziiglich der hier speziell zu beurteilenden gesetz- 
geberischen Gestaltungsbefugnis von Rentenpositionen 
durch insoweit vorliegende Stellungnahmen der Kom- 
mission bestatigt, aus denen sich entsprechende 
Grundsatze herauskristallisieren lassen.

So geht die Kommission davon aus, daB sich die Durch-
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fiihrung eines Sozialversicherungssystems wesentlich 
von der Verwaltung einer privaten Lebensversicher- 
ung unterscheidet. Wegen seiner offentlichen Bedeu- 
tung miisse ein Sozialversicherungssystem auf politi- 
sohe Oberlegungen Riicksicht nehmen, insbesondere 
solche finanzpolxtxscher Natur .

Daraus leitet die Kommission zum Beispiel die Berech- 
tigung der jeweiligen Staaten/Gesetzgeber ab, im 
Falle einer Deflation den Nominalwert von Renten re- 
duzieren zu kònnen Weiterhin erkennt sie an,
daB zinn Zwecke von Harmonisierungen auf bilateraler
oder europaischer Ebene Eingriffe in rentenrechtli-

51 )che Positionen gerechtfertxgt sind '.

Im Hinblick auf die gesetzgeberiscbe Gestaltungsbe- 
fugnis von Rentenanspruchen und -anwartschaften be- 
deuten diese Grundsàtze, daB angesichts der fiir die 
Allgemeinheit gegebenen Bedeutung von Sozialversi- 
cherungssystemen auf Gesetz beruhende RegelungsmaB- 
nahmen politisch legitimiert sein mussen, wobei die 
Kommission finanzpolitische Griinde hervorhebt, dies 
aber auch fiir Eingriffe in bestehende Positionen 
ausreichend ist. Den Staaten bzw. den Gesetzgebern 
steht damit im Grundsatz eine relativ weite Gestal— 
tungsbefugnis zu, berucksichtigt man noch die Tat-
sache, daB entsprechende KaBnahmen nur einer einge-

52)schrankten Kontrolle unterliegen '.
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Eine auBerste Grenze der Gestaltungsbefugnis ist 
allerdings dort zu ziehen, wo gesetzliche Kiirzungs- 
maBnahmen unter Berufung auf das Allgemeininteresse 
nicht einmal mehr die Substanz, das heifit den Kern 
der Eigentumsposition, hier also der Rentenansprii- 
che und -anwartschaften, erhalten , und damit die 
Grenze zur Eigentumsentziehung uberschritten wird, 
deren Zulassigkeit sich nach Art. 1 I S. 2 ZP rich- 
tet Diese Grenze ist fur Eingriffe in die hier
zur Diskussion stehenden Rechtspositionen dort zu 
ziehen, wo die mit der Rentenleistung selbst ver— 
folgte Zielsetzung - die Ersetzung des mit Eintritt 
des Versicherungsfalles Alter weggefallenen Arbeits- 
einkommens - wegen der Herabsenkung des Leistungs- 
niveaus nicht mehr gegeben ist.

Bestatigung findet diese Grenzziehting der substant- 
iellen Erhaltung des Rentenrechts in dem Kommis- 
sions-Bericht 5849/72 in DR Bd. 3, S. 25 ff. (3df-)» 
wo die Kommission im AnschluB an ihre Erorterungen 
zur grundsatzlichen Zulassigkeit von Leistungsre- 
duzierungen aus politischen Erwagungen einen solch- 
en Kern des Rentenrechts zwar nicht naher spezifi- 
ziert, aber doch in den folgenden Ausfuhrungen im- 
pliziert: "It is true that, in some cases, a sub
stantial reducing of the amount of the pension could 
be regarded as affecting the very substance of the 
right to retain the benefit of the old age insurance 
system"
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Bei der Ausübung der im vorbeschriebenen Rahmen be- 
stehenden Gestaltungsbefugnis haben die einzelnen 
Staaten bzw. Gesetzgeber darüberhinaus auch den 
Grundsatz der VerhaltnismaBigkeit zu beachten, dem 
für die gesamte Konvention und damit auch für ge- 
setzgeberische MaBnahmen nach Art. 1 II ZP Bedeutung 
zukommt .

In dem Fall Sporrong/Lonnroth gegen das Konigreich 
Schweden hat der EGMR dahingehend formuliert, daB 
bei einem Eingriff in Eigentumspositionen zu prüfen 
ist, "ob ein gerechtes Gleichgewicht zwischen den 
Erfordernissen des offentlichen Interesses der Ge- 
meinschaft und den Anforderungen der Wahrung der

c.n\Grundrechte des Einzelnen aufrechterhalten wurde" ,

Auf rentenreohtliche GestaltungsmaBnabmen bezogen 
bedeutet die Anwendbarkeit dieses Grundsatzes, daB 
trotz des den Gesetzgebern zustehenden weiten Ge- 
staltungsspielraums die Entwertung oder Kürzung 
rentenversioherungsrechtlicher Positionen eine Ei- 
gentumsverletzung darstellen konnen, wenn die Abwa- 
gung der sich hier gegenüber stehenden Interessen 
der Versicherten einerseits sowie der Allgemeinheit 
andererseits die entsprechenden MaBnahmen als unver- 
haltnismàBig erscheinen laBt.

SchlieBlich unterliegen legislatorische Eingriffe 
auch dem in Art. 17 EMRK bestimmten MiBbrauchsverbot
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sowie der in Art. 18 EMRK festgelegten Schranken-
begrenzung, denen auch im Hinblick auf Eigentums-

59)beschrankungen Bedeutung zukommt ' ,

3. Schütz von Rentenanspriichen und -anwartschaften auf 
der Grundlage des in Art. 14- EMRK enthaltenen Dis- 
kriminierungsverbots iVm Art. 1 IS. 1 ZP

GemaB der Bestimmung des Art. 14 EMRK ist der GenuB 
der in der Konvention festgelegten Rechte und Frei— 
heiten "ohne Unterschied des Geschlechts, der Rasse, 
Hautfarbe, Sprache, Religion, politischen Oder son- 
stigen Anschauungen, nationaler Oder sozialer Her— 
kunft, Zugehorigkeit zu einer nationalen Minderheit, 
des Vermogens, der Geburt Oder des sonstigen Sta
tus" zu gewahrleisten.

Diesem Diskriminierungsverbot kommt nur insoweit Be
deutung zu, als es urn die Benachteiligung im Hin
blick auf in der Konvention niedergelegte Rechte und 
Freiheiten geht

Mit dem Verbot wird nicht jede unterschiedliche Be-
handlung in der Ausiibung der in der Konvention an-

6*1 }erkannten Rechte und Freiheiten ausgeschlossen , 
vielmehr ist in einer unterschiedlichen Behandlung 
nur dann ein VerstoB gegen Art. 14 EMRK begriindet, 
wenn eine Differenzierung jedes objektiven und ver- 
nunftigen Grundes entbehrt ' und damit eine will-
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kürlich unterschiedliche Behandlung vorliegt ', 
Oder wenn zwischen den eingesetzten Mitteln und dem 
angestrebten Ziel kein angemessenes Verhaltnis be- 
steht

Unter Anwendung dieser Grundsatze hat die Kommission 
in ihrer Rechtsprechung zur Frage des Eigentums- 
schutzes von rentenversicherungsrechtlichen Positi- 
onen in der Regel auch eine Verletzung von Art. 14 
EMRK in Verbindung mit Art. 1 ZP geprüft, insoweit 
jeweils eine Einbeziehung dieser Rechtsstellungen 
in den Eigentumsschutz voraussetzend .

Kann damit auch dem Diskriminierungsverbot iVm Art.
1 ZP unter dem Gesichtspunkt einer willkürlichen 
Ungleichbehandlung eine Schütz- und Schrankenfunk- 
tion im Hinblick auf die gesetzgeberische Gestaltung 
von Rentenstellungen beigemessen werden, so ist doch 
auch hier betreffend die Wirksamkeit dieses Schutzes 
darauf zu verweisen - wie bereits zum italienischen 
und deutschen Gleichheitsgrundsatz ausgeführt ^ "* -, 
daB nicht die legislatorische MaBnahme als solche, 
namlich in ihrer Eigenschaft als in rentenrechtliche 
Positionen eingreifender Gestaltungsakt, einer Kon- 
trolle unterzogen wird, sondern lediglich eine da- 
durch hervorgerufene Ungleichbehandlung verschie- 
dener Personen oder Personengruppen.

65)
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V. SchluBbetrachtung

1. Vergleich zwischen dem verfassungsrechtlichen Schütz 
von Rentenanspriichen und -anwartschaften in Italien 
und in der Bundesrepublik Deutschland

a) Verfassungsrechtlicher Schütz durch Art. 58 II Cost, 
einerseits, Art. 14 GG andererseits

Trotz der unterschiedlichen Ankniipfungspunkte fiir 
den verfassungsrechtlichen Schütz von Rentenansprii- 
chen und -anwartschaften - in Italien die durch 
Art. 58 II Cost, dem Gesetzgeber unter anderem auf- 
erlegte Verpflichtung zur Altersvorsorge fur die 
Arbeitnehmer, in der Bundesrepublik Deutschland die 
in Art. 14 GG gewahrleistete Eigentumsgarantie - 
lassen sich im wesentlichen ubereinstimmende Grund— 
satze erkennen, welche die jeweiligen Gesetzgeber 
bei der Gestaltung dieser Rechtsstellungen zu be- 
achten haben.

Pur den Bereich des italienischen Rentenversicher— 
ungssystems und den durch Art. 58 II Cost, garantier- 
ten verfassungsrechtlichen Schütz von Rentenansprii- 
chen und -anwartschaften ist von maBgebender Bedeu- 
tung, daB der Gesetzgeber bei Eingriffen in die Al- 
terssicherung der Arbeitnehmer die in Art. 56 I Cost, 
im Hinblick auf die Vergiitung der Arbeitnehmer nie-
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dergelegten MaBstabe der "Proportionalitat" und
1 )"Angemessenheit" zu beachten hat .

Hinsichtlich der Eingriffsbefugnis des Gesetzgebers 
ergeben sich daraus insoweit verfassungsrechtliche 
Schranken, als zum einen die Renter» auf jeden Fall 
ausreichen müssen, die Lebensbedürfnisse der Arbeit- 
nehmer und ihrer Familien zur Ermoglichung einer 
freien und wiirdigen Existenz zu sichern ("adegua
tezza") sowie sich zum anderen in der Rentenhohe 
Quantitât und Qualitât der wahrend des Arbeitsle- 
bens erbrachten Arbeitsleistung widerspiegeln müs
sen ("proporzionalità").

Wenn der Corte Costituzionale allerdings davon aus- 
geht, daB aus dem Kriterium der Proportionalitat 
keine Bindung des Gesetzgebers im Sinne einer volli- 
gen Obereinstimmung zwischen dem Rentenniveau und 
dem Niveau der die Arbeitsleistung zum Ausdruck

p-)bringenden Vergütung folgt \  dem Gesetzgeber viel- 
mehr ein Entscheidungs- und Gestaltungsspielraum 
zusteht, innerhalb dessen er im Rahmen vernünftiger 
Abwagung die Interessen der Arbeitnehmer einerseits
und die finanziellen Moglichkeiten andererseits zu 

• *■)berucksichtigen hat das Kriterium der Proporti
onalitat also letztlich unter dem "Vorbehalt der 
Finanzierbarkeit" steht und damit eine "absolute" 
Proportionalitat der Rente zur erbrachten Arbeits
leistung mit dem Ergebnis eines der bezogenen Ver-
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gütung entsprechenden Rentenniveaus verfassungs- 
rechtlich nicht gefordert ist, so verengt sich der 
EingriffsmaBstab der Proportionality auf eine 
"relative" Proportionalitat in dem Sinne, daB die 
sich aus dem Arbeitsleben auf der Grundlage der im 
bezogenen Einkommen ausgedrückten Arbeitsleistung 
ergebende Stellung des einzelnen Versicherten im 
Verhaltnis zu den Mitversicherten gewahrt bleiben 
muB. Indessen wird der Gesetzgeber mit diesem Kri- 
terium nicht gehindert, überhaupt Rentenansprüche 
Oder -anwartschaften verschlechternde Eingriffe vor- 
zunehmen (bis zur Grenze der in jedem Fall zu beach- 
tenden "adeguatezza").

Mit anderen Worten: der MaBstab der Proportionali
tat bindet den Gesetzgeber hinsichtlich der Struk— 
tur der Eingriffe (namlich Wahrung der sich aus dem 
Arbeitsleben ergebenden relativen Stellung der Ar- 
beitnehmer/Rentner zueinander), hingegen ist der Ge
setzgeber insoweit eingriffsbefugt, als er aus fi- 
nanziellen Erwagungen heraus Eingriffe vornehmen 
kann, wenn auch nur unter Abwagung mit den Interes- 
sen der Betroffenen.

Nicht anders ist im Ergebnis der in der Bundesrepu- 
blik Deutschland durch die Eigentumsgarantie des 
Art. 14 GG gewahrleistete Schütz von Rentenansprü- 
chen und -anwartschaften zu bewerten, klammert man
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den durch diese Verfassungsnorm auch gewahrten Ver- 
trauensschutz zunachst emmal aus

Der hier vor allem auf dem Kriterium der eigenen 
(Beitrags-) Leistung gegriindete Eigentumsschutz un- 
terliegt der Inhalts- und Schrankenbestimmung des 
Gesetzgebers dergestalt, daB dieser bei Vorliegen 
eines Legitimationsgrundes - hier vor allem die Auf- 
rechterhaltung der Funktions- und Leistungsfahigkeit 
der gesetzliohen Rentenversicherungen - sowie der 
Beachtung des VerhaltnismaBigkeitsgrundsatzes zu 
(verschlechternden) Eingriffen in die eigentumsge- 
schiitzten Rechtspositionen befugt ist.

Nicht besonders verfassungsrechtlich geschiitzt im 
Sinne einer vom Gesetzgeber zu beachtenden Bestands- 
garantie ist deimit eine bestimmte Rentenhohe, son
derà nur die "Rangstelle" des einzelnen Berechtig- 
ten, welche dieser im Rahmen der Versichertengemein- 
schaft im Verhaltnis zu den anderen Versicherten 
einnimmt \ind die sich aus den beitragsbezogenen und 
mithin von dem Rentenberechtigten selbst beinfluB- 
baren Faktoren der Rentenberechnung ergibt Damit 
spiegelt sich in der "Rangstelle" wegen der einkom- 
mensbezogenen prozentualen Beitragserhebung letzt- 
lich - wie in Italien - die wahrend des Arbeitsle- 
bens erbrachte Arbeitsleistung im Verhaltnis zu an
deren wider
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Der Gesetzgeber ist demzufolge zu Eingriffen unter 
Wahrung der systeminternen Proportionalitat der 
Versichertenpositionen bei Vorliegen eines Legitima- 
tionsgrundes befugt, wobei er allerdings als auBer- 
ste Grenze die Funktion der Renten als Grundlage 
fiir die Existenzsicherung der Rentner zu wahren 
hat Im iibrigen ist er bei diesen Eingriffen
noch an den VerhaltnismaBigkeitsgrundsatz gebunden, 
womit neben der Notwendigkeit und Geeignetheit einer 
MaBnahme vom Gesetzgeber gefordert ist, die durch 
einen Eingriff hervorgerufenen Belastungen fiir die
Rechtsinhaber mit den Allgemeinwohlgriinden fiir die 

7 )MaBnahme abzuwàgen ''.

Damit laBt sich sowohl fùr den verfassungsrechtli- 
chen Schutz aus Art. 38 II Cost. als auch durch Art. 
14 GG (zum Vertrauensschutz siehe unten) sagen, daB 
jeweils nur eine sich letztlich aus der erbrachten 
Arbeitsleistung ergebende "Rangstelle" im Rahmen 
des jeweiligen Systems gegeniiber gesetzgeberischen 
Eingriffen bestandsfest ist , wahrend die Renten- 
positionen im iibrigen unter dem Vorbehalt (vor al
lena) der Finanzierbarkeit stehen und insoweit bei 
"verniinftiger Abwagung" die Gesetzgeber zu nachtei- 
ligen Eingriffen befugt sind.
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b) Verfassungsrechtlicher Schütz unter dem Gesichts- 
punkt des Verbots der Riickwirkung von Gesetzen bzw. 
des durch Art. 14 GG gewahrten Vertrauensschutzes

Zu dem unter a) dargestellten durch Art. 38 II Cost, 
bzw. Art. 14 GG nur begrenzt gewahrleisteten Schütz 
in der Form der von den jeweiligen Gesetzgebern zu 
beachtenden systeminternen Proportionality der Ver- 
sichertenpositionen tritt in beiden Landern ein er- 
ganzender Schütz insoweit hinzu, als in gewissem 
Umfang ein in der Vergangenheit entstandenes Ver- 
trauen in den Bestand von Rechtspositionen als Ein-
griffsschranke gegeniiber gesetzgeberischen MaBnahm- 

8 ")en anerkannt wird »

Wahrend diesbeziiglich in Italien vom Corte Costitu
zionale als Grundlage einer solchen Eingriffsbegren- 
zung auf das aus dem Rechtsstaatsprinzip abgeleite- 
te Vertrauen des Burgers in die Rechtssicherheit re- 
kurriert wird und deshalb auf erworbene Rechtsposi
tionen ("diritti quesiti") einwirkende Gesetze nicht

o')unbegrenzt zulassig sind , hat nach der Rechtspre- 
chung des Bundesverfassungsgerichts das Vertrauen 
in den Bestand vermogenswerter Positionen in Art.
14 GG eine eigene Auspragung erfahren

GemaB der Auffassung beider Verfassungsgerichte ver- 
engt sich die Eingriffsbefugnis der Gesetzgeber in
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dem Mafie, in welchem dem Vertrauen der Berechtigten 
in den Bestand von Rentenpositionen im Rahmen einer 
Abwagung zwischen den Eingrif fsgriinden einerseits 
und den Individualinteressen andererseits ein ge- 
steigerter Wert beizumessen ist,

Wahrend der Corte Costituzionale die Notwendigkeit 
einer solchen Abwagung damit zum Ausdruck bringt, 
dafi ruokwirkende Bestimmungen nicht in unverniinfti- 
ger und willkiirlicher Weise auf rentenrechtliche Po-
sitionen einwirken konnen, die unter der Geltung

11 )friiheren Rechts entstanden sind , erfordert nach 
der standigen Rechtsprechung des Bundesverfassungs- 
gerichts der durch Art. 14 GG gewahrleistete Ver- 
trauensschutz eine Abwagung zwischen dem Ausmafi des 
Vertrauensschadens des Einzelnen und der Bedeutung
des gesetzlichen Anliegens fiir das Wohl der Allge- 

121meinheit

Die insoweit von beiden Gerichten entwiokelten Ab- 
wagungskriterien fiihren im wesentlichen zu densel- 
ben Ergebnissen:

Ausgangspunkt ist eine grundsatzlich anerkannte wei- 
te Eingrifisbefugnis, vom Corte Costituzionale mit 
der grundsàtzlichen Zulassigkeit von riickwirkenden 
Gesetzen auch im Verhàltnis zu im Rahmen von Dauer-
rechtsverhaltnissen entstandenen subjektiven Rechts- 

1^1positionen begriindet , vom Bundesverfassungsge-
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richt anerkannt durch die hohe Einschatzung der 
Funktionsgewahrleistung der gesetzlichen Rentenver- 
sicherungen einerseits sowie dem Verweis auf die
mit den Chancen eines solchen Systems auch zu tra-

1̂4-)genden Risiken andererseits .

Ein besonderer Wert und damit Schütz im Rahmen der 
vorzunehmenden Abwagung kommt aber nach der Auffas- 
sung beider Gerichte fortgeschrittenen Anwartschaf- 
ten sowie schon bestehenden Rentenansprüchen zu.

Spricht der Corte Costituzionale insoweit davon, 
daB insbesondere ein Eingriff unzulassig ist, der1 
in einer fortgeschrittenen Phase des Arbeitslebens 
bzw. schon nach Eintritt in den Ruhestand ohne unab- 
dingbare Notwendigkeit eine in der Vergangenheit er- 
worbene Altersversorgung in beachtlichem Mafie und 
auf endgültige Weise mit der Polge verschlechtern 
würde, dafi die bewirkte Entwertung der erworbenen
Rechtspositionen von den Betroffenen nicht mehr aus

i s izugleichen ist so betont das Bundesverfassungs-
gericht in ahnlicher Weise, dafi ein Vertrauen in ei
ne bestimmte Rechtslage um so weniger enttauscht 
werden darf, wenn der Rechtsinhaber dadurch gegen- 
iiber Risiken des Lebens in eine wesentlich ungün- 
stigere Lage gérât, die er aus eigener Kraft nicht 
mehr bewaltigen kann

Damit erkennen beide Gerichte einen "gestuften Ver-
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trauensschutz" von Rentenanspruchen und -anwart— 
schaften an, der auch insoweit zeitlich genau quali— 
fiziert werden kann, als jeweils fur die Bewertung 
des Vertrauens im Rahmen der Abwagung darauf abzu- 
stellen ist, inwieweit die durch Eingriffe betrof- 
fenen Rechtsinhaber noch in der Lage sind, die er- 
littenen Rechtsverluste ausgleichen zu konnen. Des- 
halb ist dem Vertrauen der anwartschaftsberechtig- 
ten Personen, die relativ kurz vor der Beendigung 
ihres Arbeitslebens stehen sowie der bereits Renten- 
berechtigten ein besonders hoher Wert beizumessen, 
da fur diese Personen die Moglichkeiten, Ausgleichs- 
maBnahmen zu treffen, relativ gering sind.

Zusammenfassend laBt sich danach fiir den Vertrauens- 
schutz in Hinblick auf Rentenanspriiche und -anwart- 
schaften sowohl fiir Italien als auch fiir die Bundes- 
republik Deutschland sagen, daB trotz der durch die 
jeweilige Verfassungsrechtsprechung anerkannten 
Schutzwiirdigkeit von Vertrauen der Rechtsinhaber den 
Gesetzgebern eine im Grundsatz weite Gestaltungsbe- 
fugnis eingeraumt wird, das Vertrauen in den Bestand 
erworbener Rechtspositionen im Rahmen der zwischen 
Eingriffsgriinden und Individualinteressen vorzunehm- 
enden Abwagung jedoch einen um so hoheren Stellen- 
wert hat, je weniger die Betroffenen in der Lage 
sind, eingriffsbedingte Rechtsverluste auszugleichen.

Im Verhaltnis zu dem unter a) erorterten verfassungs-
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rechtlichen Schütz durch Art. 38 II Cost. bzw. Art.
14 GG komir.t dem Vertrauensschutz insoweit eine 
Verstarkungsfunktion zu, als den Gesetzgebern zu- 
mindest im Hinblick auf bereits weit fortgeschrit- 
tene Rechtspositionen insofern erhohte Eingriffs- 
voraussetzungen auferlegt werden, als trotz Wahrung 
der systeminternen Proportionalitat wegen des im 
Einzelfall zu respektierenden Vertrauens ein Ein- 
griff unzulassig sein kann.

c) Verfassungsrechtlicher Schütz auf der Grundlage der 
jeweiligen Gleichheitsgrundsatze (Art. 3 I Cost. , 
bzw. Art. 3 I GG)

Im Hinblick auf den durch die jeweiligen Gleichheits
grundsatze bewirkten verfassungsrechtlichen Schütz 
von Rentenanspruchen und -anwartschaften ist fest- 
zustellen, daB diesen Verfassungsprinzipien in der 
jeweiligen Verfassungsrechtsprechung gerade auch in 
Bezug auf die hier in Erage stehenden Rechtspositi
onen eine groBe Relevanz zukommt allerdings
kann der hierdurch bewirkte Schutzgehalt nur in dem
Sinne als "flankierend" zu den vorerorterten Schutz-

19)grundlagen hinzutreten, als die Gesetz- 
geber hierdurch gezwungen werden, bei in Rentenpo- 
sitionen eingreifenden MaBnahmen zwecks Bewaltigung 
der finanziellen Schwierigkeiten der Rentenversi- 
cherungssysteme eine mit dem Gleichheitsgrundsatz

©
 T

he
 A

ut
ho

r(s
). 

Eu
ro

pe
an

 U
ni

ve
rs

ity
 In

st
itu

te
. 

D
ig

iti
se

d 
ve

rs
io

n 
pr

od
uc

ed
 b

y 
th

e 
EU

I L
ib

ra
ry

 in
 2

02
0.

 A
va

ila
bl

e 
O

pe
n 

Ac
ce

ss
 o

n 
C

ad
m

us
, E

ur
op

ea
n 

U
ni

ve
rs

ity
 In

st
itu

te
 R

es
ea

rc
h 

R
ep

os
ito

ry
.



1 2 2 -

vereinbare gleichmaBige Belastungsverteilung vor- 
zunehmen, und zwar sowohl systemintern bezogen auf 
die in den jeweiligen Versichertengemeinschaften zu- 
sammengefaBten Betroffenen als auch extern im Ver- 
haltnis zu anderen Alterssicherungssystemen

Nicht aber kann der von beiden Verfassungen aner- 
kannte Gleichheitsgrundsatz einen verfassungsrecht- 
lichen Schütz gegen EingriffsmaBnahmen der jeweili- 
gen Gesetzgeber unter dem Gesichtspunkt leisten, 
daB diese MaBnahmen als solche, namlich in ihrer 
rentenrechtliche Positionen vermindernden Wirkung, 
einer verfassungsrechtlichen Überprüfung zugânglich 
sind.

d) "Systemgerechtigkeit" des verfassungsrechtlichen 
Schutzes in Italien und in der Bundesrepublik 
Deutschland

1st nach den unter a) bis c) erfolgten Bewertungen 
von einem im wesentlichen ubereinstimmenden verfas
sungsrechtlichen Schütz der Rentenansprüche und 
-anwartschaften gegeniiber gesetzgeberischen Eingrif- 
fen auszugehen, so unterscheiden sich jedoch - ab-
gesehen von der jeweiligen Heranziehung des Vertrau— 

?11ensschutzes J und des Gleichheitsgrundsatzes - 
die jeweils vornehmlichen verfassungsrechtlichen 
Gewahrleistungen im Hinblick auf ihre Grundlagen, 
namlich zum einen das in Art. 58 II Cost, bestimmte

©
 T

he
 A

ut
ho

r(s
). 

Eu
ro

pe
an

 U
ni

ve
rs

ity
 In

st
itu

te
. 

D
ig

iti
se

d 
ve

rs
io

n 
pr

od
uc

ed
 b

y 
th

e 
EU

I L
ib

ra
ry

 in
 2

02
0.

 A
va

ila
bl

e 
O

pe
n 

Ac
ce

ss
 o

n 
C

ad
m

us
, E

ur
op

ea
n 

U
ni

ve
rs

ity
 In

st
itu

te
 R

es
ea

rc
h 

R
ep

os
ito

ry
.



- 123 -

soziale Recht der Arbeitnehmer auf eine Altersvor- 
sorge mit dem Inhalt eines entsprechenden Gestal— 
tungsauftrages an den Gesetzgeber, zum anderen die 
in Art. 14 GG niedergelegte Eigentumsgarantie.

Insoweit erscheint die vom Corte Costituzionale
uber die Einordnung der Rente als "retribuzione dif- 

22)ferita" ' hergestellte Verbindung zwxschen Art.
38 II Cost, und Art. 36 I Cost, mit der Folge, dall 
die Renten ebenso wie die Arbeitsvergiitung nach den 
Kriterien der "proporzionalità" und "adeguatezza" 
zu bemessen sind, als konsequenter und systemgerech— 
ter Ausdruck des in der italienischen Verfassung
durch die sogenannten sozialen Rechte insbesondere

2-5)geschiitzten Bereichs der Arbeit  ̂ , wozu auch der
Bereich der sozialen Vorsorge bzw. die Sozialgesetz-

24 )gebung gerechnet wxrd

Der daraus resultierende verfassungsrechtliche 
Schütz der Rentenpositionen setzt damit den durch 
Art. 36 I Cost, gewahrleisteten verfassungsrechtli- 
chen Schütz der Arbeitsvergiitung unter Anwendung 
derselben Kriterien fort, und erweist sich dadurch 
in Ubereinstimmung mit dem zwischen Vergiitung und 
Rente bestehenden Verhaltnis, gekennzeichnet durch 
die Funktion der Alterssicherungsleistung, die nach 
Erreichen der Altersgrenze bei Eintritt in den Ru- . 
hestand wegfallende Vergutung zu ersetzen.
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Demgegeniiber stellt sich die heute nahezu unumstrit- 
tene Anerkennung des Eigentumsschutzes fiir offent- 
lich-rechtlich begriindete Rentenpositionen eher als 
eine "Hilfskonstruktion" im Rahmen einer Verfas- 
sung dar, die im Gegensatz zur italienischen Costi
tuzione keine spezifische Regelung sozialer Rechte

. . 25^enthàlt, sondern nur die als "Staatsleitlmie" 
verstandene allgemeine Sozialstaatsklausel.

Zwar erscheint der Ausgangspunkt des Bundesverfas- 
sungsgerichts fiir die Obertragung dieses nach 
klassisch-liberalem Grundrechtsverstandnis Staats- 
eingriffe in privates Vermògen abwehrenden Frei- 
heitsrechts auf soziale Rechtspositionen, deren Ge- 
wàhrung und Bestand gleichermaBen vom Staat abhang- 
en, konsequent, wenn es davon ausgeht, daB "in der 
heutigen Gesellschaft ... die groBe Mehrheit der 
Staatsburger ihre wirtschaftliche Existenzsicherung 
weniger durch privates Sachvermogen als durch den 
Arbeitsertrag und die daran anknupfende solidarisch 
getragene Daseinsvorsorge (erlangt) ..." und inso- 
weit "die Anrechte des Einzelnen auf Leistungen der 
Rentenversicherung an die Stelle privater Vorsorge 
und Sicherung getreten (sind)" ^).

Trotz dieser zunachst iiberzeugenden funktionsorien- 
tierten Begriindung fiir die Notwendigkeit der Aus— 
dehnung des Eigentumsschutzes auch auf rentenrecht- 
liche Positionen ergeben sich jedoch unter folgen-

©
 T

he
 A

ut
ho

r(s
). 

Eu
ro

pe
an

 U
ni

ve
rs

ity
 In

st
itu

te
. 

D
ig

iti
se

d 
ve

rs
io

n 
pr

od
uc

ed
 b

y 
th

e 
EU

I L
ib

ra
ry

 in
 2

02
0.

 A
va

ila
bl

e 
O

pe
n 

Ac
ce

ss
 o

n 
C

ad
m

us
, E

ur
op

ea
n 

U
ni

ve
rs

ity
 In

st
itu

te
 R

es
ea

rc
h 

R
ep

os
ito

ry
.



- 125 -

den Gesichtspunkten Zweifel an diesem Vorgehen:

- zum einen wegen der im Hinblick auf die vom 
Bundesverfassungsgericht fiir eine Einbezieh- 
ung in den Eigentumsschutz aufgestellten Vor— 
aussetzungen sowie die fiir die Inhalts- und 
Schrankenbestimmung festgelegten Kriterien auf- 
tretenden dogmatischen "Friktionen" im Ver- 
haltnis zu dem Eigentumsschutz privatrechtli- 
cher Vermogenspositionen;

— dariiber hinaus im Hinblick auf die Notwendig- 
keit dieser Ausdehnung angesichts der vom 
Bundesverfassungsgericht entwickelten Recht- 
sprechung zu dem aus dem Rechtsstaatsprinzip 
abgeleiteten allgemeinen Vertrauensschutz als 
verfasstingsrechtliche Schranke gegeniiber dem 
ErlaB rückwirkender Gesetze.

Beziiglich der vom Bvmdesverfassungsgericht fiir die 
Anerkennung des Eigentumsschutzes offentlich-recht- 
licher Rentenanrechte aufgestellten Voraussetzungen 
ist das Kriterium der eigenen Leistung deshalb pro- 
blematisch, weil insoweit fiir privatrechtliche Ver
mogenspositionen nicht gefordert wird, daB diese 
auf einer eigenen Leistung beruhen, vielmehr unter- 
fallen der Eigentumsgarantie insoweit auch Rechts- 
positionen, die zB durch Schenkung oder Vererbung 
erworben worden sind .
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Auch die vom Bundesverfassungsgericht als wesentli- 
che Merkmale des verfassungsrechtlich geschützten 
Eigentums neben der eigenen Leistung hervorgehobe- 
nen Kriterien der Privatnützigkeit bzw. Verfügungs- 
befugnis sind im Hinblick auf Rentenpositionen
mehr als fragwürdig bzw. als Einordnungsmerkmal un- 
brauchbar.

Letzteres gilt für das Kriterium der Privatnützig
keit - vom Bundesverfassungsgericht dahingehend 
verstanden, daB eine Rechtsposition "im eigenver- 
antwortlichen privaten Interesse von Nutzen sein 
soli" -, da dies von jeder irgendwie vermògens-
werten Position behauptet werden kann .

Die das Eigentum kennzeichnende Verfügungsbefugnis 
im Siane freier Dispositionsmoglichkeit über den
jeweiligen Eigentumsgegenstand ist bei Rentenan-

•51 )sprüchen nur in geringem Umfang bei Rentenan-
wartschaften überhaupt nicht gegeben, im übrigen 
ist die Begründung wie auch die Ausgestaltung dieser
Rechtspositionen im Rahmen der Pflichversicherung

32")allein Sache des Gesetzgebers .

Die Begründung des Bundesverfassungsgerichts für die 
Anerkennung des Merkmals der Verfügungsbefugnis im 
Hinblick auf Rentenpositionen deshalb, weil "ihr 
Umfang durch die personliche Arbeitsleistung des 
Versicherten mitbestimmt wird, wie dies vor allem
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in den einkommensbezogenen Beitragsleistungen Aus— 
druck findet" » erschemt xnsoweit als erne vol- 
lige Reduzierung des Begriffs der Verfügungsbefug- 
nis, zumai gerade auch die Leistung einkommensbezo- 
gener Beitrage Ergebnis gesetzlich angeordneter 
Pflichtversicherung ist und nicht auf Entscheidung- 
en des Versicherten beruht

Auf der Ebene der Eingriffsbefugnis des Gesetzge— 
bers in die grundsatzlich eigentumsgeschiitzten 
Rechtspositionen stellt das Bundesverfassungsgericht 
fiir die Gestaltungsfreiheit auf Eigenart und Punk- 
tion des Eigentumsgegenstandes ab und differenziert 
hier naoh dem personalen und sozialen Bezug des Ei- 
gentumsobjekts .

Diese Differenzierung hebt sich jed.och im Bereich 
der Rentenpositionen gegenseitig auf und führt fiir 
eine nahere Bestimmung der Gestaltungsfreiheit nicht 
weiter, da diese Rechtsstellungen einerseits einen 
starken personalen Bezug wegen ihrer freiheitssich- 
ernden Funktion im vermogensrechtlichen Bereich 
aufweisen, andererseits aber auch durch ihre renten-
versicherungsrechtliche Gründung einen ausgeprâgten

56)sozxalen Bezug haben .

Keben diesen "Ungereimtheiten" bei der Ausdehnung 
des Eigentumsschutzes auf offentlich-rechtliche Ren
tenpositionen, aber auch gerade angesichts dessen
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stellt sich dariiber hinaus die i'rage nach der Er- 
forderlichkeit einer solchen grundrechtiichen Ver- 
ankerung, wenn man daneben die vom Bundesverfassungs- 
gericht entwickelte Rechtsprechung zur (vor allem 
unechten) Riickwirlnmg ' von Gesetzen auf der 
GrundXage des aus dem Rechtsstaatsprinzip abgelei- 
teten allgemeinen Vertrauensschutzes ins Blickfeld 
zieht.

Das Bundesverfassungsgericht fiihrt diesbeziiglich 
ohne nahere Begriindung in der VersorgungsausgXeichs- 
Entscheìdung aus, daB Art. 14 I GG "sowohX fiir den 
Gesetzgeber als auch fiir die rechtsprechende Ge- 
walt ... konkretere und deutiicher konturierte MaB- 
stabe einer verfassungsrechtiichen BeurteiXung (bie-
tet) aXs der Riickgriff auf aXXgemeine Grundsatze 

38Ìder Verfassung ..." und spezifxziert dxes xn
der AusfaXXzeiten-Entscheidung dahingehend, daB die 
Eigentumsgarantie des Art. 14 GG deshaib iiber den 
rechtsstaatiichen Vertrauensschutz hinausgehe, weiX
der Gesetzgeber fiir den Eingriff in geschiitzte sub-

39)jektive Rechte Xegitimxerende Grunde haben musse

Dem ist aXXerdings entgegenzuhaiten, daB gerade das 
Verfassungsgerioht seXbst in seiner Anpassungs-Ent- 
scheidung ' - wo dxe Frage des Eigentumsschutzes 
bewuBt offen geiassen wurde - im Rahmen der Priifung 
einer VerXetzung des Vertrauensschutzes der betrof- 
fenen Personen ausfiihrte, daB sowohX fiir den durch
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Art. 14 GG gewahrleisteten Vertrauensschutz als 
auch den aus dem Rechtsstaatsprinzip abgeleiteten 
allgemeinen Vertrauensschutz fur die verfassungs- 
rechtliche Beurteilung von Eingriffen eine Abwagung 
zwischen dem AusmaB des Vertrauensschadens des Ein-
zelnen und die Bedeutung des gesetzlichen Anliegens

41 1fiir das Wohl der Allgemeinheit vorzunehmen ist '.

Hit der im Rahmen dieser Abwagung heranzuziehenden 
"Bedeutung des gesetzlichen Anliegens fiir das Wohl 
der Allgemeinheit" wird aber genauso ein Legitima- 
tionsgrund des Gesetzgebers gepriift und damit fur 
den Eingriff vorausgesetzt, wie er fiir die Be- 
schrankung von durch Art. 14 GG geschiitzte Rechts- 
positionen erforderlich ist.

DaB dieses Erfordernis im Rahmen von Art. 14 GG al- 
lerdings auch dann besteht, wenn auf Seiten des Be- 
troffenen kein Vertrauen gegeben ist, Art. 14 GG al
so ohne Riicksicht auf die subjektive Einstellung ei- 
nen Legitimationsgrund verlangt, egalisiert das 
Bundesverfassungsgericht dadurch, daB es dem Gesetz- 
geber in seiner Rechtsprechung zur Inhalts- und 
Schrankenbestimmung eine relativ weite Gestaltungs-
befugnis zum Zwecke der Funktionssicherung der ge-

v 421setzlichen Rentenversicherungen einraumt ' und 
gleichzeitig den Schütz von Anwartschaften insofern 
gering einschiitzt, als darin von vorneherein Ver—
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43)anderungcn angelegt seien y .

Damit erscheinen die Eigentumsgarantie zum einen 
und der aus dem Rechtsstaatsprinzip abgeleitete all-
gemeine Vertrauensschutz zum anderen in diesem Be-

44)reich auswechselbar .

2. Bedeutung des Schutzes durch die EMRK für Renten- 
anspriiche und -anwartschaften in Italien und in der 
Bundesrepublik Deutschland

Im Verhaltnis zu dem in Italien und in der Bundes
republik Deutschland bestehenden verfassungsrechtli- 
chen Schütz von Rentenanspriichen und -anwartschaf
ten gegenüber gesetzgeberischen Eingriffen ist da- 
von auszugehen, daB der insoweit im Rahmen der EMRK 
gewdhrte Schütz nichts darüber hinaus gehendes lei- 
stet, sondern im Gegenteil noch nicht einmal das 
Niveau der in beiden Staaten bestehenden Gewahrlei— 
stung erreicht.

Diesbeziiglich ist zunachst unter einem eher forma- 
len Gesichtspunkt festzustellen, daB der Konventi-
on in beiden Staaten nur der Rang eines innerstaat-

45)lichen Gesetzes zukommt 'J und damit die jeweiligen 
Gesetzgeber gernaB dem in beiden Rechtsordnungen an- 
erkannten Grundsatz lex posterior derogat legi pri- 
ori ' das durch die Konvention gesetzte Recht - 
wenn auch verbunden mit einer Volkerrechtsverletz-
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ung - durch entgegenstehende Gesetze abandern 
konnen .

Darüber hinaus ist aber auch die - im wesentlichen 
an den von der Kommission entwickelten Kriterien 
zu messende - materielle Schutzwirkung geringer, 
und zwar einmal im Hinblick auf das für eine Einbe- 
ziehung in die Eigentumsgarantie von Art. 1 ZP auf- 
gestellte Kriterium der eigenen Leistung, zum an- 
deren bezogen auf den temporalen Schutzumfang sowie 
schlieBlich unter dem Gesichtspunkt der Voraussetz- 
ungen und Überprüfbarkeit staatlicher/gesetzgeber- 
ischer Nutzungsregelungen des Eigentums.

Nach Auffassung der Kommission ist die Beitragslei- 
stung als solche für die Erwagung eines eigentums- 
rechtlichen Schutzes durch Art. 1 ZP nicht ausrei- 
chend, vielmehr ist darüber hinaus die Struktur des 
jeweiligen Alterssicherungssystems insoweit maBge- 
bend, als die Beitragsleistungen in einem derarti- 
gen Zusammenhang mit den spateren Rentenleistung- 
en stehen müssen, daB dem einzelnen Versicherten zu 
jeder Zeit ein identifizierbarer Anteil am Renten- 
fonds zugeordnet werden kann . Demzufolge ent- 
fallt nach Ansicht der Kommission ein rentenrecht- 
licher Eigentumsschutz in solchen Systemen, wo trotz 
individueller Beitragsleistungen eine solche "An- 
teirsidentifizierbarkeit" nicht gegeben ist '.
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Vergleicht man diese Auffassung mit der vom Bundes- 
verfassungsgericht fiir die Einbeziehung in den Ei- 
gentumsschutz aufgestellten Voraussetzung der Ei- 
genleistung, so spielt hier der Gesichtspunkt der 
"Anteilsidentifizierbarkeit" fiir die Unterstellung 
unter den Eigentumsschutz keine Rolle, vielmehr 
kommt der insoweit vergleichbaren "Rangstelle" der 
einzelnen Versicherten erst fiir die weitere Frage 
der gesetzgeberischen Eingriffs- und Gestaltungsbe- 
fugnis Bedeutung zu.

Ebenso erweist sich diese Auffassung als enger ge- 
genüber dem in Italien durch Art. 38 II Cost, ge- 
gebenen verfassungsrechtlichen Sehutz von Rentenpo- 
sitionen, dessen Gewahrleistung als solche unab- 
hangig von der Verbindung zwischen Beitragen und 
Leistungen besteht und auch hier das fiir die "An- 
teilsidentifizierbarkeit" aus Art. 36 I Cost, ge— 
wonnene Kriterium der Propotionalitat erst fiir die 
gesetzgeberische Gestaltung von Bedeutung ist.

Desweiteren schlieBt die Kommission den eigentums— 
rechtlichen Sehutz von vorneherein fiir solche Ren- 
tenanwartschaften aus, zu deren Umwandlung in das 
"Vollrecht" noch weitere Voraussetzungen als allein 
das Erreichen der Altersgrenze erfiillt werden miis- 
sen

Dieser Einschrankung kommt vor allen Dingen im Ver-
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haltnis zu dera vom Bundesverfassungsgericht aner- 
kannten verfassungsrechtlichen Schütz Bedeutung zu,
als hier durch die umfasnende Einbeziehung von An-

51 )wartschaften in den Eigentumsschutz fur die von
gesetzgeberischen Eingriffen Betroffenen die Mog- 
lichkeit geschaffen wird, auch bereits in einem 
frühen Anwartschaftsstadium im Wege der - in Italien
im übrigen nicht vorgesehenen - Verfassungsbeschwer- 

52 )de ' gegen entsprechende Gesetze vorgehen zu kon- 
nen.

SchlieBlich erscheinen die von der Kommission auf 
der Eingriffsebene entwickelten Grundsâtze fur die 
Zulâssigkeit von in rentenrechtliche Positionen 
eingreifenden Gesetzen weniger schutzwirksam, da 
sie den Staaten/Gesetzgebern einen sehr weiten 
Spielraum eroffnen.

Wenn die Kommission hier an die offentliche Bedeu
tung der Sozialversicherungssysteme ankniipft und be- 
tont, daB diese auf politische Uberlegungen, insbe-
sondere finanzpolitischer Art, Riicksicht nehmen 

551mussen , so steht den Gestzgebern mit dieser 
auBerst vagen und undeutlichen Formuliérung ein um- 
fassenderes Eingriffslegitimationsspektrum zur Ver- 
fügung als .dies sowohl mit der vom Bundesverfas
sungsgericht verwendeten Standardformel von der ins- 
besondere dann gegebenen Eingriffszulassigkeit der
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Fall ist, um "die Funktions- und Leistungsfahigkeit 
des Systems der gesetzlichen Rentenversicherungen 
im Interesse aller zu erhalten, zu verbessern oder
veranderten wirtschaftlichen Bedingungen anzupas-

54)sen" ', zum anderen aber auch mit der vom Corte 
Costituzionale fiir Eingriffe in Rentenpositionen 
akzeptierten Entscheidungsfreiheit des Gesetzge- 
bers unter der Voraussetzung eines verniinftig ausge- 
iibten Ermessens im Sinne einer Abwagung zwischen 
den Lebensbediirfnissen der Arbeitnehmer einerseits
und den effektiven finanziellen Moglichkeiten an-

5 5)dererseits " ,

Dies wird noch dadurch verstarkt, daB entsprechende 
gesetzliche MaBnahmen nur einer eingeschrankten 
Uberprufung durch die Konventionsorgane zuganglich 
sind, als namlich den Staaten/Gesetzgebern durch 
Art. 1 II ZP ein weiter Beurteilungsspielraum zum 
ErlaB von Nutzungsregelungen des Eigentums insoweit 
eingeraumt ist, als deren Zulassigkeit davon ab- 
hangt, daB entsprechende MaBnahmen von einem Staat 
im Einklang mit dem Allgemeininteresse "fiir erfor- 
derlich" gehalten werden p

SchlieBlich kommt auch dem auf der Grundlage des in 
Art. 14 EMRK enthaltenen Diskriminierungsverbots 
iVm Art. 1 I S. 1 ZP gegebenen Schutz keine 
weitergehende oder spezifischere Schutzwirkung zu,
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als dies bereits für die in den jeweiligen Lan-
dern geltenden Gleichheitsgrundsatze der Fall 
ist 58).
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Anmerkungcn zu I.

1) Die vorliegende Untersuchung wird deshalb auf 
die Versicherungssysteme der in der Privatwirt- 
schaft tatigen Arbeitnehmer beschrankt, weil in 
Italien fur die im offentlichen Dienst tatigen 
Arbeitnehmer - im Gegensatz zur Bundesrepublik 
Deutschland (abgesehen von der Zusatzversorgung 
des offentlichen Dienstes) - ein besonderes Al 
terssicherungssystem besteht (zur Alterssicher- 
ung der offentlich Bediensteten in Italien siehe 
Levi Sandri, Istituzioni di legislazione sociale, 
1983, S. 113 und 4-18 f.)

2) Siehe dazu naher unter II 1 a und III 1 b

3) Siehe dazu im einzelnen unter II 1 b und III 1 b; 
in Italien wird die Rentenpflichtversicherung der 
Arbeiter und Angestellten von dem Istituto nazio
nale della previdenza sociale (INPS) iiber den 
"Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti" durch- 
gefiihrt (sogenanntes "regime generale"), siehe 
dazu unter II 1 a; in der Bundesrepublik Deutsch
land handelt es sich um die gesetzlichen Renten- 
versicherungen der Arbeiter und Angestellten, der- 
en Trager zum einen die Landesversicherungsanstal- 
ten, zum anderen die Bundesversicherungsanstalt 
fiir Angestellte sind, dazu unter III 1 a

4) Dazu unter II 1 a und III 1 a
5) Zur Versicherungspflicht siehe unter II 1 b und 

III 1 b
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6 ) Siehe dazu unter II 1 d und III 1 d

7) Siehe II 1 e und III 1 e

8) Zur Berechnung der Altersrenten siehe unter II 1 
g und III 1 g

9) Zu den Voraussetzungen siehe unter II 1 f und 
III 1 f

10) Siehe zur Anpassung unter II 1 g und III 1 g

11) Zu den sozialen Rechten in der italienischen Ver- 
fassung siehe Corso, Der Staat, Beiheft 5 (1981), 
S. 29 If.; ders., Riv. trim, pubbl. 1981, S. 755 
ff.

12) Zu der Frage, inwieweit Art. 38 II Cost, auch für 
selbstândig Arbeitende Pedeutung hat, siehe die 
Nachweise unter II 2 a, Anm. 119

13) "Soziale Vorsorge"; dieser Begriff wird haufig 
mit der Sozialversicherung als solcher gleichge— 
setzt, die "previdenza sociale" kann jedoch auch 
in anderen Formen durchgefiihrt werden, siehe nur 
Sorace/Orsi Battaglini/Ruffili, Diritto pubblico, 
1981, S. 12o

14) Siehe dazu noch ausführlich unter II 2 b

15) Siehe unter II 2 b und die Nachweise dort

16) Levi Sandri, Anm. 1), S. 223; Persiani, Diritto 
della previdenza sociale, 1983, S. 13

17) "Staatsleitlinie", siehe Herzog, in: Maunz/Diirig/ 
Herzog, Komm. z. GG, Art. 2o, Vili, Rdn. 6
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18) BVerfGE Bd. 36, S. 73 ff. <84)

19) Siehe Wannagat, Lehrbuch des Sozialversicher- 
ungsrechts, Bd. I, 1965, S. 173;
dies bedeutet nicht, daB die Sozialversicherung 
als Organisationsinstrument zur Erbringung sozi— 
aler Leistungen institutionell verfassungsrecht- 
lich garantiert ist, ablehnend zB BVerfGE Bd. 39, 
S. 3°2 ff. (314); in neuerer Zeit wird allerdings 
versucht, über den Eigentumsschutz sozialversi— 
cherungsrechtlicher Pcsitionen, der in bestimm- 
tem Umfang auch vom BVerfG anerkannt wird (dazu 
naher unter III 2b), auch eine institutionelle 
Garantie des Sozialversicherungssystems zu be- 
griinden, so zB Heinze, Moglichkeiten der Fortent- 
wicklung des Rechts der Sozialen Sicherheit zwi- 
schen Anpassungszwang und Bestandsschutz, Gut- 
achten E zum 55. Deutschen Juristentag 1984, S.
E 62 ff.

20) Zu Italien siehe den Oberblick bei Simons, Sozi- 
aler Fortschritt 1983, S. 2o2 ff. sowie Levi San- 
dri, Anm. 1); zum deutschen System siehe Bley, 
Sozialrecht, 1982

21) Wannagat, Anm. 19), S. 35; siehe auch Schmid, So- 
zial recht und Recht der sozialen Sicherheit, 
1981, S. 134, der im übrigen einen Oberblick (iber 
die Verwendung des Begriffs der sozialen Sicher
heit in der Bundesrepublik Deutschland gibt, S. 
127 ff.
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in neuerer Zeit wird dieser Ünterscheidung zum 
Teil die Differenzierung nach Vorsorge-, Entschà- 
digungs- und Ausgleichssystemen vorgezogen, sie- 
he Schmid, aaO, S. 137 f» mit Nachweisen

22) Art. 38 II Cost., siehe schon oben unter b

23) Soziale Fürsorge

24) Siehe schon die Differenzierung in den Art. 2114 
ff. c. civ.; siehe auch Simons, in: Igl/Schulte/ 
Simons, Einfiihrung in das Recht der sozialen Si- 
cherheit von Frankreich, GroBbritannien und Ita
lien, VSSR 1978, Beiheft 1, S. 35o f.

25) Levi Sandri, Ama. 1), S. 224; Persiani, Anm. 16), 
S. 11

26) "libertà dal bisogno", siehe Persiani, Anm. 16),
S. T

ders., in: Branca (Hrsg), Commentario della Co
stituzione, Art» 35 - 4o Cost., Art. 38, Nr. 2

27) Hinsichtlich der Art und Weise der Bewerkstelli- 
gung der "sozialen Vorsorge" ist der Gesetzgeber 
frei, siehe Sorace u.a., Anm. 13), S. 12o

28) Siehe Levi Sandri, Anm. 1), S. 226, der unter 
Hinweis auf die geltende Sozialrechtsordnung den 
Begriff der "sicurezza sociale" allein auf die 
"previdenza sociale" bezieht

29) Persiani, Anm. 16), S. 25

30) "eguaglianza sostanziale", siehe Bobbio/Pieran- 
drei. Introduzione alla Costituzione, 1979, S. 54
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51) So Persiani, Anni. 16), S. 15, mit Beispielen aus 
der Gesetzgebung, unter anderem die 1978 erfolgte 
Neuorganisation des nunmehr aile Bürger erfassen- 
den Krankheitsvorsorgesystems des Servizio sani
tario nazionale (eingeführt durch Gesetz Nr. 855 
vom 25.12.1978), dazu Persiani, aaO, S. 177 fi» 
und Levi Sandri, Anm. 1), S. 549 fi-;
Corso, Der Staat, Beiheft 5 (1981), S. 29 ff.
(35) spricht von dem "Übergang von einem System 
der Sozialversicherung auf ein (tendenzielles) 
System der sozialen Sicherheit" (siehe auoh in 
Riv. trim, pubbl. 1981, S. 755 fi. (761)

52) Persiani, Anm. 16), S. 27; auf die sich daraus 
ergebenden Konsequenzen für die rechtliche Ein- 
ordnung der gesetzlichen Rentenversicherung der 
Arbeitnehmer wird unter II 1 jeweils im einzel- 
nen eingegangen

53) Siehe oben unter 1 b

54) Italien 195°» siehe unter II 1 b; Bundesrepublik 
Deutschland 1968, siehe unter III 1 b

55) Italien: "pensione retributiva", eingeführt durch 
D.P.R. Nr. 488 vom 27.4.1968 (siehe unter II 1 g) 
sowie die sogenannte "perequazione automatica", 
eingeführt durch Gesetz Nr. 9o5 vom 21.7.1965, 
(dazu unter II 1 g);
Bundesrepublik Deutschland: Rentenreformgesetze 
(ArVNG/AnVNG) vom 25.2.1957, BGB1 1957 I S. 45 
bzw. BGB1 1957 I S. 88 (siehe unter III 1 g)
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36) Italien: eingeführt durch Gesetz Nr. 218 vom 4. 
4.1952 (dazu noch unter II 1 d, Anm. 84)); 
Bundesrepublik Deutschland: "Rente nach Mindest- 
einkommen", siehe Art. 2 §§ 54b, 54c AnVNG, ein
geführt durch Rentenreformgesetz vom 16.1 0 .1 9 7 2  

(BGB1 1972 I S. 1965), dazu auch unter III 1 g

37) Italien: "pensione di anzianità", eingeführt 
durch Art. 13, Gesetz Nr. 9°3 vom 21.7.1965 (da
zu noch unter II 1 f);
Bundesrepublik Deutschland: "flexible Alters- 
grenze", eingeführt durch Rentenreformgesetz 1972 
(BGB1 1972 I S. 1965), dazu noch unter III 1 f

38) Stichwort: "Krise des Wohlfahrtsstaates", siehe
nur Ferrera, Il Welfare State in Italia, 1984

39) Siehe die kurze Skizzierung oben unter 1 a, da
zu ausführlich unter II 1 und III 1

40) Zu den Finanzierungsproblemen der gesetzlichen 
Rentenversicherungen in der Bundesrepublik 
Deutschland siehe Adamy/Steffen, Sozialer Fort- 
schritt 1982, S. 2o6 ff. (2o8 f.); vor allem zu 
den Folgen des defizitaren italienischen Alters- 
sicherungssystems siehe Ferrera, Anm. 38), S. 236

41) Regonini, Il sistema pensionistico: risorse e 
vincoli, in: Ascoli (Hrsg), Welfare State All' 
Italiana, 1984, S. 87 ff. (9o); Adamy/Steffen, 
Sozialer Fortschritt 1982, S. 2o6 ff. (2o8); 
Schmahl, DRV 1983, S. 348 ff. (351)
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42) Regonini, Anm. 41), S. 87 ff. (9o); Helberger, 
Sozialer Fortschritt 1986, S. 13 ff- (15 ff-); 
Krause, DOV 1984, S. 74o ff. (745), der zurecht 
darauf hinweist, daB Beitragsausfalle allerdings 
nur dann eintreten, wenn nicht von dritter Seite 
(zB der Arbeitslosenversicherung) Beitrage fur 
Arbeitslose erbracht werden

43) Krause, DOV 1984, S. 74o ff. (745)

4 4 ) Regonini, Anm. 41), S. 87 ff. (89); Ferrera, Anm 
38), S. 157/158; Grohmann, DRV 1981, S. 265 ff. 
(269); Meinhold, DRV 1983, S. 2o9 ff. (211); 
Schmahl, DRV 1983, S. 348 ff. (358): in Italien 
und in der Bundesrepublik Deutschland wird der 
Anteil der iiber 65 - jahrigen an der Gesamtbe- 
volkerung bis zum Jahre 2o2o auf ca. 2o % anstei 
gen, von (198o) 14 % in Italien und 16 % in der 
Bundesrepublik Deutschland

45) Siehe dazu unter II 1 e und III 1 e

46) Kolb, DRV 1985, S. 494 ff. (497); Regonini, Anm. 
41), S. 87 ff. (89)

47) Kolb, DRV 1985, S. 494 ff. (495); Schmahl, DRV 
1983, S. 3^8 ff. (351)

48) Dazu unter II 1 f und III 1 f

49) Zudiesem Problem Persiani, Anm 16), S. 151 ff. 
und 229 ff.; Regonini, Anm. 41), S. 87 ff. (1o3 
f.) mit Zahlen zum MiBverhaltnis zwischen Inva- 
liditiits- und Altersrenten
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5o) Bei dieser "synteminternen Krisenbewaltigung" 
handelt es sich jedoch nur um einen Teilaspekt 
der in Italien und in der Bundesrepublik Deutsch
land diskutiarten zukünftigen Entwicklung und Ge- 
staltung der gesetzlichen Rentenversicherungen 
der Arbeitnehmer einerseits und der jeweiligen 
Alterssicherungssysteme in ihrer Gesamtheit an- 
dererseits; zur Debatte steht insoweit in beiden 
Landern vor allem auch die Notwendigkeit einer 
Harmonisierung der unterschiedlichen Alterssicher- 
ungssysteme (diesbeziiglich vor allem das Verhalt— 
nis zwischen der Alterssicherung der Arbeitneh
mer einerseits und der staatlich Bediensteten 
andererseits), siehe dazu Ferrera, Anm. 38), S. 
143 ff. und das Gutachten der Sachverstandigen- 
kommission Alterssicherungssysteme vom 19.11.1983 
veroffentlicht durch die Bundesregierung; 
dariiber hinaus ist darauf hinzuweisen, daB in 
beiden Landern auch die Schaffung neuer Finan- 
zierungsgrundlagen unter dem Gesichtspunkt eror- 
tert wird, daB die Beitragspflicht zu den gesetz
lichen Rentenversicherungen trotz der fortge— 
schrittenen Automatisierung im Bereich der indu— 
striellen Produktion immer noch an das Bestehen 
eines Arbeitsverhaltnisses anknüpft und damit 
weitgehend automatisierte Unternehmen nur in un- 
verhaltnismaBig geringem KaBe zur Finanzierung
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der sozialen Lasten herangezogen werden (siehe 
dazu Levi Sandri, Anm. 1), S. 258» Italien, und 
zur Bundesrepublik Deutschland (Stichwort: Ma- 
schinensteuer) Unger, ZfS 1985» S. 226 ff. (229) 
Ruland, SGb 1981, S. 391 ff. (397 f.); Sieveking 
ZSR 1983, S. 693 ff. (71o))

51) Durch das 21. RAG vom 25.7*1978, BGB1 1978 I S. 
1o89

52) Zum Begriff der Ausfallzeit siehe unter III 1 f, 
Anm. 54

53) Durch das 2o. RAG vom 27.6.1977, BGB1 1977 I S. 
1o4o

54) Durch Gesetz vom 27.6.1977, BGB1 1977 I S. 1o69

55) BGB1 1983 I S. 1532

56) Siehe Ferrera, Anm. 38), S. 237 f.; allerdings 
auch in anderen Bereichen, so zB betreffend die 
Alterssicherung der òffentlich Bediensteten die 
Einschrankung der sogenannten "pensione - baby", 
wonach Frauen nach nur sehr kurzer Dienstzeit 
ohne bestimmte Altersgrenze (l) eine Rente er— 
werben konnten, siehe dazu Ferrera, Anm. 38),
S. 237 und Balandi, Politica dir. 1983, S. 225ff.

57) Siehe dazu Persiani, Anm. 16), S. 229 ff.

58) Ferrera, Anm. 38), S. 237 
d

§9)' Persiani, Anm. 16), S. 139

©
 T

he
 A

ut
ho

r(s
). 

Eu
ro

pe
an

 U
ni

ve
rs

ity
 In

st
itu

te
. 

D
ig

iti
se

d 
ve

rs
io

n 
pr

od
uc

ed
 b

y 
th

e 
EU

I L
ib

ra
ry

 in
 2

02
0.

 A
va

ila
bl

e 
O

pe
n 

Ac
ce

ss
 o

n 
C

ad
m

us
, E

ur
op

ea
n 

U
ni

ve
rs

ity
 In

st
itu

te
 R

es
ea

rc
h 

R
ep

os
ito

ry
.



- 145 - ( I . )

6 0) Siehe ISSR 1985» S.. 374 ff. (377); zur Renten- 
berechnung ausfiihrlich unter II 1 g

61) In diesem Zusaumenhang kann hier nur darauf hin- 
gewiesen werden, daB auoh Beitragserhohungen als 
MaBnahme zur Bewaltigung der Finanzierungsschwier 
igkeiten der gesetzlichen Rentenversicherungs- 
systeme die Frage aufwerfen, ob und in welchem 
Umfang den Gesetzgebern diesbeziiglich verfassungs 
rechtlich Gestaltungsgrenzen vorgegeben sind; zu 
diesem Problemkreis siehe Krause, VSSR 198o, S. 
115 ff. (154)

62) Insbesondere in der Bundesrepublik Deutschland 
wird diese Frage seit Jahren diskutiert und ist 
unter dem Thema: "Moglichkeiten der Fortentwick- 
lung des Rechts der Sozialen Sicherheit zwischen 
Anpassungszwan und Bestandsschutz" auch Gegen- 
stand des 55* Deutschen Juristentages 1984 in 
Hamburg gewesen, siehe dazu das gleichlautende 
Gutaehten E von Heinze, Anm. 19)

63) Siehe das Urteil des Corte Costituzionale vom 
17-12.1985, Nr. 349, in; informazione previden
ziale 1986, S. 55 ff. sowie den BeschluB des 
Bundesverfassungsgerichts vom 1o.5-1983, in: 
BVerfGE Bd. 64, S. 87 ff.; das Urteil des Corte 
Costituzionale bezieht sich allerdings nicht auf 
das "regime generale" bei IMPS (dazu oben unter 
I 1 a, Anm. 3) und im folgenden unter II 1 a),
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sondern auf die davon unabhangige Alterspflicht- 
versicherung der Betriebsleiter von Industrieun- 
ternehmen, das sogenannte "Istituto nazionale 
di previdenza per i dirigenti di aziende in
dustriale” (INPDAI), siehe dazu Cosi/Pugliese,
I modelli organizzatori degli enti pubblici,
Bd. 1, S. 619 ff.

64) Siehe Cappelletti/Garth, Access to Justice,
Bd. I, 1978, S. 7/8; Cappelletti, in: Nonash 
University Law Review, Bd. 8 (1981), S. 15 ff.
(26)

65) Insoweit sei nur darauf hingewiesen, daB in Zu- 
sammenhang mit der aufgezeigten Problemstellung 
in der Bundesrepublik Deutschland zur Lòsung der 
Finanzprobleme gerade auch der Riickzug des Staa- 
tes zugunsten verstarkter eigenverantwortlicher 
Vorsorge propagiert wird, so zB unter dem Stich- 
wort "Resozialisierung des Sozialrechts" Hein- 
ze, Anm. 19); siehe demgegeniiber die Kritik
von Unger, ZfS 1985, S. 225 ff. (226) an der 
"Reprivatisierung" der Soziaiversicherung

66) Siehe unter II 1 und III 1

67) Siehe jeweils unter II 2 und III 2

68) Dazu unter IV 1

69) Siehe unter IV

70) Dazu unter V
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Anmerkungen zu II.

1) Levi Sandri, Istituzioni di legislazione so
ciale, 1983, S. 78; Cosi/Pugliese, I modelli or
ganizzatori degli enti pubblici, Bd. 1, 1977, S. 
6o2

2) Levi Sandri, Anm. 1, S. 77; Balboni, I servizi 
sociali, in: Amato/Barbera (Hrsg), Manuale di di
ritto pubblico, 1984, s. 973 ff. (9 7 9)

3) eingerichtet durch Art. 29 des Gesetzes Nr. 153 
vom 3o .4.1969

4) Persiani, Diritto della previdenza sociale, 1983» 
S. 13o

5) Persiani, Anm. 4), S. 13°; Levi Sandri, Anm. 1), 
S. 78; eine Aufzahlung der Fonds und Kassen, die 
iiber die besonderen Gruppen hinaus auch fiir be- 
stimmte Gruppen von Selbstandigen bei INPS be- 
stehen, findet sich bei Cosi/Pugliese, Anm. 1),
S. 6o3 f.;
die "regimi speciali" konnen - bezogen auf das 
"regime generale" — ersetzenden oder ergànzenden 
Charakter haben; kritisch zu diesen speziellen 
"Alterssicherungssystemen" fiir bestimmte Gruppen 
von Arbeitnehmern mit ihren unterschiedlichen ge- 
setzlichen Regelungen Persiani, Anm, 4), S. 13o; 
daruber hinaus existieren auch noch von INPS un- 
abhangige Alterspflichtversicherungen fiir be
stimmte Arbeitnehmer, so zB das INPDAI fiir Be- 
triebsleiter von Industrieunternehmen, siehe 
oben unter I 3, Anm. 65)
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6 ) Levi Sandri, Anm. 1), S. 11

7) D.L.Lgt. = decreto legge luogotenenziale

8) Levi Sandri, Anm. 1), S. 77/78

9) Persiani, Anm. 4), S. 126; Sandri, Anm. 1), S.
14

10) 35o Lire monatlich, siehe Persiani, Anm. 1), S. 
126

11) R.D.L. = regio decreto legge

12) Levi Sandri, Anm. 1), S. 78; Cosi/Pugliese, Anm* 
1), S. 6o2

13) Persiani, Anm. 4), S. 126; eine Aufzahlung der 
die Verwaltungsorganisation von INPS betreffen- 
den maBgebenden gesetzlichen Regelungen findet 
sich bei Cosi/Pugliese, Anm. 1), S. 6o2

14) Siehe Cosi/Pugliese, Anm. 1), S. 15 und 6o2; so- 
genannte "ente pubblico di tipo istituzionale 
corretto dalla partecipazione"

15) Cosi/Pugliese, Anm. 1), S. 12 und 15 fi.

16) Cosi/Pugliese, Anm. 1), S. 15; zur Typologie der 
Organisationsraodelle von offentlich-rechtlichen 
Kòrperschaften unter dem Gesichtspunkt ihrer in- 
neren Struktur siehe Cosi/Pugliese, Anm. 1), S. 
11 ff.

-  14-8 -

1 7 ) Cosi/Pugliese, Anm. 1), S. 6o6 f.; zu den Aufg 
ben im einzelnen siehe auch Art. 4 des D.P.R.
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(decreto del Presidente della Repubblica) Nr. 639 
vom 3°.*t-.197o

•18) Zur Zusammensetzung des Verwaltungsrates im ein- 
zelnen Cosi/Pugliese, Anm. 1), S. 6o8

19) Mazzoni, Manuale di diritto del lavoro, Bd. II, 
1977, S. 9o4; Levi Sandri, Anni. 1), S. 79, der 
darauf hinweist, daB es sich hierbei um ein in 
die Gesetzgebung seit 1947 aufgenommenes Prinzip 
handelt

20) Mazzoni, Anm. 1 9 ) ,  S. 9o5; Art. 53 des D.P.R. Nr. 
639 vom 3o.A.l97o

21) Zu den Ausnahmen von der Pflichtversicherung bei 
INPS siehe Levi Sandri, Anm. 1), S. 313/314

22) Persiani, Anm. 4), S. 126

23) Siehe schon oben, Anm. 1o); Persiani, Anm. 4),
S. 126

24) Die urspriinglich nur bis zur Vollendung des 6o. 
Lebensjahres (Manner) bzw. 55. Lebensjahres (Frau
en) geltende Versicherungspflicht wurde spater 
auch auf Personen ausgedehnt, die iiber diese Al- 
tersgrenzen hinaus entgeltliche Arbeit in Abhang- 
igkeit von Dritten leisten, siehe Art. 27 des Ge- 
setzes Nr. 218 vom 4-.4.1952 sowie Art 1 des D.P.R. 
Nr. 818 vom 26.4.1957

25) Mazzoni, Anm. 19), S. 895; Levi Sandri, Anm. 1), 
S. 3/>6/3'l7; anderer Ansicht Persiani, Anm. 4),
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S. 69, der im Gegensatz zur traditionellen Auf- 
fassung zwischen Versicherungsverhaltnis und Bei- 
tragsverhaltnis als zwei voneinander vollig selb- 
standigen Beziehungen trennt und ein Versicher
ungsverhaltnis zwischen Leistungsempfanger und 
Sozialversicherungstrager erst dann als entstan- 
den ansieht, wenn der Leistungsfall eingetreten 
ist und damit ein Recht auf die Sozialversicher— 
ungsleistungen besteht; zur Rechtsnatur und 
Struktur des Versicherungsverhaltnisses siehe 
ausfiihrlich unter c)

26) Die Verjahrungsfrist betràgt 1o Jahre, siehe Art. 
41 des Gesetzes Nr. 153 vom 3°.4.1969

27) Levi Sandri, Anm. 1), S. 317

28) Mazzoni, Anm. 19), S. 897; auch im deutschen 
Recht wird der òffentlich-rechtliche Charakter 
von Pflichtversicherungsverhaltnissen mit der ge- 
setzlichen, vom Willen der Beteiligten unabhang- 
igen Entstehung begriindet, siehe BGHZ Bd. 4, S. 
2o8 fi. (212); BVerwGE Bd. 17, S. 74 ff. (75)

29) Definiert in Art. 1882 c. civ. als "contratto 
col quale 1 ' assicuratore, verso pagamento di un 
premio, si obbliga a rivalere 1 * assicurato, en
tro i limiti convenuti, del danno ad esso prodot
to da un sinistro, ovvero a pagare un capitale
o una rendita al verificarsi di un evento atti
nente alla vita umana.

©
 T

he
 A

ut
ho

r(s
). 

Eu
ro

pe
an

 U
ni

ve
rs

ity
 In

st
itu

te
. 

D
ig

iti
se

d 
ve

rs
io

n 
pr

od
uc

ed
 b

y 
th

e 
EU

I L
ib

ra
ry

 in
 2

02
0.

 A
va

ila
bl

e 
O

pe
n 

Ac
ce

ss
 o

n 
C

ad
m

us
, E

ur
op

ea
n 

U
ni

ve
rs

ity
 In

st
itu

te
 R

es
ea

rc
h 

R
ep

os
ito

ry
.



- 151 - ( I I . )

30) Siehe dazu oben unter b

31) Zu den charakteristischen Merkmalen der Sozial- 
versicherung siehe auch Schiavo, Prev. soc. 1983» 
S. 1591 fi. (1596 ff.)

32) Levi Sandri, Anm. 1), S. 237; Schiavo, Prev. soc. 
1983, S. 1591 ff. (1597); anderer Ansicht Persi
ani, Anm. 4), S. 27, nach dessen Auffassung heu- 
te das Rechtsinstitut der Versicherung fiir den 
Bereich der Sozialversicherung jede rechtliche 
Relevanz verloren hat, siehe dazu noch im folgen- 
den sowie bereits unter I 1 c

33) Levi Sandri, Anm. 1), S. 237; Mazzoni, Anm. 19), 
S. 887/888

34) So lievi Sandri, Anm. 1), S. 237;
Art. 1886 c. civ.: "Assicurazioni sociali: Le 
assicurazioni sociali sono disciplinate dalle 
leggi speciali. In mancanza si applicano le norme 
del presente capo." (Capo XX, Dell' assicurazi
one)

35) Levi Sandri, Anm. 1), S. 24o ff., 242 ff., 244 ff 
Mazzoni, Anm. 19), S. 9o1 ff., 933 ff., 977 ff.

36) Levi Sandri, Anm. 1), S. 24o; Mazzoni, Anm. 19), 
S. 9o1

37) Dazu naher oben unter a

38) Mazzoni, Anm. 19), S. 9o1
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59) Mazzoni, Anm. 19), S. 9o1; bei den Versicher-
ungsvcrhaltnissen der Selbstàndigen fallen Versi- 
cherungsnehmer und Versicherter notwendig zusam- 
men, siehe Levi Sandri, Anm. 1), S. 241

4o) Levi Sandri, Anm. 1), S. 514

41) Levi Sandri, Anm. 1), S. 514; zu dem Problem der
Risikoverwirklichung bereits vor der Begriindung 
des Soziaiversicherungsverhaltnisses siehe Levi 
Sandri, Anm. 1), S. 242/245; siehe in diesem Zu- 
sammenhang auch die Entscheidung des Corte Costi
tuzionale vom 15.6.1985, Nr. 165, in welcher die- 
ser die Vorschrift des Art. 1o X, R.D.L. Nr. 656 
vom 14.4.1959 insoweit fiir verfassungswidrig er- 
klarte, als danach bei einer schon vor Beginn des 
Versicherungsverhaltnisses auf unter 1/5 der nor- 
malen Arbeitskraft reduzierten Arbeitsfahigkeit 
auch derjenige keine Invaliditatsrente erwerben 
konnte, dessen (verbliebene) Arbeitsfahigkeit 
sich bei einem dennoch aufgenommenen Arbeitsver- 
haltnis weiter verschlechterte (veroffentlicht 
in Prev. soc. 1985, S. 1577 ff.)

42) Levi Sandri, Anm. 1), S. 242

45) Mazzoni, Anm. 19), S. 977; Levi Sandri, Anm. 1), 
S. 244, spricht von "doveri" (Pflichten), "dirit
ti soggettivi" (subjektive Rechte) und "interes
si legitimi" (unter "rechtmaBigen Interessen"
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werden die subjektiven Rechtsstellungen des ein- 
zelnen verstanden, die sich aus seinem Anspruch 
gegenüber der Verwaltung auf gesetzeskonformes 
Verhalten ableiten, siehe dazu Bobbio/Pierandrei, 
Introduzione alla Costituzione, 1979» S. 1o3 f. 
sowie Pizzorusso, Lezioni di diritto costituzio
nale, 1981, S. 19^

44) Levi Sandri, Anm. 1), S. 244

45) Mazzoni, Anm. 19), S. 977; Levi Sandri, Anm. 1), 
S. 245

46) Levi Sandri, Anm. 1), S. 245; 
S. 977

Mazzoni, Anm. 19),

47) Zu den Beitragen als Pinanzierungsmittel siehe 
noch unter d

48) Levi Sandri, Anm. 1), S. 245

49) Levi Sandri, Anm. 1), S. 245

5o) Levi Sandri, Anm. 1), S. 245

5 D Mazzoni, Anm. 19), S. 977 und 
Anm. 1), S. 245

989 f .; Levi Sandri

52) Levi Sandri, Anm. 1), S. 245

53) Zu diesem Prinzip siehe oben unter b

5*0 Levi Sandri, Anm. 1), S. 245; Mazzoni, Anm. 19),
S. 99o

55), Mazzoni, Anni. 19), S. 889; Schiavo, Prev. soc. 
1985, S. 1591 ff. (1597)
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56) Persiani, Anm. 4), a . 69 f. ; dariiber hinaus un- 
terscheidet Persiani noch die zwischen Staat und 
Sozialversicherungstrager sowie Staat und Leist- 
ungsempfanger bestehenden Rechtsverhaltnisse, sie 
he S. 32; zum "rapporto giuridico previdenziale"
im einzelnen S. 69 ff., zum "rapporto contribu-
tivo" S. 49 ff.

57) Persiani, Anm. 4), S. 57 und 69/7o

58) Persiani, Anm. 4), S. 7o

59) Persiani, Anm. 4), S. 7o; hierbei handelt es sich
um ein subjektives offentliches Recht, siehe Per-
siani, Anm. 4), S. 84 , dazu noch unter f

6o) Persiani, Anm. 4), S. 34

61) Persiani, Anm. 4), S. 34

62) Persiani, Anm. 4), S. 34/35; zur Aufgabe und
Stellung des Staates im Hinblick auf die Soziai- 
versicherung siehe bereits unter I 1 b sowie un- 
ter 2

63) Siehe dazu oben unter b

64) Persiani, Anm. 4), S. 35

65) Schiavo, Prev. soc. 1983, S. 1591 fi. (1597);
Levi Sandri, Anm. 1), S. 223

66) Levi Sandri, Anm. 1), S. 236; Mazzoni, Anm. 19), 
S. 888/889

67) Im Bereich der Invaliditats-, Alters- und Hinter-
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bliebenensicherung allerdings eingeschrankt we- 
gen der nur begrenzten Anwendung des "principio 
dell' automaticità", siehe oben unter b

6 8) Levi Sandri, Anm. 1), S. 236; Mazzoni, Anm. 19)» 
S. 888/889; siehe Art. 4o des Gesetzes Nr. 153 
vom 3o.4-.1969: danach ist die Voraussetzung der 
gesetzlich festgelegten Beitragsleistung auch 
dann als erfiillt anzusehen, "... quando i contri
buti non siano effetivamente versati, ma risulti
no dovuti nei limiti della prescrizione decen
nale."

69) Persiani, Anm. 4), S. 172; Levi Sandri, Anm. 1), 
S. 318, der von "contributi per le assicurazioni 
base" und “contributi per 1 * adeguamento delle 
pensioni" spricht

70) Persiani, Anm. 4), S. 172

71) Levi Sandri, Anm. 1), S. 318

72) Persiani, Anm. 4), S. 172

73) Durch Art. 29 des Gesetzes Nr. 153 vom 3°.4.1969, 
siehe bereits unter a

74) Persiani, Anm. 4), S. 173; Art. 29 II des Gesetz
es Nr. 153 vom 3o.4.1969

75) Levi Sandri, Anm. 1), S. 246/25o; Mazzoni, Anm. 
19), S. 998; siehe Art. 17, Gesetz Nr. 218 vom 
4.4.1952 (contributi integrativi); Art. 28, Ge-
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seta Nr. 16o vom 3.6.1975 (contributi bas®); 
zum Begriff der Vergiitung siehe Art. 12, Gesetz 
Nr. 153 vom 3o.4.1969, dazu im einzelnen Levi 
Sandri, Anm. 1), S. 25o/251

76) Levi Sandri, Anm. 1), S. 318; siehe Art. 28 des 
Gesetzes Nr. 16o vom 3.6.1975, wodurch die Be- 
rechnung der "contributi base" von dem Beitrags- 
klassensystem auf ein Vomhundertsatz-System umge- 
stellt wurde

77) Persiani, Anm. 4), S. 172; fiir 1985 betrug der 
Beitragssatz 24.20 davon hatten die Arbeitge- 
ber 17.o5 die Arbeitnehmer 7.15 % zu tragen, 
siehe Prev. soc. 1984, S. 1656 f. (1657)

78) Art. 16, Gesetz Nr. 16o vom 3.6.1975

79) Art. 19, Gesetz Nr. 218 vom 4.4.1952; zu Einzel- 
heiten des Zahlungssystems siehe Levi Sandri,
Anm. 1), S. 32o f.

80) Siehe zB Art. 6 des Finanzgesetzes Nr. 13o vom 
26.4.1983, wonach aus dem Staatshaushalt fiir INPS 
2o.7oo Milliarden Lire zur Verfiigung gestellt 
wurden

81) Levi Sandri, Anm. 1), S. 256

82) 12ooo Lire monatlich;
gemali Art. 1 des Gesetzes Nr. 153 vom 3o.4.1969 
erfolgt die Finanzierung des "Fondo sociale" seit 
dem 1.1.1976 voli zu Lasten des Staates, nachdem

-  156 -
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zunachst in den ersten zehn Jahren neben dem 
Staat auoh die Kitglieder bestimmter Fonds und 
Kassen aus dem Bereich der Sozialversicherung an 
der Finanzierung beteiligt waren, siehe Art. 3 
des Gesetzes Nr. 9o3 vom 21.7.1965; zur verfas- 
sungsrechtlichen Zulassigkeit dieser "Zwangsab- 
gabe" zugunsten des Fondo sociale, von der Ren- 
ten mit einer bestimmten Hohe betroffen waren, 
siehe Corte Costituzionale, Urteil Nr. 146 vom 
27.7.1972, in: Giur. costituz. 1972 I S. 1493 ff. 
von dieser Rente zu unterscheiden ist die - eben- 
falls iiber den Fondo sociale finanzierte - "pen
sione sociale", die mit Art. 26, Gesetz Nr. 153 
vom 3o.4.1969 eingefiihrt wurde und jedem italien- 
ischen Burger nach Vollendung des 65. Lebensjahr- 
es gewahrt wird, dessen Einkommen unterhalb einer 
bestimmten Grenze liegt; zu den Voraussetzungen 
im einzelnen siehe jetzt Art. 3 D.L. Nr. 3o vom 
2.3.1974, dazu Levi Sandri, Anm. 1), S. 33o ff.; 
gerade diese Alterssicherungsleistung, die unab- 
hangig davon gewahrt wird, ob demand gearbeitet 
hat Oder nicht, wird als Beispiel fiir die Ent- 
wicklung zu einem umfassenden System der sozial- 
en Sicherheit ar.gesehen, Persiani, Anm. 4), S.
15 f., siehe schon unter I 1 c

83) Levi Sandri, Anm. 1), S. 327; Art. 9, Gesetz Nr. 
9o3 vom 21.7.1965
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84) Ihre Kechtfertigung findet diese Beteiligung vor 
allem unter dem Aspekt, daB der Staat wenigstens 
teilweise an der Finanzierung der von der Invali
di tats-, Alters- und Hinterbliebenenversicherung 
vorgesehenen Mindestrente (dazu noch unter f) be- 
teiligt wird und diese nicht nur zu Lasten der 
Solidargemeinschaft geht, siehe Simons, in: Xgl/ 
Schulte/ Simons, Einführung in das Recht der so- 
zialen Sicherheit von Frankreich, GroBbritannien 
und Italien, VSSR 1978, Beiheft 1, S. 4o7; 
die Mindestrente wurde eingeführt durch Art. 1o, 
Gesetz Nr. 218 vom 4.4.1952, dazu Persiani, Anm. 
4), S. 158;

In Zusammenhang mit der Finanzierung der Soziai— 
versicherung im allgemeinen sowie der Invalidi- 
tâts-, Alters- und Hinterbliebenensicherung im 
besonderen kann an dieser Stelle nur kurz darauf 
hingewiesen werden, daB insoweit vor allem drei 
Problembereiche diskutiert werden.
Zum einen besteht iiber die Rechtsnatur des Sozi
ai ver sicherungabeitrages keine Einigkeit: wahr- 
end Levi Sandri als ein Vertreter der herkommli- 
chen Ansicht vom versicherungstechnisch ausgestal- 
teten Sozialversicherungsverhaltnis (siehe dazu 
oben unter c) den Beitrag als ein Element dieses 
Verhaltnisses, und zwar die den Versicherungsneh- 
mer treffende Verpflichtung einordnet (Levi San— 
dri, Anm. 1), S. 246), sieht Persiani den Bei-
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trag als eine Form der Steuer an und begrundet 
diese Auffassung rait der staatlichen EinfluBnah- 
me im Bereich der Sozialversicherung und der da- 
rin zum Ausdruck kommenden unmittelbaren Bewàlti- 
gung eines òffentlichen - staatlichen - Inter- 
esses (Persiani, Anm. 4), S. 55; siehe zu dieser 
Problematik insbesondere Cerri, Dir. società 1985 
S. 275 ff. (3oo ff.), der unter verfassungsrecht- 
lichen Gesichtspunkten den steuerlichen Charakter 
der Sozialversicherungsbeitrage ablehnt und da- 
mit auch die Anwendbarkeit von Art. 53 Cost.). 
Dariiber hinaus ist noch auf die "teoria del sa
lario previdenziale" hinzuweisen, wonach der So- 
zialversicherungsbeitrag als Teil der Vergiitung 
des Arbeitnehmers angesehen wird, die eben erst 
im Falle zukunftiger Bediirfnislagen zur Auszahl- 
ung kommt (lievi Sandri, Anm. 1), S. 248; siehe 
dazu auch die Literaturnachweise bei Persiani, 
Anm. 4), S. 55).
Zum anderen handelt es sich \im die sogenannte 
"fiscalizzazione degli oneri sociali", womit das 
Problem angesprochen wird, inwieweit nicht der 
Staat - wenn man die Sozialversicherung als of- 
fentliche, staatliche Aufgabe ansieht - auch die 
Lasten dieses Sicherungssystems voli tragen muB, 
statt diese allein auf bestimmte gesellschaftli— 
che Gruppen zu verteilen (Levi Sandri, Anm. 1), 
S. 255 ff.).
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SchlieBlich wird eine Reform des Finanzierungs- 
systems unter dem Gesichtspunkt fur notwendig er- 
achtet, daB die Beitragspflicht zur Sozialversi- 
cherung trotz der fortgeschrittenen Automatisier- 
ung im Bereich der industriellen Produktion noch 
immer an das Bestehen eines Arbeitsverhaltnisses 
ankniipft und damit Unternehmen, deren Produktion 
weitgehend automatisiert ist, nur in unverhalt- 
nismaBig geringem KaBe zur Finanzierung der so- 
zialen Lasten herangezogen werden (Levi Sandri, 
Anm. 1), 3. 258; unter dem Stichwort "Maschinen- 
steuer wird diese Diskussion auch in der Bundes- 
republik Deutschland gefiihrt, siehe zB Unger, ZfS 
1985, S. 226 ff. (229) und Ruland, SGb 1981, S. 
591 ff. (597 £.)).

85) Levi Sandri, Anm. D , S. 265/264

86) Levi Sandri, Anm. 1), S. 265/264

87) Levi Sandri, Anm. D , s. 265

88) Persiani, Anm. 4) , s . 38; Levi Sandri, Anm. 1),
S. 264-/265

89) Persiani, Anm. 4), S. 172

90) Siehe naher Levi Sandri, Anm. 1), S. 264

91) Levi Sandri, Anm. 1), S. 264

92) Regonini, Il sistema pensionistico, in: Ascoli 
(Hrsg), Welfare State All' Italiana, 1984, S. 87 
ff. (91); zu den wesentlichen Vor- und Nachteil-
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en dieser beiden Finanzierungssysteme siehe Levi 
Sandri, Anm. 1), S. 264; Regonini, aaO, S. 92, 
spricht von dem Kechanismus eines Einkommenstrans 
fers zwischen den Generationen (vergleiche auch 
die in Deutschland verwendete Bezeichnung "Gene— 
rationenvertrag", dazu unter III 1 e)

95) Persiani, Anm. 4), S. 58

94) Persiani, Anm. 4), S. 15; dazu bereits in der 
Einfuhrung unter I 1 c

95) Levi Sandri, Anm. 1), S. 256; siehe auch Cerri, 
Dir. società 1985, S. 275 fi (278)

96) Levi Sandri, Anm. 1), S. 256/257

97) Auf die Invaliditàts- und Hinterbliebenenleistung 
en wird hier nicht weiter eingegangen, siehe da
zu Levi Sandri, Anm. 1), S. 522 ff.

98) Dariiber hinaus ist noch auf die jedem Rentenbe- 
rechtigten zustehende "pensione sociale" hinzu- 
weisen, die jedoch aus dem "Fondo sociale" fin- 
nanziert wird, dazu oben unter d

99) Levi Sandri, Anm. 1), S. 525; Persiani, Anm. 4), 
8. 153

1oo) Siehe dazu nàher Persiani, Anm. 1, S. 153 f-; zu 
den sogenannten "contributi figurativi" siehe 
Art. 8 des Gesetzes Nr. 155 vom 25-4.1981 ; hinzu- 
weisen ist in Zusammenhang mit der Erfiillung der 
Beitragsvoraussetzungen noch auf das "principio
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dell* automaticità", siehe dazu oben untar b

101) Persiani, Anm. 4), S. 134

102) Eingefiihrt durch Art. 13 des Gesetzes Nr. 9°3 vom 
21.7.1965

103) Siehe im einzelnen Art. 22 des Gesetzes Nr. 153 
vom 3°.4-. 1969; zu dieser Rentenleistung auch 
Persiani, Anm. 4), S. 168 f. mit weiteren Nach- 
weisen

104) Persiani, Anm. 4). S. 84; Levi Sandri, Anm. 1),

S. 245/259; Mazzoni, Anm. 19), S. 989/99o;
von einem subjektiven offentlichen Recht wird 
dann gesprochen, wenn die Verwirklichung einer 
Rechtsnorm dem Staat obliegt und Regelungsinhalt 
dieser Norm eine Rechtsposition des Btirgers im 
Verhaltnis zum Staat ist, siehe Bozzi, Interesse 
e diritto, in: NssDI, Bd. Vili, 1975, S. 844 ff., 
Nr. 1o

105) Rossi, Riv. it. prev. soc. 1967, S. 269 ff. (269) 
"titolare di un diritto aspettativa"

106) So Rossi, Riv. it. prev. soc. 1967, S. 269 ff. 
(269) mit weiteren Nachweisen

107) Levi Sandri, Anm. 1), S. 245; anderer Ansicht al- 
lerdings Persiani, der - auf der Grundlage der 
Trennung zwischen Beitrags- und Leistungverhalt- 
nis, wobei letzteres erst mit der Verwirklichung 
des Risikos entsteht - davon ausgeht, daB vor

- 162 - (II.)
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dem Zeitpunkt des Versicherungsfalles nicht von 
einer Anwartschaft im Sinne einer rechtlich ge- 
schützten Position gesprochen werden kann, wel- 
che die eventuelle und zukünftige Leistungsge- 
wahrung zum Gegenstand hatte, siehe Persiani,
Anm. 4), S. 71

108) Levi Sandri, Anm. 1), S. 325; die jeweilige Ren- 
tenhohe ergab sich aus einem bestimmten Vomhun- 
dertsatz der eingezahlten Beitrage, wurde dar- 
über hinaus jedoch noch zur Anpassung an die Le- 
benshaltungskosten erganzt, siehe Levi Sandri, 
aaO, S. 325» Pu. 25

109) Eingefiihrt durch Art. 5» D.P.R. Nr. 488 vom 27. 
4.1968; mit Urteil Nr. 128 vom 16.7.1973 hat der 
Corte Costituzionale entschieden, daB der Uber- 
gang zur "pensione retributiva" unter Einführung 
eines Stichtages verfassungsgemàB ist angesichts 
eines nur über lange Zeitraume zu verwirklichen- 
den Systems, siehe in Giur. costituz. 1973 II S. 
133o ££.

110) Sogenannte rentenfahige Vergütung, diese wird ge
nauso bestimmt wie die fiir die Beitragszahlung 
zugrundezulegende Vergütung, siehe Persiani,
Anm. 4), S. 137 und oben unter d

111) Die Rentenformel lautet also 2 % x J x V (J = 
Versicherungsjahre, V = durchschnittliche Jahr- 
esvergütung in den letzten fünf Jahren); gesetz-
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liche Grundlagen dieser Rentenberechnung sind 
heute Art. 3 Vili des Gesetzes Nr. 2()7 vora 29.5* 
1962 (rentenfahige Vergiitung), Art. 11 II und 
III des Gesetzes Nr. 153 vom 3o.4.1969 (Festle- 
gung des Steigerungssatzes sowie der beriicksich- 
tigungsfahigen Versicherungsjahre) und Art. 5 
D.P.R. Nr. 488 vom 27.4.1968 (Rentenformel); 
vor der Anwendung des Vomhundertsatzes auf die 
rentenfahige Vergiitung wird diese noch nach ei— 
nem bestimmten Verfahren der bis zum Beginn der 
Rentenzahlung in den letzten fiinf Jahren erfolg- 
ten Geldentwertung angepaBt, das heiBt also aktu- 
alisiert, siehe Art. 3 XI des Gesetzes Nr. 297 
vom 29-5.1982

112) "anzianità di contribuzione", siehe Art. 5 I des 
D.P.R. Nr. 488 vom 27.4.1968

113) Siehe Art. 3 XIII des Gesetzes Nr. 297 vom 29.5* 
1982; im Gegensatz zu der gesetzlich festgeleg- 
ten Rentenhochstgrenze gibt es keine Beitragsbe- 
messungsgrenze, zur Beitragserhebung unter d

114) Dazu bereits oben unter d, Anm. 84

115) Eingefiihrt durch Gesetz Nr. 9o3 vom 21.7-1965

Zu den Einzelheiten des Anpassungsverfahrens 
siehe die folgenden Absatze des Art. 21, Gesetz

1 1 6 )
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Nr. 75o vom 27.12.1985;
zum geltenden System der "scala mobile siehe 
Cinelli, Retribuzione dei dipendenti privati, in: 
NssDI, Bd. VI, Appendice 1986, S. 652 ff. (668 
f.); zur "perequazione automatica" und ihrer Ent- 
wicklung seit dem Zeitpunkt ihrer Einfiihrung 
siehe Persiani, Anm. 4), S. 142 ff.

117) Dazu im einzelnen im folgenden unter b

118) "rapporti economici"

119) Inwieweit der Begriff "lavoratori" in Art. 38 II 
Cost. neben den Arbeitnehmern auch selbstandig 
Arbeitende erfaBt (in diesem Sinne Persiani,
Anm. 4), S. 14 und wohl auch Levi Sandri, Anm. 1) 
S. 116, Fn. 24; dagegen Mazzoni, Anm. 19), S. 
882), kann hier dahingestellt bleiben

120) In diesem Sinne Corte Costituzionale, Urteil Nr. 
8o vom 26.4.1971, in: Giur. costituz. 1971 S. 691 
ff. (695)

121) principio del divieto della retroattività delle 
leggi

122) Hierbei handelt es sich um die dem Codice civile 
vorangestellten "disposizioni sulla legge in ge
nerale", die sich mit der Bildung, Auslegung und 
Anwendung von Rechtsnormen befassen, siehe dazu 
Pizzorusso, in: Commentario del Codice Civile, 
Disposizioni sulla legge in generale, Art. 1-9,
S. 1
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123) Hierxinter werden im allgemeinen Rechtspositionen 
verstanden, die endgiiltig im Hinblick auf das 
Vermdgen einer Person Oder auf diese selbst er- 
worben sind, siehe Barile, Istituzioni di dirit
to pubblico, 1962, S. 61

124) Dazu im einzelnen unter c

125) Dazu im einzelnen unter d

126) Bobbio/Pierandrei, Anm. 43), S. 84

127) Dazu unter e

128) Siehe schon oben unter I 1 c

129) Siehe oben unter a

13°) "Jeder Arbeitende hat ein Recht darauf, dafì die
seinen Lebensbediirfnissen angemessenen Mittel fur 
den Fall von Unglvicksf alien, Erkrankungen, Inva- 
liditat, Alter und Arbeitslosigkeit bereit- und 
sichergestellt werden."

131) Siehe Balboni, Anm. 2), S. 973 ff. (973); Corso, 
Die sozialen Rechte in der italienischen Verfas- 
sung, in: Der Staat, Beiheft 5 (1981), S. 29 ff. 
(29); ders. in: Riv. trim, pubbl. 1981, S. 755 
fi- (755)

132) Balboni, Anm. 2), S. 973 ff. (973); Mortati, 
Istituzioni di diritto pubblico, Bd. II, S. 1133» 
spricht von "diritti civici" und definiert diese 
als Rechte der einzelnen Biirger auf Leistungen 
von Seiten des Staates
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133) Balboni, Anm. 2), S. 973 ff. (973)

13*0 Aus der Verfassung selbst ergibt sich insoweit
also nicht schon die Rechtsposition eines sub.jek- 
tiv persònlichen Rechts, siehe Bobbio/Pierandrei, 
Anm. 43), S. 86

135) Bobbio/Pierandrei, Anm. 43), S. 8 6; siehe auch 
Corso, Anm. 131)» S. 29 ff (36)» wonach entspre- 
chend "der traditionellen Konstruktion der sozi— 
alen Rechte... unmittelbarer Adressat der Staat 
(ist)..."

136) Balboni, Anm. 2), S. 973 ff. (973 f. ); eine 
Klassifikation der sozialen Rechte in der itali- 
enischen Verfassung unter den Gesichtspunkten 
der "Rechts-" Inhaber, der Adressaten sowie der 
Mittel zu ihrer Durchsetzung und ihrem Schütz 
findet sich bei Corso, Anm. 131)» S. 29 ff. (ins- 
besondere S. 32 ff.j ders. in: Riv. trim, pubbl. 
1981, S. 755 ff. (insbesondere S. 758 ff.)

137) Cataldi, La giurisprudenza della Corte Costituzi
onale in materia di previdenza sociale, in: Il 
lavoro nella giurisprudenza costituzionale (ri
cerca diretta da Renato Scognamiglio), 1978, S. 
471 ff. (477)

Corte Costituzionale, Urteil Nr. 80 vom 26.4. 
1971, in: Giur. costituz. 1971 S. 691 ff. (695)

1 3 8 )
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139) Ini Hinblick auf die Durchfiihrung der Alterssicher 
ung, insbesondere die Organisationsstrukturen so- 
wie die Form der Vorsorge ist dem Staat nach all- 
gemeiner Ansicht volle Entscheidungsfreiheit ein- 
geràumt, insoweit enthalt Art. 38 II Cost. keine 
speziellen Direktiven, siehe Cataldi, Anm. 137)» 
S. 4-71 ff. (4-82) unter Hinweis auf die Recht- 
sprechung des Corte Costituzionale; siehe auch 
Sorace/Orsi Battaglini/Ruffili, Diritto pubbli
co, 1981, S. 12o, wonach das Ziel von Art. 38 II 
Cost. im wesentlichen auf zwei Wegen erreicht 
werden kann, zum einen durch ein Sozialversicher- 
ungssystem, zum anderen durch die vollkommene 
"Fiskalisierung" der sozialen Lasten; dazu auch 
schon unter 1 d, Anm. 84)

140) Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammen- 
hang das Urteil Hr. 3^9 des Corte Costituzionale 
vom 1 7 .1 2 .1 9 8 5 (informazione previdenziale 19 8 6, 
S. 55 ff-), ia welchem sich das Gericht mit der 
verfassungsrechtlichen Zulassigkeit einer Veran- 
derung der gcsetzlich geregelten Anpassungsauto- 
matik im Bereich der Alterspflichtversicherung 
der Betriebsleiter von Industrieunternehmen 
(INPDAI, siehe schon oben unter I 3, Anm. 63) und 
unter 1 a) befaBte und, unter verschiedenen ver- 
fassungsrechtlichen Gesichtspunkten, grundlegen- 
de Ausfuhrungen zur Eingriffsbefugnis des Gesetz- 
gebers machte
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141) Diese Bestiminung beschrankt sich in ihrer Bedeu- 
tung nach der Rechtsprechung des Corte Costitu
zionale darauf, ein generelles Kriterium festzu- 
setzen, das alle im 3. Titel von Teil I der ital- 
ienischen Verfassung enthaltenen Vorschriften be- 
einfluBt, siehe das Urteil Nr. 128 vom 16.7.1973* 
in: Giur. costituz. 1973 II S. 133° ff. (134-1)

142) Zur Bedeutung dieser Regelung siehe noch im fol- 
genden

143) Cataldi, Anm. 137)» S. 471 fi. (484); siehe auch 
Astuti, EuGRZ 1981, S. 77 ff. (8o), der auf den 
engen Zusammenhang zwischen dem Recht auf Arbeit 
(Art. 4 I Cost.) und dem Recht auf Sozialversi— 
cherung hinweist; ahnlich Ghezzi, Il lavoro, in: 
Amato/Barbera (Hrsg), Manuale di diritto pubbli
co, 1984, S. 1o26 ff. (1o57/1o58), wonach zum 
verfassungsrechtlichen Schutz der Arbeit auch 
das Sozialversicherungssystem als Teil des in der 
Verfassung vorgesehenen Systems der sozialen Si- 
cherheit gehort

144) So die standige Rechtsprechung des Corte Costitu
zionale, siehe zB die Entscheidungen Nr. 124 vom 
9.12.1968, in: Giur. costituz. 1968 II S. 2161 
ff. (2171); Nr. 25 vom 17.2.1972, in: Giur. cost
ituz. 19 72 I S. 1o7 ff. (1o9) ; Nr, 57 vom 9-5. 
1973, in: Giur. costituz. 1973 I S. 762 ff. (767)
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Nr. 92 vom 29.4.1975, in: Giur. costituz. 1975 I 
S. 82o ff. (824); Nr. 176 vom 3.7.1975, in: Giur. 
costituz. 1975 II S. 1469 fi. (1472); Nr. 275 
vom 29.12.1976, in: Giur. costituz. 1976 I S.
1958 ff. (1963); in jüngeren Entscheidungen ver- 
wendet der Corte Costituzionale anstelle der Be- 
zeichnung "retribuzione differita" die sinnge- 
maBe Formulierung, daB die Altersversorgung sub- 
stantiell eine zu Vorsorgezwecken erfolgende Ver- 
langerung der Vergütung wàhrend des Arbeitsle- 
bens darstellt ("... il... trattamento di quie
scenza, al pari della retribuzione in costanza

tdi servizio, della quale costituisce sostanzial
mente un prolungamento ai fini previdenziali,..."] 
siehe zB die Urteile Nr. 26 vom 13.3.198o, in: 
Riv. it. lav. 198o II S. 84 ff. (8 6); Nr. 349 
vom 1 7 .1 2 .19 8 5, in: informazione previdenziale 
1986, S. 55 ff. (59); siehe im iibrigen die zahl- 
reichen Nachweise bei Cerri, Dir. società 1983,
S. 275 ff. (276, Fn. 1)

145) Corte Costituzionale, Urteil Nr. 124 vom 9.12. 
1968, in: Giur. costituz. 1968 II S. 2161 ff. 
(2171)

146) Corte Costituzionale, Urteil vom 9.5*1973, Nr.
57, in: Giur. costituz. 1973 I S. 762 ff. (767); 
auf der anderen Seite betont das Verfassungsge- 
richt aber auch die Vorsorgefunktion der Rente,
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darauf gerichtet, nach Beendigung dea Arbeitsle- 
bens den Lebensbediirfnissen der Arbeitnehmer 
Rechnung tragen zu konnen; auf der Grundlage die- 
ser Charakterisierung der Rente hàlt das Gericht 
in bestimmtem Umfang gesetzliehe Kumulationsver- 
bote (gleichzeitiger Bezug von Rente und Vergii- 
tung) wegen der in diesem Fall nur verminderten 
"Vorsorgenotwendigkeit" fiir gerechtfertigt, sie- 
he das Urteil Nr. 155 vom 22.12.1969, in: Giur. 
costituz. 1969 II S. 23̂ -1 fi. (235o f.)

14-7) Corte Costituzionale, Urteil Nr. 124 vom 9.12.
1968, in: Giur. costituz. 1968 S. 2161 ff. (2171)

148) Sogenannte "Proportionalitàt" und "Angemessen- 
heit" der Rente (proporzionalità ed adeguatezza), 
siehe die Urteile des Corte Costituzionale Nr.
155 vom 22.12.1969, in Giur. costituz. 1969 II
S. 2341 ff. (235o f.); Nr. 26 vom 13.3.198o, in: 
Riv. it. lav. 198o II S. 84 ff. (8 6); Nr. 349 
vom 1 7 .1 2 .1 9 8 5, in: informazione previdenziale 
1986, S. 55 ff. (59)

149) Siehe Corte Costituzionale, Urteil Nr. 349 vom
1 7 .1 2 .19 8 5, in: informazione previdenziale 19 8 6, 
S. 55 (59); schon vorher Urteil Nr. 26 vom
1 3 .3.19 8 0, in: Riv. it. lav. 198o II S. 84 ff. 
(86/87)

150) Corte Costituzionale, Urteile Nr. 26 vom 13.3» 
198o, in: Riv. it. lav. 198o II S. 84 ff. (87)
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und 275 vom 29-12.1976, in: Giur. costituz. 1976 
I S. 1958 ff. (1963)

151) l)er Corte Costituzionale spricht von dem "livello 
economico di attività", siehe Urteil Nr. 92 vom 
29.4.1975, in: Giur. costituz. 1975 I S. 82o ff. 
(824)

152) Parameter fiir die Bestimmung dessen, was als an- 
gemessene Vergiitung entsprechend den Anforder- 
ungen von Art. 36 I Cost. anzusehen ist, sind 
faktisch die in den Tarifvertragen festgelegten 
Mindestvergiitungen, so Cinelli, Anm. 116), S.
652 ff. (6 60); siehe auch Sorace u.a., Anm. 139), 
S. 119; demgegeniiber sind die Mindestrenten ge- 
setzlich festgelegt, dazu oben unter 1 g

153) Corte Costituzionale, Urteil Nr. 26 vom 13*3. 
198o, in: Riv. it. lav. 198o II S. 84 ff. (87) 
und Urteil Nr. 349 vom 17.12.1985, in: informazi
one previdenziale 1986, S. 55 ff. (59)

154) Corte Costituzionale, Urteil vom 29.4.1975, in: 
Giur. costituz. 1975 I S. 82o ff. (824)

155) Corte Costituzionale, Urteil Nr. 57 vom 9-5.1973, 
in: Giur. costituz. 1973 I S. 762 ff. (767); sie
he auch die Urteile Nr. 349 vom 17.12.1985, in: 
informazione previdenziale 1986, S. 55 ff. (59) 
Nr. 26 vom 13.3.198o, in: Riv. it. lav. 198o II 
S. 84 ff. (87)
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156) Urteil vom 29.4.1975, Nr. 92, in: Giur. costituz. 
1975 I S. 82o ff. (824)

157) Nr. 128 vom 16.7*1973, in: Giur. costituz. 1973 
II S. 135o ff.; siehe dazu schon oben unter 1 g, 
Anm. 1o9

158) Urteil Nr. 128 vom 16.7.1973, in: Giur. costituz. 
1973 II S. 133o ff. (1341)

159) Siehe auch Corte Costituzionale, Urteil Nr. 92 
vom 29.4.1975* in: Giur. costituz. 1975 I S. 82o 
ff. (824); von Merusi, Quad. reg. 1985, S. 39 ff. 
(51 ff.), wird dieser Aspekt dahingehend akzentu- 
iert, daB es sich bei den "diritti sociali" un 
"diritti finanziamente condizionati" handelt (S.
54), und zwar bedingt von dem - nach seiner An- 
sicht verfassungsrechtlich geforderten - Prinzip 
des Gleichgewichts zwischen Kosten und Einnahmen 
im Bereich der "pubblici servizi"

160) Urteil Nr. 349 vom 17.12.1985, in: informazione 
previdenziale 1986, S. 55 ff. (59/6o); zu ergàn- 
zen ist allerdings, daB das Gericht die Ànderung 
der Anpassungsautomatik und die daraus resultier- 
ende gravierende Entwertung der Renten nur des- 
halb noch fiir verfassungsmaBig erachtete, weil 
der Gesetzgeber nach relativ kurzer Zeit eine 
neue, dem Kriterium der Proportionalitat entspre- 
chende Anpassungsautomatik einfiihrte (siehe Ur
teil, aaO, S. 6 0)
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161) Quadri, Acquisiti (Diritti), in NssDI, Bd. I 1, 
1974, S. 237 li. (238 f.), bezeichnet den Begriff 
der Ruckwirkung in dem Sinne, daB Gesetze eine 
Wirkung in "die Vergangenheit entfalten kònnten", 
als absurd

162) Art. 25 II Cost.: "Nessuno può essere punito se 
non in forza di una legge che sia entrata in vi
gore prima del fatto commesso."

163) Art. 11 preleggi: "La legge non dispone che per 
1 ' avvenire: essa non ha effetto retroattivo."

164) Siehe zuletzt das Urteil Nr. 3^9 vom 17.12.1985» 
in: informazione previdenziale 1986, S. 55 ff. 
(59); vorher schon in den Urteilen Nr. 81 vom 3°. 
12.1958, in: Giur. costituz. 1958 S. 1ooo ff. 
(1oo2); Nr. 118 vom 8.7.1957, in: Giur. costituz. 
1957 S. 1o67 ff. (1o78/1o79); Nr. 68 vom 14.3. 
1984, in: Giur. costituz. 1984 I S. 422 ff. (424) 
siehe auch Cian/Trabucchi, Commentario breve al 
Codice civile, Art. 11 preleggi, die darauf hin- 
weisen, daB der Gesetzgeber die "Direktive" des 
Art. 11 preleggi óederzeit derogieren kann

165) Siehe Urteil Nr. 118 vom 8.7.1957, in: Giur. 
costituz. 1957 S. 1o67 ff. (1o78)

166) "prudente valutazione del legislatore", siehe die 
Urteile Nr. 68 vom 14.3.1984, in: Giur. costituz. 
1984 I S. 422 ff. (424) und Nr. 118 vom 8.7.1957, 
in: Giur. costituz. 1957 8. 1o67 ff. (1o79);
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Ritterspach spricht insoweit von einem "groBziigi- 
gen Standpunkt" gegeniiber dem Gesetzgeber, siehe 
die Anmerkung zum Urteil des Corte Costituzionale 
Nr. 68 vom 14.3.1984, in: EuGRZ 1985, S. 36

16?) Urteile Nr. 118 vom 8.7-1957, in: Giur. costituz. 
1957 S. 1o67 fi. (1o79) und Nr. 81 vom 3o.12. 
1958, in: Giur. costituz. 1958 S. 1ooo ff. (1oo2) 
insoweit hat die Brage der VerfassungsmaBigkeit 
von Steuergesetzen in Zusammenhang mit Art. 55 
Cost. besondere Bedeutung erlangt, siehe Barile, 
Anm. 123), S. 557 mit Rechtsprechungsnachweisen 
sowie La Valle, Successione di leggi, in: NssDI, 
Bd. XVIIlr 1971, S. 63^ ff. (639); zurecht weist 
La Valle, aaO, darauf hin, daB die Verfassungs- 
widrigkeit hier nicht unmittelbar in der Riickwir- 
kung begrundet ist, sondern in dem VerstoB gegen 
die spezifische Verfassungsvorschrift (S. 639)

168) Siehe Barile, Anm. 123), S. 61; Cian/Trabucchi, 
Commentario breve al Codice civile, Art. 11 pre
leggi, S. 11, wonach das Verbot der Ruckwirkung 
traditionell im Hinblick auf die "diritti quesi
ti" anerkannt wird

169) So die Definition bei Barile, Anm. 123), S. 61, 
der aber nur "endgiiltig erworbene" Rechtsstell- 
ungen einbezieht; weiter ist die bei Cian/Trabuc
chi, Commentario breve al Codice civile, Art. 11 
preleggi, zu findende Definition, wonach hierzu
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die Rechte zu zahlen sind, die schon einen Teil 
des Vermògens einer Rerson darstellen; 
kritisch zum Begriff der "diritti quesiti"
Quadri, Anm. 161), S. 257 fi. (238)

17o) So das Gericht in seiner Anpassungs-Entscheidung 
Nr. 34-9 vom 17.12.1985, in: informazione previ
denziale 1986, S. 55 ff* (59)

17^) Corte Costituzionale, Urteil Nr. 3^9 vom 17.12.
1985, in: informazione previdenziale 1986, S. 55 
ff. (59); mit der Frage eines verfassungsrecht- 
lich begrundeten Vertrauensschutzes des Biirgers 
gegeniiber dem Gesetzgeber im Rahmen der italieni- 
schen Verfassung hat sich ausfuhrlich Merusi un- 
ter Bezugnahme auf die Bedeutung des Vertrauens— 
schutzes im deutschen Verfassungsrecht in bejah- 
endem Siane auseinandergesetzt, und zwar abgelei- 
tet aus dem allgemeinen Prinzip von Treu und 
Glauben (buona fede), siehe Merusi, L ‘ affida
mento del cittadino, 197o, S. 27 ff- (speziell 
S. 4-5 ff.)

172) Corte Costituzionale, Urteil Nr. 3^9 vom 17.12. 
1985, in: informazione previdenziale 1986, S.
55 ff. (59)

173) Corte Costituzionale, Urteil Nr. 3^9 vom 17.12. 
1985, in: informazione previdenziale 1986, S. 55 
ff. (59)
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174) Corte Costituzionale, Urteil Nr. 349 vom 17-12. 
1985,in: informazione previdenziale 1986, S. 55 

ff- (59)

175) "Das Eigentum ist òffentlich oder privât.
Die Wirtschaftsgiiter gehòren dem Staat, Korper- 
schaften oder Privatpersonen.

Das Privateigentum wird gesetzlich anerkannt 
und gewahrleistet; das Gesetz bestimmt die Art 
und Weise seines Erwerbs, seines Gebrauches und 
seiner Grenzen, um seine soziale Funktion zu 
sichern und es alien zuganglich zu machen."

176) Astuti, EuGRZ 1981, S. 77 ff. (82)

177) Corte Costituzionale, Urteile Nr. 16 vom 28.3. 
1968, in: Giur. costituz. 1968 I S. 369 ff. (381) 
und Nr. 56 vom 12.3.1975, in: Giur. costituz.
1975 I S. 7o4 ff. (71o); de Cupis, Istituzioni
di diritto privato, 198o, S. 2o5; Bobbio/Pieran- 
drei, Anm. 43), S. 66; anderer Ansicht Cereti, 
Diritto costituzionale italiano, 1971, S. 226, 
der sich auf die Identitat des Wortlauts von Art. 
2 Cost, und Art. 42 II Cost, beruft, wonach je- 
weils die entspreclienden Rechte "anerkannt und 
garantiert" werden; demgegeniiber verweisen Bob- 
bio/Pierandrei, Anm. 43), S. 66, darauf, daB ge- 
rade in Art. 42 Cost, ira Gegensatz zu Art. 2 Cost 
der Begriff "unverletzlich" nicht gebraucht wird; 
zur Bedeutung des Terminus "unverletzliche Rech-
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te" siehe Astuti, EuGRZ 1981, S. 77 ff. (83)

178) Corte Costituzionale, Urteile Nr. 29 vom 27*5. 
1962, in: Giur. costituz. 1962 S. 225 fi. (235) 
und Nr. 57 vom 25.3.1976, in: Giur. costituz. 
1976 I S. 396 ff. (4o1)

179) Siehe Astuti, EuGRZ 1981, S. 77 ff. (78) mit 
Nachweisen aus der Rechtsprechung des Corte Co
stituzionale

180) So zB Pizzorusso, Lezioni di diritto costituzio
nale, 1981, S. 171, danach stellt das Eigentum 
in der heutigen Gesellschaft keinen fundamenta- 
len Schwerpunkt mehr dar im Gegensatz zur Epoche 
des Statuto Albertino

181) Bobbio/Pierandrei, Anm. 43), S. 66/98 f.

182) Mortati, Anm. 132), spricht zB von dem durch die 
Erfullung einer sozialen Funktion bedingten 
Schutz des Eigentums und benutzt insoweit die 
Formulierung "Funktionalisierung des Eigentums" 
(S. 1114)

183) Corte Costituzionale, Urteil Nr. 252 vom 28.7. 
1983, in: Giur. costituz. 1983 I S. 1516 ff. 
(1528); in der Frage dieser Abgrenzung und damit 
der Bestimmung der sozialen Funktion wird heute 
das eigentliche Problem in Verbindung mit dem 
Eigentumsbegriff gesehen, siehe Costantino, Il 
diritto di proprietà, in: Trattato di diritto 
privato (diretto da Pietro Rescigno), Bd. 7 (I), 
S. 2o7 ff. (2o9)

- 178 - (II.)

©
 T

he
 A

ut
ho

r(s
). 

Eu
ro

pe
an

 U
ni

ve
rs

ity
 In

st
itu

te
. 

D
ig

iti
se

d 
ve

rs
io

n 
pr

od
uc

ed
 b

y 
th

e 
EU

I L
ib

ra
ry

 in
 2

02
0.

 A
va

ila
bl

e 
O

pe
n 

Ac
ce

ss
 o

n 
C

ad
m

us
, E

ur
op

ea
n 

U
ni

ve
rs

ity
 In

st
itu

te
 R

es
ea

rc
h 

R
ep

os
ito

ry
.



179 - ( I I . )

184) de Ruggiero/Maroi, Istituzioni di diritto civile, 
1972, Bd. 1, S. 577; Rodotà, Proprietà (Diritto 
vigente), in: NssDI, Bd. XIV, 1967, S. 125 ff. 
(145), weist darauf hin, daB eine dariiber hinaus- 
gehende Ausdehnung des tigentumsbegriffs gewohn- 
lich fiir ungeeignet gehalten wird;
diese Auffassung stimmt iiberein mit der in Art.
81o c. civ. enthaltenen "restriktiven Defini- 
tion" (so Branca, Istituzioni di diritto priva
to, 1975, S. 2o3 und Greco, Beni immateriali, in: 
NssDI, Bd. II, 1974, S. 356 ff. (357)), danach 
sind "beni" ... "le cose che possono formare og
getto di diritti"

185) Cereti, Anm. 177), S. 226, der dies spater dahin- 
gehend konkretisiert, daS alle materiellen sowie 
immateriellen Giiter verfassungsrechtlich ge- 
schutzt sind (S. 23o)

186) Einen sehr weiten Begriff der "beni" vertreten 
Cian/Trabucchi, Commentario breve al Codice civi
le, Art. 81o, die hierunter neben materiellen 
und immateriellen Giitern auch "diritti" (Rechte) 
verstehen, ohne diesen Begriff allerdings weiter 
zu spezifizieren

187) Corte Costituzionale, Urteil Nr. 3^9 vom 17.12. 
1985, in: informazione previdenziale 1986, S. 55 
ff. (6 0) ; das Gericht priifte hier die Erage des 
Eigentums unter dem Gesichtspunkt, inwieweit die
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Nichtanpassung von Kenten eine Enteignung dar- 
atellen konnte (diese Auffassung hatte sich ei- 
ner der vorlegenden Riohter zu eigen geaacht)

188) Corte Costituzionale, Urteil Nr. 349 vom 17.12. 
1985, in: informazione previdenziale 1986, S. 55 
ff. (61)

189) Dazu schon oben unter a

190) Zu der Frage, inwieweit der Gleichheitssatz ei
ne subjektive Rechtsposition einraumt siehe 
Astuti, EuGRZ 1981, S. 77 ff. (7 9 )

191) Corte Costituzionale, Urteil Nr. 53 vom 14.7. 
1958, in: Giur. oostituz. 1958 S. 6o3 ff (61o)

192) Corte Costituzionale, siehe Anm. 191)

193) Corte Costituzionale, Urteil Nr. 349 vom 17.12. 
1985, in: informazione previdenziale 1986, S. 55 
ff. (6 0)

194) Corte Costituzionale, Urteil Nr. 53 vom 14.7. 
1958, in: Giur. costituz. 1958 S. 6o3 ff. (61o); 
das italienische Verfassungsrecht kennt nicht die 
Mòglichkeit der Verfassungsbeschwerde

195) So der Corte Costituzionale, Urteil Nr. 218 vom 
9.7.1974, in: Giur. costituz. 1974 II S. 1753 ff. 
(1756) zur Entscheidungsfreiheit des Gesetzgebers 
im Hinblick auf die Bestimmung von Straftatbe- 
standen und StrafmaB; allerdings fallt dem Ver-
fassungsgericht nicht die Aufgabe zu, iiber die
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"politische Qualitàt" der gesetzgeberischen Ent- 
scheidungen zu urteilen oder iiber deren "vollkom- 
mene Richtigkeit", siehe Paladin, Giur. costituz. 
1984 I S. 219 ff. (222)

196) Corte Costituzionale, Urteil Nr. 146 von 27.7. 
1972, in: Giur. costituz. 1972 I S. 1495 ff.
(1498 ff.); der Fondo sociale wird beute vollkom- 
Ben vom Staat finanziert, siehe oben unter 1 d, 
insbesondere Ann. 82

197) Corte Costituzionale, Urteil Nr. J49 von 17.12. 
19 8 5, in: informazione previdenziale 19 8 6, S. 55  

ff. (6o)
198) Dazu oben unter b

199) Dazu oben unter c
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Anmerkungen zu III.

1) Siehe 8 23 II SGB I, daneben gibt es noch für be- 
stimmte Gruppen von Arbeitnehmern die Seèkasse, 
die Bundesbahn—Versicherungsanstalt sowie die 
Bundesknappschaft, siehe dazu naher Burdenski, 
in: Burdenski/v. Maydell/Schellhorn, Sozialgesetz 
buch - Allgemeiner Teil,. Kommentar, § 23, Rdn.
95 ff.;
neben der Durchführung der Alterssicherung fiir 
die Arbeitnehmer gehort zu den Aufgaben dieser 
Versicherungstrager vor allem noch die Invalidi- 
tats- und Hinterbliebenensicherung, siehe § 1 
AVG/§ 1226 RVO;
wird damit auch die Alterssicherung fiir die Ar- 
beiter und Angestellten von verschiedenen Verwal- 
tungstragern durchgeführt, so sind die gesetzli- 
chen Grundlagen der Alterssicherung doch nahezu 
identisch - fiir die Rentenversicherung der Ar- 
beiter geregelt im 4. Buch der Reichsversicher- 
ungsordnung (RVO, vom 19.7.1911, RGB1 1911, S. 
5o9), für die Rentenversicherung der Angestellten 
ira Angestelltenversicherungsgesetz (AVG, vom 2o. 
12.1911, RGB1 1911, S. 989) sowie für beide ge- 
meinsam im Sozialgesetzbuch (SGB), Bûcher I, IV 
und X (SGB I, Allgemeiner Teil, vom 11.12.1975, 
BGB1 1975 I S. 3°15; SGB IV, Gemeinsame Vorschrif- 
ten für die Sozialversicherung, vom 23.12.1976,
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BGB1 1976 I S. 3845; SGB X, Verwaltungsverfahrcn, 
vom 18.8.198o, BGB1 198o I S. 1469, bzw. vom 4. 
11.1982, BGB1 I 1982 S. 145o), weswegen im fol- 
genden bei Gesetze3verweisungen nur auf das AVG 
bzw. SGB Bezug genommen wird

2) Heute gibt es 18 Landesversicherungsanstalten, 
siehe Bley, Sozialrecht, 1982, S. 171

3) Zum Begriff der offentlich-rechtlichen Korper- 
schaft siehe Rudolf, in: Erichsen/Martens, Allge- 
meines Verwaltungsrecht, 1983, § 56 II 2 a

4) Siehe dazu Krause, in: Krause/v_ Maydell/Merten/ 
Meydam, Gemeinschaftskommentar zum Sozialgesetz- 
buch - Gemeinsame Vorsohriften fur die Sozialver- 
sicherung (GK-SGB IV), § 29, Rdn. 27 f.; zur 
Selbstverwaltung in der Sozialversicherung siehe 
auch Schnapp, Die Selbstverwaltung in der Sozial
versicherung, in: Festgabe zum 7o. Geburtstag 
von Georg Christoph von Unruh, 1983, S. 881 ff.

5) Siehe § 3^ SGB IV

6 ) Siehe § 29 II SGB IV

7) Bogs, H., Die Sozialversicherung im Staat der Ge- 
genwart, 1975, S. 81

8) Dazu noch unter d

9) Bogs, H., Anm. 7), S. 88/89; die paritatische Be- 
teiligung allein von Arbeitnehmern und Arbeitge-
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bern im Rahmen der Selbstverwaltung ist heute 
deshalb problematisch, weil sich die Sozialver- 
sicherung von einer anfangs nahezu ausschlieBli- 
chen Arbeitnehmerversicherung zu einer "Volks- 
versicherung"' entwickelt hat; so sind heute auch 
Kentner, Hausfrauen, Schüler, Studenten und 
Selbstandige pflicht-^ Oder freiwillig versichert, 
ohne dafl diese an der Seibstverwaltung teilnehm- 
en, siehe dazu Krause, in:. GK-SGB IV, § 29, Rdn. 
4-5 mit weiteren Nachweisen

10) Siehe die §§ 87 ff. SGB IV

11) Neben der Pflichtalterssicherung, die iiber die 
Arbeitnehmer hinaus auch bestimmte Selbstandige 
erfaBt (siehe Katalog des § 2 AVG/§ 1227 RVO), 
kennt die gesetzliche Rentenversicherung auch die 
Moglichkeit der freiwilligen Versicherung (siehe 
§ 1o AVG/§ 1233 RVO), die seit der sogenannten 
Offnung der gësetzlichen Rentenversicherung durch 
das Rentenreformgesetz vom 16.1o.1972 (BGB1 1972 
I S. 1965) nahezu jedermann offensteht

12j Fiir Arbeiter siehe § 1227 I Nr. 1 RVO;
von der Versicherungspflicht bestehen Ausnahmen 
fiir bestimmte Personen, bei denen der Gesetzge— 
ber von einer anderweitigen gleichwertigen À1— 
tersversorgung ausgeht; die Versicherungsfreiheit 
kann von vornehérein kraft Gesetzes bestehen 
(siehe § 6 AVG), Oder aber erst auf Antrag ein—
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treten (zB § 7 II AVG fur Angeotellte, die Ange- 
horige freier Berufe sind und als solche Rflicht- 
mitglieder einer offentlich-rechtlichen Versi- 
cherungs- Oder Versorgungseinrichtung)

13) HGB1 1889 S. 97

14) Siehe dazu Wannagat, Lehrbuch des Sozialversich- 
erungsrechts, Bd. I, 1965» S. 62 ff.

15) Wannagat, Anm. I')-), S. 68

16) RGB1 1911 S. 989

17) Wannagat, Anm. 14), S. 78; wobei die Angestell- 
ten mit einem Jahresverdienst von bis zu 2ooo RM 
zunachst auch in der Arbeiterrentenversicherung 
pfliohtversichert blieben, siehe Zollner, Lan- 
desbericht Deutschland, in: Kohler/Zacher (Hrsg), 
Ein Jahrhundert Sozialversicherung, 1981, S. 51 
ff. (1 1 o)

18) Die Pflichtversicherungsgrenze wurde durch Art.
1 § 2 Nr. 1 des Finanzanderungsgesetzes vom 21. 
12.1967, BGB1 1967 I S. 1259, beseitigt

19) Siehe § 2 I Nr. 1 AVG

20) Wannagat, Anm. 14), S. 299; Bley, Anm. 2), S. 14;

21) Siehe dazu noch naher unter c

22) Bley, Anm. 2), S. 142

23) Wannagat, Anm. 14), S. 3o1
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24) Wannagat, Anm. 14), S. 193 f. und 299; Bley,
Anm. 2), spricht von einem "offentlich-rechtli- 
chem Schuldverhaltnis", S. 188

25) Wannagat, Anm. 14), S. 299

26) Bley, Anm. 2), S. 14o; Richter, Grundlagen des 
Rechts der sozialen Sicherheit, 1979, S. 83; zu 
den Besonderheiten der Sozialversicherung gegen- 
iiber der Privatversicherung siehe Bogs, H., Anm. 
7), S. 412 ff.

27) Dazu oben unter a

28) Bley, Anm. 2), S. 141,167,173

29) Bley, Anm. 2), S. 14o; Richter, Anm. 26), S. 82 f

30) Bley, Anm. 2), S 18o

31) Bley, Anm. 2), S. 19o, dazu noch unter f

32) Bley, Anm. 2), S. 191, dazu noch unter f

33) Siehe § 118 I S. 1 AVG

34) § 119 I AVG, sogenanntes Lohnabzugsverfahren

35) Siehe § 112 I und Ilia AVG; zur Zeit betragt der 
Beitragssatz in der gesetzlichen Rentenversich- 
erung 19.2 %, ab 1.1.1987 18.7 #, siehe Art. 2
§ 29b AnVNG; der Begriff des Arbeitsentgelts ist 
in § 14 I SGB IV gesetzlich bestimmt

36) Bley, Anm. 2), S. 183

1984: 62.4oo DM; die Dynamisierung ist gekoppelt
an die Entwicklung der Bruttoarbeitsentgelte, 
siehe 8 112 II AVG

37)
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38) So BVerfGE Bd. 14, S. 312 ff. (317/318); Bogs,
H., Anm. 7)» S. 372, bezeichnet den Sozialver- 
sicherungsbeitrag als "eigenartige Zwischenform 
von echtem Beitrag zu einer Versicherungssonder- 
leistung der Verwaltung und einer Zwecksteuer"; 
nach Bley, Anm. 2), S. 1§8 f., ist der Beitrag 
als "offentliche Abgabe mit mehrfachem Zweckbe- 
zug" einzuordnen, und zwar unter anderem mit dem 
das Sozialversicherungsverhaltnis als offentlich- 
rechtliches Schuldverhaltnis betreffenden subjek- 
tiv-individuellen Zweck, wonach die Beitrage als 
Vorleistung fur die im Gegenseitigkeitsverhalt- 
nis vom Sozialversicherungstrager zu erbringende 
Vorsorge angesehen werden; als Sonderform der 
offentlich-rechtlichen Abgabe qualifiziert v. 
Fiaydell den Sozialversicherungsbeitrag, in: Krau
se u.a., GK-SGB IV, § 2o, Rdn. 9

39) Siehe § 116 I AVG

40) Stichwort: Fremdlasten, siehe Bley, Anm. 2), S. 
189 f.; kritisch zu den sogenannten Fremdlasten 
in der gesetzlichen Rentenversicherung Krause, 
VSSR 198o, S. 115 if. (insbesondere S. 155 ff.); 
zum EinfluB einer Pinanzierung durch staatliche 
Steuermittel auf den Charakter der Sozialversi- 
cherung siehe Bley, Anm. 2), S. 189

41) Wannagat, Anm. 14), S. 116
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42) Deren wesentlicher Inhalt die Einfiihrung der 
lohnbezogenen dynamischen Rente war, siehe dazu 
Wannagat, Anm. 14), S. 115 ff. sowie Zollner, 
Anm. 17), S. 141 ff. (145 ff.)

43) Wannagat, Anm. 14), S. 116 f.

44) Wannagat, Anm. 14), S. 117

45) Siehe § 11oa AVG; wird diese Schwankungsreserve 
unterschritten, so greift zwischen den Versich- 
erungstragern ein Ausgleichsverfahren ein, siehe 
§ 110a II - VII AVG

46) Zum Umlageverfahren siehe naher bei Kressmann, 
Das versicherungstechnische Aquivalenzprinzip in 
der gesetzlichen Rentenversicherung der Bundes- 
republik Deutschland, 1971» S. 75 f.

47) So konnen zum Ausgleich inflationarer Geldent- 
wicklungen bei einem auf das Beitragsaufkommen 
abgestimmten Leistungsniveau die Leistungen und 
die Beitrage entsprechend der Inflationsrate an- 
gehoben werden, siehe Fiirstenberg, Die Alterssi- 
cherung der freien Berufe, 1961, S. 7o

48) Fiirstenberg, Anm. 47), S. 71

49) Siehe auch Kressmann, Anm. 46), S. 78; dazu be- 
reits oben unter I 2

5a) Wannagat, Anm. 14), S. 117

51) Siehe Richter, Anm. 26), S. 63
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52) Wannagat, Anm. 14), S. 117» spricht insoweit von 
der "gesetzlich verbiirgten Annahme" der arbeiten- 
den Generation, worin deutlich zum Ausdruck ge- 
bracht wird, daB damit keine "Garantie" verbun- 
den ist; siehe dazu auch Krause, VSSR 198o, S,
1 1 5 ff. (15 0̂ » der darauf hinweist, daB es sehr 
fraglich ist, ob den heutigen Beitragszahlern 
zugesichert werden kann, entsprechende Rentener- 
wartungen haben zu diirfen, wie die .jetzige Gener
ation der Rentner

55) § 25 V iVra VII AVG; unter Versioherungszeit wer
den Beitragszeiten und Ersatzzeiten verstanden; 
wahrend es sich bei ersteren um Zeiten handelt, 
fur die Beitrage wirksam entrichtet sind Oder als 
entrichtet gelten, sind Ersatzzeiten beitragslo- 
se Zeiten, in denen der Versicherte infolge be- 
stimmter, von der Allgemeinheit verantworteter 
Umstande, an einer versicherungspflichtigen Be- 
schaftigung gehindert war (zB Kriegsgefangen- 
schaft), siehe Bley, Anm. 2), S. 266

5*0 Siehe § 25 I iVm VII S. 1 AVG; zum Begriff der
Versioherungszeit siehe Anm. 55); bei den auf di« 
Wartezeit anrechnungsfahigen Versicherungsjahr- 
en handelt es sich um Versicherungszeiten (Anm. 
55)) und Ausfallzeiten (dariiber hinaus noch die 
sogenannten Zurechnungszeiten, denen aber nur 
Bedeutung im Hinblick auf Invaliditatsrenten zu-

- 189 - (III.)
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kommt, siehe 8 37 AVG); unter Ausfallzeiten wer- 
den die Zeiten verstanden, in denen der Versich— 
erte an einer versicherungspflichtigen Beschafti- 
gung unversehuldet verhindert ist, die Ursache 
aber - im Gegensatz zu den Ersatzzeiten - im per- 
sonlichen Bereich liegt (zB Schwangerschaft, sie
he im einzelnen § 36 AVG); zum ganzen Bley, Anm.
2), S. 265 ff.

55) Bley, Anm. 2), 3. 213

56) § 25 I iVm VII S. 1 AVG

57) Siehe im einzelnen § 25 IV AVG

58) § 25 II und III AVG

59) Siehe oben, Anm. 53

60) § 25 II und VII S. 2 AVG; dartiber hinaus muB der 
Versicherte in den letzten zehn Jahren mindest— 
ens 8 Jahre eine rentenversicherungspflichtige 
Beschaftigung ausgeiibt haben, siehe § 25 II S. 2 
AVG

61) Kichter, Anm. 26), S. 1o2; Bley, Anm. 2), S. 214

62) Zum Begriff siehe Anm. 53

63) § 25 H I  iVm VII S. 2 AVG

64) Bley, Anm. 2), S. 214

65) Siehe dazu oben unter c

6 6) Bley, Anm. 2), S. 242; BVerfGE Bd. 53, S. 257 ff. 
(289)
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67) Siehe Bley, Anni. 2), S. 19o f., der aber von ei- 
ner Rentenanwartschaft erst nach Erfiillung der 
Wartezeit sprechen vili; ebenso Stober, SdDBRV 
Bd. XXIII (1982), S. 9 ff. (28); 
umfassender hingegen das BVerfG in Bd. 53, S.
257 fi. (289 f.), das unter Rentenanwartschaften 
"Rechtspositionen der Versicherten nach Begriin- 
dung des Rentenversicherungsverhaltnisses, die 
bei Erfiillung weiterer Voraussetzungen, etwa des 
Ablaufs der Wartezeit und des Eintritts des Ver- 
sicherungsfalles, zum Vollrecht erstarken kòn- 
nen", versteht; damit ist von einer reehtlich re- 
levanten Anwartschaft bereits mit Beginn der 
ersten Beitragsleistung auszugehen, so auch Riif- 
ner, SdDSRV Bd. XXIII (1 9 8 2 ), S. 169 ff. (1 8 o )

6 8) Wannagat, Anm. 1^), S. 116

69) Wannagat, Anm. 14), S. 116

70) Die Rentenformel lautet demgemaB:
JR = pB x J x 1.5 % (JR = Jahresrente, pB = per- 
sonliche Bemessungsgrundlage, J = Versicherungs- 
jahr), siehe Bley, Anm. 2), S. 268

71) Dazu oben unter f, Anm. 53)

72) Dariiber hinaus nooh die fiir die Berechnung der 
Invaliditatsrenten bedeutsamen Zurechnungszeiten: 
zu den Ausfallzeiten siehe § 56 AVG sowie schon 
oben unter f, Anm. 54)
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75) Dazu sogleich

7*0 Siehe Bley, Anm. 2), S. 271, der darauf hinweist, 
daB diese in Anlehnung an die Beamtenversorgung 
entwickelte Zielvorstellung selten verwirklicht 
wird

75) Es wird also - vereinfacht ausgedrückt - für je- 
des Versicherungsjahr der Verdienst des einzel- 
nen Versicherten ins Verhaltnis gesetzt zum 
Durchschnittsverdienst aller Versicherten und 
dieses Verhaltnis wird - bezogen auf die Versi- 
cherungsjahre insgesamt - in einen Vomhundert-
satz gefaSt

76) Bley, Anm. 2), S. 268

77) Zu den Einzelheiten siehe § 32 II S. 3 - 5 AVG

00 Siehe Bley, Anm. 2), S. 269

79) Bley, Anm. 2), S. 269

8o) Wannagat, Anm. 1b), S. 116, weist darauf hin,
daB der Faktor "Beitrag" als solcher in der Ren- 
tenformel keine Rolle spielt und damit die Hohe 
des Beitragssatzes keine unmittelbare Auswirkung 
auf die spater zu erwartende Rente zu haben 
braucht

81) Siehe § 32 I S. 1, 2. HS AVG

82) Siehe Art. 2 §§ 5**-b und 5**-c AnVNG zu den Einzel- 
heiten
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83) Bley, Anni. 2), S. 269

84-) Zur Einordnung der "Rente nach Mindesteinkommen" 
als sogenannte Fremdlast der Rentenversicherung 
siehe Krause, VSSR 19«o, S. 115 ff. (157 f.)

85) § 4-9 I AVG

8 6) v. Maydell, ZGVW 198o, S. 297 ff. (3o7)

87) Kamlich bei Veranderungen der allgemeinen Bemes- 
sungsgrundlage

88) Siehe v. Maydell, Geldschuld und Geldwert, 1974-, 
S. 239; zu den verschiedenen Moglichkeiten fur 
Anpassungsverfahren siehe Soheil, Dynamisierung 
gesetzlicher Altersrenten, 1979, S. 25 ff.

89) Siehe dazu unter b

90) Das aus Art. 2o GG unter Hinweis auf die Regelung 
der Gewaltenteilung und des GesetzmaBigkeitsprin- 
zips abgeleitet wird, siehe Schnapp, in: y.
Miinch, GGK, Bd. 1, Art. 2o, Rdn. 21

91) Siehe dazu unter c

92) Siehe dazu unter d

93) Siehe Gubelt, in: v. Miinch, GGK, Bd. 1, Art. 3. 
Rdn. 8 ; dazu unter e

94-) Bryde, in: v. Miinch, GGK. Bd. 1, Art. 14, Rdn. 3c 
Raiser, Eigentun als Recht des Menschen, in: 
Schwartlander /Willoweit, Das Recht des Menschen 
auf Eigentum,. 1983,, S. 121 ff. {126)

©
 T

he
 A

ut
ho

r(s
). 

Eu
ro

pe
an

 U
ni

ve
rs

ity
 In

st
itu

te
. 

D
ig

iti
se

d 
ve

rs
io

n 
pr

od
uc

ed
 b

y 
th

e 
EU

I L
ib

ra
ry

 in
 2

02
0.

 A
va

ila
bl

e 
O

pe
n 

Ac
ce

ss
 o

n 
C

ad
m

us
, E

ur
op

ea
n 

U
ni

ve
rs

ity
 In

st
itu

te
 R

es
ea

rc
h 

R
ep

os
ito

ry
.



- 194 - (III.)

95) Hesse, Grundziige des Verfassungsrechts der Bun- 
desrepublik Deutschland, 1982, Hdn. 442; zum 
Doppelcharakter der Grundrechte allgeraein siehe 
Hesse, aaO, Rdn. 279 ff.

96) Papier, in: Maunz/Diirig/Herzog, Komm. z. GG, Art. 
14, Rdn. 57

97) Papier, in: Maunz/Diirig/Herzog* Komm. z. GG, Art. 
14, Hdn. 19o; Hesse, Anm. 95)» Rdn. 444

98) Siehe einerseits die ablehnende Auffassung von 
Huber, E.R., Wirtschaftsverwaltungsrecht II, 1954 
S. 19 f., andererseits die grundsatzliche Be-
,j ahung bei Diirig, Der Staat und die vermogens- 
werten offentlich-rechtlichen Berechtigungen sei
ner Burger, in: Staat und Burger, Festschrift 
fur Willibald Apelt zum 8o. Geburtstag, 1958, S. 
15 ff.

99) Wahrend das BVerfG von Anfang an Zuriickhaltung 
im Hinblick auf die Einbeziehung offentlich- 
rechtlicher Rechtspositionen iibte, siehe BVerfGE 
Bd. 2, S. 58o ff (599): von Art. 14 GG werden 
"jedenfalls grundsatzlich vermogenswerte Rechte 
des offentlichen Rechts nicht umfaBt.", vertrat
der BGH schon fruh eine sehr weite Auffassung:

< ■

die Eigentumsgarantie musse "auf jedes vermo
genswerte Recht bezogen werden, gleichgiiltig, ob 
es dem biirgerlichen Oder dem offentlichen Recht 
angehort.", siehe BGHZ Bd. 6 , S. 271 ff. (278)
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100) BVerfGE Bd. 4, S. 219 ff. (241); Bd. 55, S. 257 
ff. (289)

101) BVerfGE Bd. 16, S. 94 ff. (112)
“ . ' »i, j ■■ V  ■

102) BVerfGE Bd. 53, S. .257 ff. (29o); BVerfG in DVBl 
1985, S. 1o15 ff- (1o16);

1o5) BVerfGE Bd. 53, S. 257 ff- (29o); im Unterschied 
zu der insoweit grundlegenden Versorgungsaus- 
gleichs-Entscheidung des BVerfG aus dem Jahre 
198o, Bd. 53, S. 257 ff. (29o) rechnet das Ge- 
richt in seinem Urteil zur beitragsfreien Kran- 
kenversicherung der Rentner vom 1 6 .7 .1 9 8 5 auch 
die Funktion der Existenzsicherung zu den soge- 
nannten konstituierenden Merkmalen des Eigentums, 
siehe BVerfG in DVBl 1985, S. 1o15 ff. (1o16 f.); 
zur Bedeutung dieser Entscheidung siehe Ruland, 
DRV 1986, S. 13 ff.

104) BVerfGE Bd. 14, S. 288 ff. (294); siehe auch 
Ossenbuhl, Staatshaftungsrecht, 1983, S. 1o3; 
nach Krause, Eigentum an subjektiven offentlichen 
Rechten, 1982, wird der fur die Anerkennung als 
Eigentum erforderliche Zusammenhang zwischen der 
Berechtigung und der Leistung dadurch hergestellt 
"daB Leistung und Berechtigung in einem synallag- 
matischen Verhaltnis gegeneinander ausgetauscht 
werden", siehe S. 67

105) BVerfGE Bd. 53, S. 257 ff. (292); BVerfG in DVBl 
1985, S. 1o15 ff. (1o17)
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106) BVerfGE Bd. 5 3, S. 257 fi'. (29o); BVerfG in DVB1 
1985, S. 1o15 ff. (1o16 f.)

107) Grundlegend ist insoweit die Entscheidung des 
BVerfG aus dem Jahre 198o zur VerfassungsmaBig- 
keit des Versorgungsausgleichs, in der es im we- 
sentlichen um die Frage ging, ob im Falle der 
Scheidung die wrihrend der Ehe erworbenen Renten— 
anwartschaften unter den Ehepartnern aufgeteilt 
werden durfen, siehe BVerfGE Bd. 55» 3. 257 ff. 
(289 ff.); Bestatigung dieser Rechtsprechung 
spater unter anderera in BVerfGE Bd. 58, S. 81 ff. 
(Ausbildungsausfallzeiten-Entscheidung); Bd. 6 3, 
S. 152 ff. (174) (AusschluB von Beamten von den 
Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung 
zur medizinischen Rehabilitation, § 13 la S. 3 
AVG); BVerfGE Bd. 64, S. 87 ff. (97) (Anpassungs- 
Entscheidung);
iiber den Eigentumsschutz von Versichertenrenten- 
anspriichen und -anwartschaften hinaus hat das 
BVerfG bis -heute einen solchen Schütz fiir Ar- 
beitslosengeid (BVerfG in EuGRZ 1986, S. 285 ff.) 
sowie fur die in § 1235 Nr. 5 RVO (§ 12 Kr. 5 
AVG) enthaltene Rechtsposition, wonach der Ren- 
tenversicherungstrager Beitrage Oder Zuschiisse 
fur die Krankenversicherung der Rentner zu zahl- 
en hat, siehe BVerfG in DVB1 1985, 3. 1o15 ff., 
be.iaht; hingegen hat das Gericht einen Eigen-
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tumsschutz fur Leistungen, die im Ermessen des 
Versicherungstragers stehen, abgelehnt, siehe 
BVerfGE Bd. 63, S. 132 ff.;
mit dem verfassungsrechtlichen Schütz offentlich- 
rechtlich begriindeter Rechtspositionen und so- 
zialversicherungsrechtlicher Rechtsstellungen 
im besonderen hat sich in den letzten Jahren 
auch verstarkt die rechtswissenschaftliche Liter- 
atur auseinandergesetzt, siehe insoweit nur die 
Stellungnahmen von Stober/Stolleis/Rufner/Papier/ 
Grimm, in: Verfassungsrechtlicher Eigentums- 
schutz sozialer Rechtspositionen, SdDSRV Bd. 
XXIII, 1982 ; Krause, Eigentum an subjektiven 
offentlichen Rechten, 1982; aus jiingster Zeit 
siehe Unger, ZfS 1985, S. 225 ff.; Ruland, DRV 
1986, S. 13 ff.; Heine, DRV 1985, S. 345 ff.; 
Degenhart, Bay VB1 1984, S. 65 ff.

108) BVerfGE Bd. 53, S. 257 ff. (29o)

109) BVerfGE Bd. 53, S. 257 ff. (29o); BVerfG in DVB1 
1985, S. 1o15 ff. (1o17);
Grundlage fur diese funktionsorientierte Ausdeh- 
nung der Eigentumsgarantie war fiir das BVerfG 
ein Sondervotum der ehemaligen Verfassungsrich- 
terin Rupp-v.Brtinneck aus dem Jahre 1971 (BVerf
GE Bd. 32, S 111 ff., S. 129 ff.), in welchem 
diese unter Hinweis auf das standige Vordringen 
der staatlichen Daseinsvorsorge ausfiihrte: "Wenn
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der Eigentumsschutz ein Stuck Freiheitsschutz 
enthalt, insofern er dem Burger die wirtschaft- 
lichen Voraussetzungen einer eigenverantwortli- 
chen Lebensgestaltung sichert, so muB er sich 
auch auf die offentlich-rechtlichen Berechti- 
gungen erstrecken, auf die der Burger in seiner 
wirtschaftlichen Existenz zunehmend angewiesen
ist.", (S. 142)

11o) Siehe oben

111) BVerfGE Bd. 53, s. 257 ff. (291 f.)

112) BVerfGE Bd. 53, S. 257 ff. (292)

113) BVerfG in DVB1 1985, S. 1o15 ff. (1o17) konkre'
tisiert diese Voraussetzung weiter dahingehend, 
daB eine nicht unerhebliche Eigenleistung nicht 
schon daaurch ausgeschlossen werde, daB eine 
Rechtsposition auch Oder iiberwiegend auf staat- 
licher Gewahrung beruhe; im iibrigen miiBten zu 
den Eigenleistungen nicht nur die des Versicher- 
ten, also dessen eigene Beitrage, gerechnet wer- 
den, sondern auch Beitrage, die zu seinen Gunst- 
en von Dritten an den Rentenversicherungstrager 
gezahlt worden sind;

114) BVerfGE Bd. 53, S. 257 ff. (29o); in der Ent-
scheidung zum beitragslosen Krankenversicherungs- 
schutz der Rentner stellt das BVerfG fiir das Kri- 
terium der "Frivatniitzigkeit" besonders darauf
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ab, ob "der Berechtigte davon ausgehen kann, daB 
es sich um "seine", ihm ausschlieBlich zustehen- 
de Rechtsposition handelt.", und stellt dem sol- 
che Rechtspositionen gegeniiber, die vom Ermessen 
des Versicherungstragers abhangen, siehe in DVB1
1985, s. 1o15 ff. (1 0 1 7)

115) BVerfGE Bd. 53, S. 257 ff. (291); von diesem Ele
ment der grundsatzlichen Verfugungsbefugnis 
spricht das BVerfG in seiner Entscheidung zur 
beitragslosen Krankenversioherung der Rentner 
nicht mehr, was wohl damit'zu erklaren ist, daB 
die Gestaltung der Rechtsstellungen durch die 
eigene Arbeitsleistung schon mit dem Eigenleist- 
ungskriterium (siehe oben) abgedeckt wird und 
unter diesem Gesichtspunkt dem Kerkmal der Ver
fugungsbefugnis kein eigener Stellenwert mehr 
zukommt (BVerfG in DVB1 1985, S. 1o15 ff. (1o17)

116) BVerfGE Bd. 53, S. 257 ff. (289/29o); siehe 
schon unter 1 f, Anm 67

117) So ausdrucklich BVerfGE Bd. 58, S. 81 ff. (1o9)

118) BVerfGE Bd. 53, S. 257 ff. (292); Bd. 58, S. 81 
ff. (1o9 f.); hiervon zu unterscheiden ist die 
Frage, unter welchen Voraussetzungen der Gesetz- 
geber entsprechende Rechtsstellungen entziehen 
kann; hierbei geht es dann nicht mehr um die Ge
staltung Oder Inhaltsbestimmung von eigentums- 
rechtlich geschtitzten Positionen, sondern um
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deren Enteignung, die nur im Rahmen von Art. 14 
III GG zulassig ist

119) BVerfGE Bd. 5o, S. 29o ff. (34o); 3d. 53, S. 257 
ff. (292); Bd. 64, 3. 87 ff. (1o1)

120) BVerfGE Bd. 53, S. 257 ff- (292)

121) Siehe dazu schon oben unter 1 e

122) BVerfGE Bd. 53, S. 257 ff- (292)

123) BVerfGE Bd. 53, S. 257 ff. (292/293)

124) So die Formulierung des BVerfG zum wohl relevan- 
testen Legitimationsgrund fiir Eingriffe des Ge- 
setzgebers, siehe BVerfGE Bd. 53, S. 257 ff. 
(293); Bd. 58, S. 81 ff. (11o); dariiber hinaus 
kònnen auch andere eingriffslegitimierende Griin— 
de in Betracht kommen wie zB in der Versorgungs- 
ausgleichs-Entscheidung, wo das BVerfG den Ein- 
griff des Gesetzgebers als duroh Art. 6 I GG 
(Schutz der Ehe) und Art. 3 II GG (Gleichberech— 
tigung von Mannern und Frauen) gerechtfertigt 
sah, siehe BVerfGE Bd. 53, S. 257 ff- (296)

125) Siehe BVerfGE Bd. 58, S. 81 ff. (121)

126) Papier, in: Maunz/Durig/Herzog, Komm. z. GG,
Rdn. 132; BVerfGE Bd. 53, S. 257 ff. (293); Bd. 
58, S. 81 ff. (114/120 f.); dazu noch im folgen- 
den

127) BVerfGE Bd. 53, 8. 257 ff. (293); Bd. 58, S. 81 
ff. (112)

©
 T

he
 A

ut
ho

r(s
). 

Eu
ro

pe
an

 U
ni

ve
rs

ity
 In

st
itu

te
. 

D
ig

iti
se

d 
ve

rs
io

n 
pr

od
uc

ed
 b

y 
th

e 
EU

I L
ib

ra
ry

 in
 2

02
0.

 A
va

ila
bl

e 
O

pe
n 

Ac
ce

ss
 o

n 
C

ad
m

us
, E

ur
op

ea
n 

U
ni

ve
rs

ity
 In

st
itu

te
 R

es
ea

rc
h 

R
ep

os
ito

ry
.



- 2o1 ( I I I . )

128) BVerfG in DVB1 1985, S. 1o15 ff. (1o17)

129) Papier, in: Maunz/Biirig/Herzog, Komm. z. GG, Art. 
14, Rdn. 134; Rische/Terwey, DRV 1983, S. 273 fi* 
(282 f.)

130) Papier, SdDSRV Bd. XXIII (1982), S. 193 ff. (199!

131) Degenhart, Bay VB1 1984, S. 65 ff. (69); das
BVerfG fiihrt in einer Entscheidung beziiglich der 
Besteuerung von Renten der gesetzlichen Renten- 
versicherung aus, daB "der nominelle V/ert der 
Beitrage kein geeigneter MaBstab zur Gewinnung 
einer GroBenordnung fiir den selbstfinanzierten 
Anteil des Rentenrecbts ist siehe BVerfGE
Bd. 54, S. 11 ff. (3o)

132) Papier, in: Maunz/Diirig/Herzog, Komm. z. GG, Art. 
14, Rdn. 134; Degenhart, Bay VB1 1984, S. 65 ff., 
1o3 ff. (7o und 1o5)

133) Degenhart, Bay VB1 1984, S. 1o3 ff. (1o5)

134) Verfassungsrechtlich besonders geschutzt ist mit- 
hin die "Rangstelle" des einzelnen Versicherten, 
siehe Ruland, DRV 1986, S. 13 ff. (18) unter Be- 
zugnahme auf BVerfGE Bd. 54, 8. 11 ff. (28), wo 
das Gericht von der Bedeutung der Beitrage fiir 
"die Rangstelle des Versicherten innerhalb der 
Versichertengemeinschaft" spricht; siehe auch 
Heine, DRV 1985, S. 345 ff, (358 f.); Unger, ZfS 
1985, 8. 225 ff. (231); Isensee, Der Sozialstaat
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in der Wirtschaftskrise. Der Kampf um die sozi- 
alen Besitzstande und die Karmen der Verfassung, 
in: Demokratie in Anfechtung und Bewohrung (Fest
schrift fur Johannes Broermann), 1982, S. 365 ff. 
( 3 8 o )

135) Krause, Anm. 1o4), S. 186; Ruland, DRV 1986, S.
13 ff. (19); siehe auch BVerfGE Bd. 22, S. 241 
ff. (253), danach gehort eine bestimmte Leist- 
ungshohe nicht zum feststehenden Inhalt einer 
Anwartschaft

136) Siehe oben

137) Dazu sogleich

138) Siehe Ruland, DRV 1986, S. 13 ff. (19): "Die Ei- 
gentumsgarantie der Renten sichert keine Betra- 
ge. Sie sichert mit dem Ziel der groBtmoglichen 
Anteilsgerechtigkeit die Gleichbehandlung der 
Rentner untereinander.. ;  Unger , ZfS 1985, 8. 
225 if. (231) formuliert dahin, dafi eine Redu- 
zierung bestehender Positionen nicht ausgeschlos- 
sen sei, erforderliche Kiirzungen muBten grund- 
satzlich proportional im Verhaltnis zur Wertig- 
keit der Rangstelle erfolgen

139) BVerfGE Bd. 53, S. 257 ff. (29o)

140) Ruland, DRV 1986, S. 13 ff. (18)

141) BVerfGE Bd. 58, S. 81 ff (114); Bd. 64, S. 87 ff.
( 1 o3)
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142) BVerfGE Bd. 52, S. 1 ff . (29); Bd. 58, S. 81 ff.
( 114 ) . . r:

143) BVerfGE Bd. 21, S. 15o ff. (155); Schwerdtfeger, 
Bie dogmatische Struktur der Eigentumsgarantie, 
1983, S. 19

144) BVerfGE Bd. 58, S. 137 ff. (15o ); Bd. 58, 8. 81 
ff. (115)

145) Siehe BVerfGE Bd. 58, S. 81 ff. (119);' Bd. 64,
S. 87 ff. (1o3)

146) BVerfGE Bd. 36, S. 281 ff. (293); Bd. 58, S. 81
- .... t\- ■ - ... .. - • -, - s,

ff. (12o f.); Bd. 64, S. 87 ff. (1o4); BVerfG in 
EuGRZ 1985, S. 74o ff. (743)

147) BVerfGE Bd. 3 6, S. 281 ff. (293)

148) BVerfGE Bd. 36, S. 281 ff. (293)

149) BVerfGE Bd. 36, S. 281 ff. (293)

150) BVerfGE Bd. 58, S. 81 ff. (121); damit handelt
es sich bei diesem KontrollmaBstab letztlich um 
eine spezifische Auspragung des VerhâltnismaBig- 
keitsgrundsatzes, so BVerwG in Buchholz 43o.4, 
Berufsstandisches Versorgungsrecht, Nr. 8

151) BVerfGE Bd. 58, S. 81 ff. (121); Bd. 64, S. 87 
ff. ( 1 o4) ; BVerfG in EuGRZ 1985, S., 74o ff.
(743)

152) BVerfGE Bd. 24, S.. 22o ff. (23o);. Bd. 51, S. 356 
ff. (363)
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153) BVerfGE Bd. 58, S. 81 ff. (123)

154) BVerfGE Bd. 56, S. 81 ff. (123); Bd. 64, S. 87 
ff. (1o5); BVerfG in DVB1 1985, S. 1o15 ff. 
(1o2o)

155) BVerfGE Bd. 58, S. 81 ff (119); Bd. 64, S. 87 ff. 
(1o3)

156) Siehe dazu die Entscheidungen BVerfGE Bd. 58,
S. 81 ff. (12o ff.) sowie Bd. 64, S. 87 ff. (1o4) 
eine Ausnahme stellt insoweit die Entscheidung 
des BVerfG vom 9.1o»1985 dar, wo das Gericht un- 
ter dem Gesichtspunkt des Vertrauensschutzes ei- 
nen VerstoB gegen Art. 14 GG bejaht hat (siehe 
in EuGRZ 1985, S. 74o ff.); hierbei handelt es 
sich allerdings insofern um einen Sonderfall, 
als das Gericht hier über den Vertrauensschutz 
für Versicherte zu entscheiden hatte, die in der 
gesetzlichen Rentenversicherung freiwillig eine 
Pflichtversicherung (sogenannte Pflichtversich- 
erung auf Antrag, siehe § 2 I Nr. 11 AVG) aufge- 
nomraen hatten, wozu sie vor allem durch eine auf 
diesen Personenkreis zugeschnittene günstige Be- 
wertung der sogenannten Ausbildungs-Ausfallzei- 
ten bewegt worden~waren, die der Gesetzgeber 
allerdings bereits icurze Zeit spater erheblich 
abwertete

157) So allgemein zum Bereich der Sozialversicherung
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- 2o5 - (III.)

tinter Ableitung aus dem Sozidlstaatsprinzip 
BVerfGE Bd. 4o, S. 65 ff. (76); zu dem eng mit 
der Frage des Vertrauensschutzes zusammenhangen- 
den Problem der Notwendigkeit von Ubergangsrege- 
lungen bei der Umgestaltung von Rentenposition- 
nen siehe Ossenbuhl, Anm. 104), S. 1o4 sowie 
das Sondervotum von Benda/Katzenstein in- BVerf
GE Bd. 58, S. 81 ff. (129 If.)

158) BVerfGE Bd. 22, S. 241 ff. (253), unter Hinweis 
auf den Gharakter der Sozialversicherung,"die 
auf dem Prinzip der Solidaritat und des sozialen 
Ausgleichs beruht" (S. 253)

159) BVerfGE Bd. 25, S. 269 ff. (29o); Bd. 3o, 8. 367 
ff. (386)

160) BVerfGE Bd. 25, S. 269 ff. (29o); Bd. 3o, S. 367
ff. (386)

161) Ossenbuhl, DOV 1972, S. 25 ff. (29 f.)

162) Herzog, in: Maunz/Diirig/Herzog, Komm. z. GG,
Art. 2o, VII, Rdn. 65; Ossenbuhl, DOV 1972, S.
25 ff. (32 f.)

163) Herzog, in: Maunz/Diirig/Herzog, Komm. z. GG,
Art. 2o, VII, Rdn. 68

164) BVerfGE Bd. 25, S. 269 ff. (29o);
wahrend fiir Gesetze mit echter Ruckwirkung v;e- 
gen Verstosses gegen das Prinzip der Rechtssi— 
cherheit grundsafzlich von deren Nichtigkeit
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ausgegangen wird (Leibholz/Rinck/Hesselberger, 
Koram. z. GG, Art. 2o, III D, Anm. 42), ist der 
Gestaltungssnielraum des Gesetzgebers im Bereich 
unechter Riickwirkung sehr viel groBer und die 
Frage der verfassungsrechtlichen Zulàssigkeit 
entsprechender Gesetze bedarf einer Abwagung 
zwischen dem Vertrauen des einzelnen in den 
Fortbestand einer bestimmten gesetzlichen Rege- 
lung einerseits und der Bedeutung des gesetzge- 
berischen Anliegens fiir das Wohl der Allgemein- 
heit andererseits (BVerfGE Bd. 64, S. 87 ff. 
(1o4); BVerfG in DVB1 1985, S. 1o15 ff. (1o19))

165) BVerfGE Bd. 45, S. 142 ff. (168)

166) BVerfGE Bd. 36, S. 281 ff. (295)

167) BVerfGE Bd. 36, S. 281 ff. (293); Bd. 45, S. 142
ff. (168); Bd. 64, S. 87 ff. (1o4); Bd. 58, S.
81 ff. (12o); BVerfG in EuGRZ 1985, S. 74o ff. 
(743); siehe auch schon oben unter b (2) (c)

168) Siehe die Anpassungs-Entscheidung des BVerfG in 
Bd. 64, S. 87 ff. (insbesondere S. 97 f. und die 
dortigen Literaturnachweise)

169) Siehe dazu oben unter b (2)

170) Nach der obigen Definition kann es sich bei an- 
passungsandernden Gesetzen allein uni unecht 
riickwirkende Gesetze handeln

171) BVerfGE Bd. 64, S. 87 ff. (1o4)
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- 2o? - (III.)

172) BVerfGE Bd. 64, S. 87 ff. (1o4)

173) Siehe oben untcr b (2) (c)

174) Leibholz/Rinck/Hesselberger, Komm. z. GG, Art. 
2o, Rdn. 12; nach Stober, SdDSRV, Bd. XXIII 
(1982), S. 9 ff. (13) 1st das Sozialstaatsprin- 
zip als Ersatz fur eine Sozialverfassung in das 
Grundgesetz aufgenommen worden

175) Hesse, Anm. 95)» Rdn. 213

176) Stober, SdDSRV, Bd. XXIII (1982), S. 9 ff. (13); 
siehe auch v. Maydell, Das Sozialrecht in der 
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, in 
Festgabe aus AnlaB des 25 jahrigen Bestehens des 
Bundesverwaltungsgerichts, 1978, S. 4o5 ff.
(4o9 f.)

177) Unger, ZfS 1985» S. 225 ff. (226); davon zu un- 
terscheiden ist die Frage, inwieweit sich aus 
dem Sozialstaatsprinzip iVm dem Gleichheitssatz 
(Art. 3 I GG) bestimmte Anspriiche auf staatliche 
Leistungen ergeben konnen, siehe dazu Bley, Anm. 
2), S. 5o

178) Zacher, AoR Bd. 93 (1968), S. 341 ff. (368); 
BVerfGE Bd. 1, S. 97 ff. (1o5); Unger, ZfS 1985, 
S. 225 ff (226)

179) Siehe zB oben, Anm. 157)

180) BVerfGE Bd. 5°, S. 177 ff. (186)
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-  2o8 (III.)

181) So die standige Rechtsprechung des BVerfG, sie- 
he nur Bd. 58, S. 81 ff. (126); zur Anwendung 
des Gleichheitssatzes in der Rechtsprechung des 
BVerfG siehe Zacher, AoR Bd. 93 (1968), S. 34-1 
ff. (insbesondere S. 344 ff.)

182) Siehe nur BVerfGE Bd. 53, S. 257 ff. (299); Bd. 
58, S. 81 ff. (126); Bd. 64, S. 87 ff. (1o7)

183) Siehe auch Unger, ZfS 1985, S. 225 ff. (226): 
"Als Argumentationstopos gegen zukiinftige Kiir- 
zungen von Renten gibt Art. 3 GG ... nicht viel
her.
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Anmerkungen zu IV.

1) Frowein/Peukert, EMRK-Komm., Einf., Rdn. 4

2) Frowein/Peukert, EMRK-Komm., Art. 1, Rdn. 1

3) Partsch, Die Rechte und Freiheiten der europa- 
ischen Menschenrechtskonvention, 1966, S. 96; 
Frowein/Peukert, EMRK-Komm., Einf., Rdn. 5

4-) Frowein/Peukert, EMRK-Komm., Einf., Rdn. 6; 
Partsch, Anm. 3)» S. 46; siehe auch Astuti,
EuGRZ 1981, S. 77 ff. (77) zu Italien; 
in Italien ist die Konvention durch Gesetz Nr. 
848 vom 4.8.1955 transformiert worden (dazu Piz
zorusso, Lezioni di diritto costituzionale, 1981 
S. 214), wahrend dies in der Bundesrepublik 
Deutschland durch Zustimmungsgesetz vom 7.8.1952 
(BGB1 1952 II S. 685) geschehen ist; 
zu den verschiedenen Methoden der innerstaatli- 
chen Geltungsverschaffung volkerrechtlicher Ver- 
trage siehe De Witte, The protection of lingu
istic diversity through fundamental rights (un- 
veroffentlichte Dissertation, EHI 1985), S. 2o1 
ff.

5) Kommission in DR Bd. 3, S. 25 ff. (31)

6) Frowein/Peukert, EMRK-Komm., Art. 1 ZP, Rdn. 1; 
zur Bedeutung des Eigentums als Menschenrecht 
siehe Schwartlander, Das lrfreie Eigentum" und 
seine menschenrechtliche Bedeutung, in: Schwart—
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lander/Willoweit, Das Recht des Menschen auf Ei- 
gentum, 1983, S.' 83 ff.

7) Jacobs, The European Convention on Human Rights, 
1975, S. 164

8) Art. 5 ZP legt fest, daB die Bestimmungen der 
Art. 1, 2, 3 und 4 dieses Protokolls als Zusatz- 
artikel zur Konvention gelten und dementspre- 
chend aile Vorschriften der Konvention anzuwen— 
den sind; zur Entstehungsgeschichte des Art. 1 
ZP siehe im einzelnen Peukert, EuGRZ 1981, S.
97 fi. (97 fi.)

9) Siehe EGMR (Fall Sporrong/Eonnroth), EuGRZ 1983, 
S. 523 ff. (524, Nr. 57)

10) Zur Interpretation der Formulierung eines Rechts 
auf "Achtung des Eigentums" im Gegensatz zu ei- 
nem "Recht auf Eigentum" siehe Raiser, Eigentum 
als Recht des Menschen, in: Schwartlander/Willo- 
weit, Das Recht des Menschen auf Eigentum, 1983, 
S. 121 ff. (124 f.)

11) So der EGMR (Fall Sporrong/Lonnroth), EuGRZ 
1983, S. 523 ff. (525, Nr. 61)

12) Dazu unter b

13) Dazu unter c

14) Siehe Partsch, Anm. 3), S. 227, der insoweit von 
einer "offenbar bewuBt lockeren Bezeichnung des
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- 2 1 1 (IV.)

Gegenstand.es der Garantie" spricht; Peukert, 
EuGRZ 1981, S. 97 if. (99)

15) So der EGMR (Marckx-Fall), EuGRZ 1979, S. 4-54 ff 
(461, Nr. 63)

16) Kommission in DR Bd. 13» S. 4o if. (46)

17) Frowein/Peukert, EMRK-Komm., Art. 1 ZP, Rdn. 5; 
Partsch, Anm. 3), S. 227; daB privatreohtliohe 
Forderungsrechte der Eigentumsgarantie unter- 
fallen, hat die Kommission zB in DR Bd. 14, S. 
146 ff. (168) ausgesproc'nen

18) Siehe Art. 27 und 31 EMRK

19) In den einschlagigen Fàllkonstellationen bedurf- 
te es nacK Ansicht der Kommission nicht einer 
solchen Entscheidung, da entweder von vorneher- 
ein eine Einbeziehung in den Eigentumsschutz 
nicht in Betracht kam (so zB in Yb Bd. 14, S.
224 ff. (238 ff.)) Oder aber - den Eigentums
schutz unterstellt - diesbeziigliche Eingriffe 
als gerechtfertigt angesehen wurden (zB in DR 
Bd. 3, S. 25 ff. (31 ff.)

20) So die Kommission in Yb Bd. 14, S. 224 ff. (241 
f.); DR Bd. 3, s. 25 ff. (3D; dr Bd. 15, S. 198 
ff. (2oo); DR Bd. 19, S. 1oo ff. (1o4)

21) DR Bd. 11, S. 114 ff. (115)

22) Siehe die Nachweise oben in Anm. 2o) und 21)

©
 T

he
 A

ut
ho

r(s
). 

Eu
ro

pe
an

 U
ni

ve
rs

ity
 In

st
itu

te
. 

D
ig

iti
se

d 
ve

rs
io

n 
pr

od
uc

ed
 b

y 
th

e 
EU

I L
ib

ra
ry

 in
 2

02
0.

 A
va

ila
bl

e 
O

pe
n 

Ac
ce

ss
 o

n 
C

ad
m

us
, E

ur
op

ea
n 

U
ni

ve
rs

ity
 In

st
itu

te
 R

es
ea

rc
h 

R
ep

os
ito

ry
.



- 2 1 2 - (XV.)

23) Siehe zum Sachverhalt Yb Bd. 14, S. 224 ff.
(224 ff.)

24) Zu diesem Finanzierungsverfahren siehe oben un- 
ter II 1 e und III 1 e

25) Yb Bd. 14, S. 224 ff. (232, 242 ff.)

26) Yb Bd. 14, S. 224 ff. (232)

27) Yb Bd. 14, S. 224 ff. (244)

28) Yb Bd. 14, S. 224 ff. (244)

29) Yb Bd. 14, S. 224 ff. (244)

3o) DaB die Kommission mit: der Bedingung der
teilsidentifizierbarkeit" nicht eine im Wege des 
Kapitaldeckungsverfahrens finanzierte Rentenlei- 
stung voraussetzt - wie man aus der Formulier- 
ung entnehmen konnte, daB "the amounts paid by 
the insured person are accumulated with a view 
to covering the pension benefits accruing to 
him when reaching pensionable age" (siehe Yb Bd. 
14, S. 224 ff. (244)) — folgt insbesondere dar- 
aus, daB von ihr nicht eine bestimmte Summe als 
eigentumsgeschiitzt angesehen wird (DR Bd.19, S. 
1oo ff. (1o4)), was aber bei einer im Kapital— 
deckungsverfahren finanzierten Rente, wie in der 
Privatversicherung iiblich, unausweichliche Kon- 
sequenz ware;

31) DR Bd. 11, S. 114 ff
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52) DR Bd. 11, Li. 114 ff. (115 f.)

55) DR Bd. 11, S. 114 ff. (115 f.)

54) DR Bd. 11, 3. 114 ff. (116)

55) Frowein/Peukert, EMRK-Komm., Art. 1 ZP, die 
sich fiir einen Eigentumsschutz von Sozialversi- 
cherungsrenten "im Interesse eines einheitlich- 
en, wirksamen Menschenrechtsschutzes" einsetz- 
en (Rdn. 17), sprechen von "gesioherter Anwart- 
schaft" (Rdn. 1o), ohne allerdings diesen Be- 
griff naher zu konkretisieren; siehe auch Peu- 
kert, EuGRZ 1981, S. 97 ff. (insbesondere S.
1oo f.); fiir einen Eigentumsschutz begrenzt auf 
den Fall, daB die Rentenhohe direkt auf den Be- 
trag der Beitrage bezogen ist, Jacobs, Anm. 7), 
S. 168; siehe auch Kedjati, Human Rights under 
the European Convention, 1978, S. 218

56) Siehe oben, insbesondere Anm. 5o)

57) Siehe die oben zitierte Standardformel der Kom- 
mission und die Nachweise in Anm. 2o)

58) So ausdriicklich in DR Bd. 5, S. 25 ff. (51); DR 
Bd. 15, S. 198 ff. (2oo)

59) Siehe dazu noch ausfiihrlicher unter c

40) Siehe oben unter II 1 d und III 1 d

41) Dazu im einzelnen oben unter II 1g und III 1 g

42) Siehe unter II 1 g und III 1' g
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45) Dazu unter II 1 g

44) Eine hiervon zu unterscheidende Erage ist die in 
Art. 1 I S. 2 ZP geregelte Befugnis der Staaten, 
unter den dort genannten Voraussetzungen Eigen- 
tumspositionen zu entziehen; insoweit handelt
es sich dann nicht mehr um die Gestaltungsbefug- 
nis bzw. Nutzungsregelung des Eigentums, son- 
dern um die Frage der Zulassigkeit einer for- 
mellen Oder faktischen Enteignung von Eigentums- 
rechten, siehe dazu Frowein/Peukert, EMRK-Komm., 
Art. 1 ZP, Rdn. 23; zur Grenze zwischen Nutzungs
regelung und Eigentumsentziehung rentenrechtli- 
cher Positionen siehe noch im folgenden

45) Siehe Frowein/Peukert, EMRK-Komm., Art. 1 ZP, 
Rdn. 39 mit Hinweisen aus der Rechtsprechung

46) EGMR (Marckx-Fall), EuGRZ 1979, S. 454 ff. (461, 
Nr. 64); EGMR (Handyside-Fall), EuGRZ 1977, S.
38 ff. (48, Nr. 62)

47) Zur V/eite des Beurteilungsspielraumes und der 
nur begrenzten Kontrollbefugnis im Rahmen der 
EMRK siehe Bleckmann, EuGRZ 1979, 8. 485 PP*

48') EGMR (Handyside-Fall), EuGRZ 1977, S. 38 ££.
(49, Nr. 62)

49) DR Bd. 3, S. 25 ££. (31 £.); DR Bd. 19, 3. 1oo 
££. (1o4)

50) DR Bd. 3, 3. 25 ££. (32)
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51) DR Bd. 3, S. 25 ff. (32)

52) Siehe oben

53) So allgemein Frowein/Peukert, EMRK-Komm., Art.
1 ZP, Rdn. 27

54) Siehe schon oben Anm. 44)

55) Bestatigt in DR Bd. 19, S. 1oo ff. (1o4)

56) Frowein/Peukert, EMRK-Komm., Art. 1 ZP, Rdn. 42; 
siehe auch Bleckmann, EuGRZ 1979, S. 485 ff. 
(486)

57) EGMR (Fall Sporrong/Lonnroth), EuGRZ 1983, S.
523 ff. (526, Nr. 69)

58) Siehe oben

59) Frowein/Peukert, EMRK-Komm., Art. 1 ZP, Rdn. 41; 
allerdings haben diese Regelungen im wesentli- 
chen nur eine Verstarkungsfunktion im Hinblick 
auf die bestehenden Schranken, so zu Art. 17  

EMRK Frowein/Peukert, EMRK-Komm., Art. 17, Rdn.5

60) EGMR (Belgischer Sprachenfail), EuGRZ 1975, S. 
298 ff. (3o1, Nr. 9)

61) EGMR (Belgischer Sprachenfall), EuGRZ 1975, S. 
298 ff. (3o1, Nr. 1o)

62) EGMR (Belgischer Sprachenfall), EuGRZ 1975, S. 
298 ff. (3°1, Nr. 1o); EGMR (Marckx-Fall), Eu
GRZ 1979, S. 454 ff. (4-56, Nr. 33)
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- 216 (IV.)

63) EGMR (Handyside-Fall), EuGRZ 1977, 
(49, Nr. 66)

64) EGMR (Marckx-Fall), EuGRZ 1979, S. 
Nr. 33)

65) Siehe zB DR Bd. 3, S. 25 ff. (32); 
S. 1oo ff. (1o5 f.); DR Bd. 15, S. 
ff.)

66) Siehe unter II 2 e und III 2 e

S. 38 ff.

454 ff. (456,

DR Bd. 19,
198 ff. (2o1
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-  217 - (V.)

Anmerkungen zu V.

1) Siehe unter II 2 b (2)

2) Siehe unter II 2 b (3)

3) Siehe unter II 2 b (3)

4) Siehe dazu unter b

5) Siehe unter III 2 b (2) (a)

6) Siehe unter III 2 b (2) (a)

7) Dazu unter III 2 b (2) (b)

8) Siehe unter II 2 c und III 2 b (2) (c)

9) Siehe unter II 2 c (2)

10) Siehe unter III 2 b (2) (c)

11) Siehe unter II 2 c (2)

12) Siehe unter III 2 b (2) (c)

13) Siehe unter II 2 c (2)

14) III 2 b (2) (c)

15) Siehe unter II 2 c (2)

16) Siehe unter III 2 b (2) (c)

17) 3ezogen auf den danach erforderlichen Legitima- 
tionsgrund fur Eingriffe sowie die Beachtung 
des VerhaltnismàBigkeitsprinzips

18) Siehe jeweils unter II 2 e und III 2 e

19) Siehe unter a und b
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- 218 - (V.)

20) Das ist auch ein wesentlicher Aspekt der in 
beiden Landern geführten Harmonisierungsdebat- 
te, siehe die Nachweise unter I 3, Anm. 5o

21) Wenn auch in der Bundesrepublik Deutschland im 
Rahmen von Art. 14 GG

22) Siehe unter II 2 b (2)

23) Siehe die Art. 35 ff. Cost., dazu bereits oben 
unter II 2 b (2); Art. 1 I Cost, bezeichnet 
Italien als "eine demokratische, auf die Arbeit 
gegründete Republik."

24) Siehe Levi Sandri, Istituzioni di legislazione 
sociale, 1983, S. 3 ff.; Ghezzi, Il lavoro, in: 
Manuale di diritto pubblico (hrsg. von Amato/ 
Barbera), 1984, S. 1o26 ff. (1o57/1o58)

25) So Herzog, in: Maunz/Dürig/Herzog, Komm. z. GG, 
Art. 2o, Vili, Rdn. 6; siehe dazu schon unter
I 1 b und III 2 d

26) BVerfGE Bd. 53, S. 257 ff. (29o)

27) Siehe Unger, ZfS 1985, S. 225 ff. (228); siehe 
auch die unter soziaiversicherungsrechtlichen 
Gesichtspunkten erhobene Kritik an dem Leistungs- 
kriterium von Schneider, Der verfassungsrechtli- 
che Schütz von Renten der Sozialversicherung, 
198o, S. 1 7 ff.

28) BVerfGE Bd. 53, S. 257 ff. (29o)
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- 219 - (V.)

29) BVerfGE Bd. 53, S. 257 ff. (29o)

30) Schneider, Anm. 27), 3. 22 f.

31) Siehe § 53 3GB I zur Cbertragung und Verpfàndung

32) Schneider, Anm. 27), S. 22 ff.

33) BVerfGE Bd. 53, S. 257 ff. (291)

34) Es sei denn, man will schon an die Begrundung 
eines versicherungspflichtigen Beschaftigungs- 
verhàltnisses ankniipfen

35) So die aus dem Mitbestimmungsurteil, BVerfGE 
Bd. 5o, S. 29o ff. (34o) in die rentenrechtli- 
che Rechtsprechung iibernommene Abgrenzung, sie
he nur BVerfGE Bd. 53, 3. 257 ff. (292)

36) Riifner, Anmerkung zum Urteil des BVerfG vom 28. 
2.1980 - 1 BvL 17/77 u.a. -, in: SGb 1981, S.
1o7 ff. (1o7) ; Stober, SdDSRV, Bd. XXIII (1982), 
S. 9 ff.(49); fiir das BVerfG ist letztlich auch 
nicht diese Differenzierung, sondern vielmehr 
das Leistungskriterium EingriffsmaBstab, siehe 
oben unter III 2 b(2) (a)

37) Siehe dazu oben unter III 2 c

38) BVerfGE Bd. 53, 3. 257 ff. (294)

39) BVerfGE Bd. 58, S. 81 ff. (121)

40) BVerfGE Bd. 64, S. 87 ff.

41) BVerfGE Bd. 64, S. 87 ff. (1o4)

42) Siehe unter III 2 b (2) (a)
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-  22o - (V.)

43) BVerfGK Bd. 22, S. 241 ff. (253)

44) So auch AK-GG-Rittstieg, Art. 14/15, Rdn. 119; 
Schneider, Anm. 27), S. 3/l ; Unger, ZfS 1985, S. 
225 fi* (23*1); anderer Ansicht Badura, SGb 1984, 
S. 398 ff. (399)

45) Siehe unter IV 1

46) Barile, Istituzioni di diritto pubblico, 1982,
S. 62; Wolff/Bachof, Verwaltungsrecht I, 1974,
§ 27 I b Nr. 4

47) So zur Bundesrepublik Deutschland ausdrücklich 
Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bun
desrepublik Deutschland, 1982, Rdn. 278

48) Siehe unter IV 2 b  (1)

49) Siehe unter IV 2 b (1)

50) Siehe unter IV 2 b  (1)

51) Siehe dazu unter III 1 f, Anm 67) sowie unter
2 b ( 1 )

52) Zu den Voraussetzungen siehe Art. 93 I Nr. 4a 
GG iVm §§ 13 Nr. 8a, 9o ff. BVerfGG

53) Siehe unter IV 2 c

54) Siehe unter III 2 b (2) (a)

55) Siehe unter II 2 b (3)

56) Dazu oben unter IV 2 c
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221 ( V . )«

y n Dazu unter IV 5

58) Ver^leiche insoweit unter II 2 e und III 2 e
sowie oben unter 1 c
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